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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. I 

Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh­
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprufungen getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

I n  der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam­
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs­
hof (Kennzeichnung mit 2), die Srellungnahme der überprüften Stelle 

(Kennzeiehlllwg mit 3 und im Kursivdn,ek) sowie die allfallige Gegen­
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge­
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Alle personen bezogenen Bezeichnungen werden aus Grunden der 
Übersichtlichkeit und einFachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts­
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .. http ://www.rechnungshof.gv.at .. ver­
fügbar. 
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KURZFASSUNG 

und 

Wirkungsbereich aller Bundesministerien 

und des Bundeskanzleramtes 

Internes KontroUsystem in der Haushaltsverrechnung 
des Bundes 

In der Haushaltsverrechnung des Bundes waren die Prinzipien des 
Internen Kontrollsystems nur teilweise umgesetzt. Das Haushalts­
recht regelte im Wesentlichen die Prinzipien der Funktionstrennung 
- Trennung von anordnenden und ausftihrenden Organen im Geba­
rungsvollzug -, der Vier-Augen-Kontrolle und der Transparenz (SolI­
Arbeitsprozesse). Nicht ausreichend verankert waren das Prinzip der 
M indestinformation bzw. der minimalen Rechte, wonach Mitarbeiter 
Zugang nur zu jenen Informationen bzw. nur jene Berechtigungen 
erhalten, die ftir ihre Aufgabenerftillung notwendig sind. 

Seit Mitte 2010 war es dem Bund möglich, Rechnungen in elektro­
nischer Form zu verarbeiten. Die elektronische Rechnung kam im 
Unters uchungszeitraum nur zweimal zum Einsatz. Bei einer durch­
gängigen Umsetzung der elektronischen Rechnung ergäbe sich ein 
rechner isches Gesamteinsparungspotenzial von rd . 100 Vollbeschäf­
tigungsäquiva len ten. 

Prüfungsziel 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der Haus­
haltsverrechnung aller Bundesminister ien hinsichtlich des Inter­
nen Kontrollsystems ( IKSl. um darauf aufbauend die Beurteilung 
des Fehlerr is ikos und Art und Umfang der Prüfungshandlungen zur 
Überprüfung der Abschlussrechnungen gemäß § 9 Rechnungshof­
gesetz (RHG) im Rahmen eines r is ikoorientierten Prüfungsansatzes 
festlegen zu können. Der RH überprüfte die Bereiche Verrechnungs­
prozess , Kreditoren-/Debitorenmanagement, Budgeteinhaltung, 
Bundesvermögensverwaltung, Förderungen, Zahlungsverkehr, Per ­
sonalverrechnung sowie IT -Sicherheit und IT -Entwicklung. (TZ I )  

Bei der Überprüfung des IKS in der Haushaltsverrechnung setzte der 
RH be i der Beurteilung der selbsttätigen Kontrolle, d.h. den Kon­
trollmechanismen bei der Organisation und den Prozessen der Haus­
haltsführung in den Bundesminister ien sowie bei der Verwendung 
von besonderen Organisationsmitteln, an. Die Rolle der Innenrevi­
sionen der Bundesminister ien wurde nicht betrachtet. (TZ I) 
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Internes Kontrollsystem (lKS) 

Die interne Kontrolle ist ein in die Arbeits- und Betriebsabläufe einer 
Organisation eingebetteter Prozess, der von den Führungskräften 
und den Mitarbeitern durchgeführt wird, u m  bestehende Risiken zu 
erfassen und zu steuern und mit ausre ichender Gewähr sicherstellen 
zu können, dass die betreffende Organisation im Rahmen der Erfül­
lung ihrer AufgabensteIlung ihre Ziele erreicht. Durch permanente 
Soll-Ist-Vergleiche sollen Fehlentwicklungen erkannt bzw. verhin­
dert und zugleich die Transparenz der Arbeits- und Betriebsabläufe 
einer Organisation sichergeste llt werden. (TZ 2) 

Die i nterne K ontrolle erfolgt selbsttätig oder mittels Überwachung 
durch Vorgesetzte und dazu Beauftragte. Die Summe aller in der 
Verwaltungsorganisation eingebetteten internen Kontrollen bezeich­
net man als Internes Kontrollsystem (IKS). (TZ 2) 

IKS i m  Haushaltsrecht 

Mit dem lnkrafttreten der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsre­
form i m  Jahr 2013 sieht § 20 Bundeshaushaltsverordnung 2013 

(BHV 2013) explizit vor, dass die Bundesministerin für Finanzen 
oder der Bundesminister f ür F inanzen ein IKS in der Haushalts­
führung des Bundes e inzurichten hat. Das derzeit gültige H aus­
haltsrecht des Bundes sieht i m  Bundeshaushaltsgesetz (BHG) und 
in der BHV 2009 Regelungen vor, die den Prinzipien des IKS ent­
sprechen. Solche Regelunge n  betreffen insbesondere die Tre nnung 
zwischen anordnenden und ausführenden Organen im Gebarungs­
vollzug (Prinzip der Funktionstrennung und Vier-Augen-Prin­
zip), das Kontrollsyste m  der Vorprüfung, der Prüfung im Geba­
rungsvollzug und der Nachprüfung. Der Buchhaltungsagentur  des 
Bundes (BHAG) obliegt es gemäß BHV 2013, die ord nungsgemäße 
Durchführung der ihr i m  Rahmen der H aushaltsführung über­
tragenen Aufgaben mittels dem IKS zu ü berwachen. Das Trans­
parenz-Prinzip ergibt sich aus der Gesamtheit der haushaltsrecht­
lichen Vorschriften, die insbesondere Soll-Arbeitsprozesse der Haus­
haltsführung festlegen. (TZ 3) 

Das Haushaltsrecht setzte die Prinzipien des IKS nur teilweise um. 
Es regelte im Wesentlichen die Prinzipien der Funktionstrennung, 
der Vier-Augen-Kontrolle u nd der Transparenz. Nicht ausreichend 
verankert waren das Prinzip der Mindestinformation bzw. der mini­
malen Rechte. (TZ 3) 

Bund 2012/10 
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Verrechnungsprozess 

Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrec hnung des Bundes 

Oie Bundesministerin flir Finanzen bzw. der Bundesminister flir 
Finanzen hat gemäß Bundesverfassung (Art. 5 1 a  B-VG bzw. 
Art. 5 1 b  B-VG) die Leitkompetenz flir die Führung des Bundes­
haushalts. (TZ 4) 

Mangelnde Abstimmung von ELAK und HV-System 

Zur Umsetzung des Stichprobenverfahrens im Rahmen der Prü­
fung im Gebarungsvollzug (§ 1 24 BHV 201 3)  musste der Anwei­
sungsreferent bei einer Auszahlungsanordnung nicht nur die Ver­
rechnungsmerkrnale erfassen, sondern auch den Elektronischen Akt 
(ELAK) zu Dokumentations- und Prüfungszwecken in das Haus­
baltsverrechnungs-System (HV-System) kopieren. Spätere Ände­
rungen im ELAK wurden nicht automatisch im Records Manage­
ment übernommen. (TZ 5) 

Oie Bundesministerien schrieben bei Verwendung des Moduls 
Records Management der BHAG keinen ELAK mehr vor. O ie Bun­
desministerien konnten dann aufgrund der mangelnden Einbindung 
der BHAG in den ELAK-Prozess nicht mehr nachvollziehen, ob die 
BHAG die Rechnungen bereits gebucht hatte. (TZ 5) 

Das BKA hatte eine Sonderlösung flir einen durchgängigen elek­
tronischen Gebarungsablauf unter Verwendung des ELAK und des 
HV-Systems. Diese "ELAK/SAP-Koppelung" ermöglichte eine Ver­
Iinkung aus dem HV-System zu ELAK-Belegen. (TZ 5) 

Die mangelnde Abstimmung von ELAK und dem HV -System in der 
Haushaltsverrechnung flihrte in allen Bundesministerien zu dop­
pelgleisigen Verarbeitungsprozessen. Oie Einflihrung des Moduls 
Records Management im HV -System verstärkte dieses Problem. 
(TZ 5) 

Vorprüfung - Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

O ie Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit musste 
zusätzlich zum ELAK auch im HV-System vorgenommen werden. 
Der Anweisungsreferent musste, sofern der fachlich zuständige Bear­
beiter keinen SAP-Zugang hatte, im HV-System einen Fremdbestä­
tigungsvermerk setzen. Aufgrund des höheren Aufwands unterblieb 
die Erfassung der "Fremdbestätigung" regelmäßig. I n  diesem Fall 

15 
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bestätigte der Anweisungsreferent die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit unter seinem Nahmen, wodurch der Prüfung im Geba­
rungsvollzug ein falscher Sachverhalt zugru nde lag. (TZ 6) 

Prüfung im Gebarungsvollzug 

Oie Überprüfung im Gebarungsvollzug durch die BHAG konnte nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt werden, sofern ihr nicht alle ver­
rechnungsrelevanten Informationen vorlagen. Insbesondere Förde­
rungsprozesse dokumentierten d ie Bundesministerien in mehreren 
Akten (z.B. Genehmigungsakt, Vollzugsakt für Zahlungen, Abrech­
nungsakt). Im Regelfall kopierten die Bundesministerien d ie Voll­
zugsakte für Zahlungen aus dem ELAK in das HV -System. Vor­
oder Bezugsakte wurden grundsätzlich nicht kopiert, so dass gerade 
bei Förderungen wesentliche Informationen (z.B. Genehmigungs­
akte) für die Innenprüfung nicht zur Verfügung standen. Würde die 
BHAG Zugriff auf aUe verrechnungsrelevanten Unterlagen erhal­
ten, könnte sie die Prüfung im Gebarungsvollzug vorschriftsmäßig 
durchführen. (TZ 7) 

Gemäß § 1 24 BHV 201 3 hatte die BHAG bei Auszahlungsanord­
nungen bis 500 EUR eine vollständige Prüfung im Gebarungsvoll­
zug nur stichprobenweise vorzunehmen. Der Stichprobenumfang 
hing dabei vom Betrag der Auszahlungsanordnung ab. Wurde e ine 
Auszahlungsanordnung erstellt, konnte diese bis zur Freigabe noch 
geändert werden. Bei einer Änderung des Betrags der Auszahlungs­
anordnung wurde aufgru nd eines ProgrammfehIers der alte Betrag 
am Bildschirm bis zur Aktualisierung der Eingabeseite angezeigt. 
Für die Berechnung der Stichprobe wurde jedoch der ursprüngliche 
Betrag verwendet und somit eine falsche Grundlage für d ie Stich­
probenziehung herangezogen. (TZ 8) 

Nach Freigabe der Auszahlungsanordnung durch den Anordnungs­
befugten zeigte das HV -System diesem an, ob die AuszahJungs­
anordnung einer vereinfachten oder einer vollständigen Prüfung 
durch d ie BHAG unterlag. Aufgrund dieser Meldung konnte sich 
der Anordnungsbefugte auf die Prüfung e instellen und der Überra­
schungseffekt unterblieb. Durch eine Umstellung des HV-Systems 
könnte dem entgegengewirkt werden. (TZ 8) 

Bund 2 012/10 
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Nachprü fung 

Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

Mit der Errichtung der BHAG wurde dieser die gesamte Nachprü­
fung der Geld-, Wertpapier- und Sachenverrechnung übertragen. 
Das Haushaltsrecht sah keine Ausnahmen bezüglich der Nachprüfung 
von Verrechnungsprozessen vor. Dennoch verweigerte das BMWF J 
der BHAG aufgmnd - für den R H  nicht nachvollziehbarer - daten­
schutzrechtlicher Bedenken die Nachprüfung im Besoldungsbereich. 
(TZ 9) 

E-Rechnung 

Seit Mitte 201 0 war es dem Bund möglich, Rechnungen in e lektro­
nischer Form (E-Rechnung) zu verarbeiten. E-Rechnu ngen wur­
den in das HV-System hochgeladen oder über e in Online-Formular 
erfasst. Im Bund langten durchschnittlich 1 , 2  Mill. Rechnungen pro 
Jahr e in, die von 5.000 Personen bearbeitet wurden. Bei der Bear­
beitung einer e lektronischen Rechnung könnten mnd neun Minuten 
gegenüber einer Papierrechnung e ingespart werden, was rechnerisch 
einem möglichen Gesamteinsparungspotenzial von rd. 1 00 VBÄ ent­
sprach. Weitere Einsparungseffekte ergäben sich bei Manipulations-, 
Versand- und Lagerkoste n sowie be i der Lageradministration. Bis 
Ende Juli 201 1 langten zwei E-Rechnungen beim Bund e in. Das Ein­
sparungspotenzial bei der Verarbeitung von E-Rechnungen konnte 
daher noch nicht gehoben werden. (TZ 10) 

K reditoren- und Debitorenmanagement 

Bei der Neuanlage von Kreditoren- und Debitorenkonten durch 
die anordnenden Organe kam es zu Doppel- oder Mehrfacherfas­
sungen, d.h. dass manche Kreditoren und Debitoren neu erfasst wur­
den, obwohl sie schon einmal oder mehrmals im System gespeichert 
waren. Dies war darauf zurückzuführen, dass e indeutige Erken­
nungsmerkmale n icht verpflichtend e ingegeben werden mussten. 
Bei der Verwendung des e-Shops der Bundesbeschaffung GmbH 
oder des Fördermitte lmanagements waren Mehrfacberfassungen 
unter e igenen Nummernkreisen systembedingt erforderlich. (TZ 11) 

Im Rahmen des Kreditoren- und Debitorenmanagement informierte 
die BHAG die haushaltsleitenden Organe über Zahlungsverbote, die 
beispielsweise aus Insolvenzfallen, abgetretenen oder verpfandeten 
F orderungen sowie Aufrechnungen hervorgingen. Das derzeit ige 
System der Verwaltung von Zahlungsverboten erforderte eine pa-
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raUeie Führung von Evidenzlisten in  allen Bundesministerien. Die­
ses System war ineffIzient. Mangels einer eigenen Evidenzhaltung 
standen die Informationen über Zahlungsverbote den Bundesmini­
sterien fiir zukünftige Geschäftsbeziehungen nicht zur Verfiigung, 
d.h. der Bund könnte Bestellungen bei Kreditoren tätigen, die sich 
bereits in einem Insolvenzverfahren bef inden. (TZ 1 2) 

Aufgrund der mehrfachen Anlage von Kreditoren oder Debitoren und 
der mangelnden Verknüpfung zwischen Kreditoren- und Debitoren­
konten von derselben natürlichen bzw. juristischen Person war eine 
Aufrechnung zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten nicht mög­
lich. Das Haushaltsrecht sah eine Aufrechnungjedoch vor. Lediglich in 
einem "FremdsystemU, der Abgabenverwaltung, wurde nachgefragt, 
ob der Kreditor Steuerschulden hatte, gegen die der Bund gegebenen­
falls aufrechnen konnte ("EilnachrichtenverfahrenU). (TZ 13) 

Gebühreneinhebung 

Die Forderungsüberwachung (Mahn wesen) gehörte im Rahmen des 
Debitorenmanagements zur Aufgabe der BHAG. Davon waren nur 
Forderungen aus L ieferungen und Leistungen betroffen, nicht aber 
Gebührenforderungen. Letztere mussten von den zuständigen haus­
haltsleitenden Organen eingemahnt werden. Diese hatten aber nur 
ein geringes Interesse an der Eintreibung von Gebühren, weil nicht 
ihre eigenen Einnahmen davon betroffen waren. In einzelnen Fäl­
len musste die BHAG fallige Forderungen einmahnen, bei denen 
gleichzeitig Gebühren ausständig waren. Die BHAG durfte jedoch 
nur den Teil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, nicht 
aber die Gebühren einfordern. Durch die geteilte Forderungsein­
treibung bestand ein hoher Verwaltungsaufwand. I nsgesamt funk­
tionierte das Forderungsmanagement bei der Gebühreneinhebung 
nicht effizient. (TZ 1 4) 

Als Spezialfall war die Beschwerdegebühr beim VfGH und VwGH 
zu sehen. Diese mussten die Rechtsvertreter beim Finanzamt fiir 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel einzahlen. Die Nachvoll­
ziehbarkeit der Bezahlung der Beschwerdegebühren beim VfGH und 
VwGH war nicht ausreichend gegeben. Die auf Sammelkonten ein­
gehenden Zahlungen konnten nicht dem einzelnen Abgabenpflich­
tigen zugeordnet werden. Es war daher weder den Gerichtshöfen 
noch dem Finanzamt möglich zu prüfen, wer die Gebühr fiir welche 
Eingabe beim VfGH bzw. VwGH entrichtet hatte. Der VfGH und der 
VwGH stellten das Gebührengebrechen fallweise erst nach Erlass des 
E rkenntnisses fest, wenn die Forderung bereits vetjährt war. (TZ 15) 

Bund 2012/ ,0 
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Mittelvormerkungen 

Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

Nach § 64 BHV 2009 waren für erwartete bzw. bekannte Ausgaben 
Budgetmittel in Form von Mittelvormerkungen zu binden. Die Bun­
desministerien nahmen Mittelvormerkungen sowohl für konkrete 
Verpflichtungsgeschäfte als auch für geplante Verausgabungen (pau­
schale Mittelreservierungen) vor. Es gab somit keine Unterscheidung, 
ob die Mittel für den konkreten Vollzug gebunden oder d ie Mittel 
zum Zwecke der ressortinternen Budgetplanung reserviert wurden. 
Das HV -System verminderte in beiden Fällen den Verfügungsrest 
und stellte am Jahresende alle vorgemerkten Mittel als offengeblie­
bene Verpflichtungen dar. Die Bundesministerien nahmen die Mit­
te lvormerkungen - entgegen den Haushaltsvorschriften - nicht 
durchgehend vor. Einige Bundesministerien legten Betragsgrenzen 
fest, ab denen sie Mittelvormerkungen durchführten, obwohl die 
rechtlichen Vorschriften keine Grenzen kannten. (TZ 16, 17) 

Unzulässige Überschreitungen 

Die haushaltsle itenden Organe hatten gemäß § 5 Abs. J Z 5 BHG dafür 
Sorge zu tragen, ihre Voranschlagsbeträge im Rahmen des jewei­
ligen Bundesfmanzgesetzes (BFG) einzuhalten. Das HV-System prüfte 
die Einhaltung technisch auf Ebene der Voranschlagsansätze. Prin­
zipiell gab es eine technische Sperre von jenen Zahlungen, die zu 
Überschreitungen der Voranschlagsansätze fiihrten. Für die Aus­
zahlung der Bezüge an Bundesbedienstete war allerdings keine Zah­
lungssperre eingerichtet. Dadurch war es möglich, Geldleistungen über 
PM-SAP (das Personalmanagement- und Verrechnungssystem von 
SAP) auszuzahlen, auch wenn die budgetäre Bedeckung nicht gege­
ben war. So überschritten das BMI, BMJ, BMlFUW und das BMUKK 
in den Jahren 2007 bis 2010 Voranschlagsansätze für Personalaus­
gaben (Aktivbezüge). (TZ 18)  

Aufgrund e ines Systemmangels konnten Obligovorträge zu Vor­
anschlagsüberschreitungen führen, indem Auszahlungsobergrenzen 
unzulässigerweise angehoben wurden. Sofern ein Obligovortrag das 
Budget des Folgejahres überschritten hatte, erkannte das HV-Sys­
tem den Obligovortrag als Auszahlungsobergrenze an. (TZ 19) 
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Materialverwaltung 

Die derzeitige Verwaltung von Verbrauchsgütern, insbesondere von 
Büromaterialien, war aufwändig und ressourcenintensiv, weil die 
Bundesministerien Materialbestände aufzeichneten, die aus betriebs­
wirtschaftlicher Sicht als Aufwand erfasst werden hätten müssen. 
(TZ 20) 

Die Aufzeichnung und Verwaltung von Materialien erfolgte in den 
e inzelnen Bundesministerien unterschiedlich. Trotz allgemeiner Ver­
fügbarkeit  nutzten die Bundes ministerien die im HV-System inte­
grierte Materialverwaltung (MM) nur in geringem Umfang, wodurch 
keine Einheitlichkeit gegeben war. Die Dienstste llen, in  denen tat­
sächlich Produktionsprozesse (z.B. Druckereien, Gefangnisküchen, 
Werkstätten) stattfanden, nutzten ausnahmslos andere Systeme der 
Materialverwaltung, wodurch aus Bundessicht Mehrkosten entstan­
den. Zudem konnte deren Wartung nicht zentral erfolgen. (TZ 2 1 )  

Anlagenbuchführung 

Als Vorbereitung der Umsetzung der zweiten Etappe der Haushalts­
rechtsreform (2013) wurde als lnventarverwaltungssystem einheit­
lich das SAP-Modul F l-AA (Finance Asset Accounting) eingeführt. 
Dadurch konnten sowohl die lnventarisierung als auch die Verwal­
tung von Anlagegegenständen in e inem einheitlichen System inte­
griert in SAP durchgeführt und abgebildet werden. Allerdings ver­
lief die Kommunikation zwischen den bei den Modulen HV -SAP 
und FI-AA nicht durchgehend automatisiert. Durch das erforder­
liche Aufrufen von zwei Programmen und die manipulative Eingabe 
ergab sich ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Zudem war dadurch 
eine erhöhte Fehleranfalligkeit gegeben. Das Prinzip der Kontroll­
automatik wurde dadurch verletzt. (TZ 22) 

Die Bundesministerien wandten verschiedene Methoden zur Inven­
tarisierung von Anlagegegenständen an. Ein Großteil der Bundes­
ministerien verwendete maschinell generierte Aufkleber mit Inven­
tarnummern, in e inigen Stellen gab es Aufkleber mit Barcode. Im 
BMG wurden die Inventargegenstände - mit Ausnahme der EDV­
Gegenstände - mit händisch einge tragenen Inventarnummern ver­
sehen. Diese Vorgangsweise war zeitaufwändig, fehleranfallig und 
veraltet. (TZ 23) 

Die Durchführung der Inventuren gestalteten die Bundesministerien 
uneinheitlich. Rund d ie Hälfte der Bundesministerien nahm Stich-
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proben und Teilinventuren strukturiert vor. Andere Bundesminis­
terien führten Inventuren auch im Anlassfall, z.B. bei Übersied­
lungen und Organisationsänderungen, durch. Das BMLFUW erstellte 
nach stichprobenartigen Inventuren kein Inventurprotokoll. Durch 
d ie Richtlinien für die Inventar- und Materialverwaltung (RIM) war 
nicht sichergestellt, dass sämtliche Inventargegenstände innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums einer Inventur unterzogen wurden, weil 
sich die Inventuren auf Stichproben beschränken konnten. Dadurch 
fehlte auch ein Gesamtüberblick über das Bundesvermögen. (TZ 24) 

Die RlM legten in Anlehnung an das Einkommensteuergesetz fest, 
dass Wirtschaftsgüter ab 400 EUR in den Inventaraur, chreibungen 
mengen- und wertmäßig zu erfassen seien. Diese Betragsgrenze war 
für die Erfassung des Bundesvermögens nicht angemessen. Wirt­
schaftsgüter, deren Wert geringer als 400 EUR war, konnten als 
geringwertige Wirtschaftsgüter mengenmäßig aufgezeichnet wer­
den. Die Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgte 
unterschiedlich. Mehr als die Hälfte der Bundesministerien erfasste 
geringwertige Wirtschaftsgüter als Anlagegüter, wenn sich dies aus 
ihrer Sicht als zweckmäßig erwies. Ebenso legten d ie Bundesminis­
terien den Begriff der wirtschaftlichen Einheit unterschiedlich aus, 
weil der Begriff einen weiten Handlungsspielraum offen ließ. Ein 
Teil des Bundesvermögens wurde dadurch nicht aufgezeichnet. Die 
Regelungen zur Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
waren somit nicht geeignet, dem Bund einen vollständigen Über­
blick über ein Vermögen zu verschaffen. (TZ 25) 

Förderungen 

Der Förderungsprozess wurde aktenmäßig dokumentiert, dies 
erfolgte in den Bundesministerien zumeist im ELAK. Zusätzlich 
waren Verrechnungsaufzeichnungen im HV-System erforderlich. Mit 
dem Projekt Fördermittelmanagement stellte das BMF den Bundes­
ministerien einen Bundesförderungs-Master zur Verfügung, mit dem 
die Verwaltung und Verrechnung von Förderungen in einem SAP­
Workflow möglich war. In einem ersten Schritt kam das Fördermit­
telmanagement im BMASK ab dem Jahr 2010 zum Einsatz. (TZ 26) 

In den Bundesministerien waren in der Regel sowohl die Vergabe, 
Verwaltung und Auszahlung von Förderungen als auch die Kon­
trolle von Förderungen in einzelnen Abteilungen konzentriert. Bei 
einigen Förderungsprozessen bestand keine organisatorische Tren­
nung zwischen der Verwaltung und der Kontrolle von Förderungen. 
In den Bundesministerien wurden bei der Abrechnungskontrolle 
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und Auszahlung von Förderungen das Prinzip der Funktionstren­
nung sowie das Vier-Augen-Prinzip in der Regel nicht eingehalten. 
Dadurch konnten Rollenkonflikte nicht vermieden und das Risiko 
von Unregelmäßigkeiten nicht m inimiert werden. (TZ 27) 

Die Vergabe von Förderungen war in einzelnen Fällen an die Erbrin­
gung einer Eigenleistung gebunden. Für die Förderungsabrechnung 
mussten die Förderungsnehmer Belege über die gesamten Projekt­
kosten vorlegen. Die Entwertung der vorgelegten Belege durch die 
zuständigen Dienststellen erfolgte unterschiedlich. Zumeist entwer­
teten dje Sacbbearbeiter in den Bundesministerien nicht alle, son­
dern nur so viele Belege, bis der Förderungsbetrag erreicht war. 
Die restlichen Belege wurden ohne Kontrollvermerk an den Förde­
rungsnehmer zurückgesendet. Durch eine neuerliche Vorlage die­
ser Belege bei einer anderen Förderungseinrichtung konnte es auch 
zu einer Förderung des zwingend vorgegebenen Eigenanteils kom­
men. (TZ 28) 

Zeichnungsberechtigungen 

Für die Zeichnung von Zahlungsaufträgen an Banken war die eigen­
händige Unterschrift von zwei Zeichnungsberechtigten (Bedienstete 
der BHAG) erforderlich. Seit dem Jahr 2009 wurden die Zahlungs­
datenträger direkt aus dem HV-System heraus erzeugt, und die 
Möglichkeit des Telebankings entfIel. Die BHAG legte deshalb fest, 
dass nur mehr jene Personen, die die Zahlungsdatenträger erstell­
ten und an die BAWAG P.S.K. weiterleiteten, über eine Zeichnungs­
berechtigung verfügen müssten. (TZ 29) 

Die Anzahl der erforderlichen Mitarbeiter der BHAG für die unmit­
telbare Durchführung der Zeichnung war seit der Umstellung deut­
lich eingeschränkt. Dennoch war die Anzahl der Zeichnungsberech­
tigten für Bundeskonten sehr hoch; dies entsprach nicht dem Prinzip 
der minimalen Rechte, wonach jeder Mitarbeiter nur m it solchen 
Berechtigungen ausgestattet werden sollte, die er für seine unmit­
telbare Arbeit benötigt. Im Juli 2 0 1 1  überm ittelte die BHAG Zeich­
nungsberechtigungen von 54 Personen auf 980 Bundeskonten an 
die BAWAG P.S.K. Daraus ergaben sich durchschnittlich sechs bis 
acht Zeichnungsberechtigungen pro Bundeskonto. Der BAWAG P.S.K. 
war es in der Praxis nicht möglich, die Zeichnungsberechtigungen 
ordnungsgemäß zu prüfen. (TZ 29) 

Bund 2012110 
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Bund 2C12/l0 

K assabuch 

Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

Die Zahlstellen des Bundes führten die Kassabücher uneinheitlich: 
in  vielen Fällen in Papierform, in manchen F ällen in einer Excel­
Tabelle. Sowohl das in  Papier geführte K assabuch als auch das in  
Excel geführte Kassabuch übermittelten die Bundesministerien der 
BHAG zur Belegerfassung im HV -System in Papierform. Der Pro­
zess der doppelten Erfassung von Belegen in den Kassabüchern und 
im HV-System war ineffizient. (TZ 30) 

Die vom BMF angebotene Applikation Zahlstellenbuchführung 
wurde bisher nur im BMI genützt. Sie bot die Möglichkeit, die 
Belegerfassung vom zuständigen ausführenden Organ durch den 
Import einer Datei vorzunehmen. Für die Belegerfassung verrech­
nete die BHAG den Bundesministerien Kosten, die sich pro Anord­
nung und nicht nach der Anzahl der erfassten Belege berechneten. 
Diese Kostenberechnung entsprach nicht dem tatsächlichen Auf­
wand der BHAG. (TZ 30) 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

Die Verrechnung von Kreditkartenabrechnungen erfolgte in neun 
(BKA, BMASK, BMF, BMG, BMJ, BMLFUW, BMLVS, BMVIT, BMWF) 
von 14 Bundesministerien gemäß den Richtlinien des BMF. Die 
übrigen Bundesministerien verbuchten K reditkartentransaktionen 
wie Eingangsrechnungen. Die Verbuchung von K reditkartenabrech­
nungen über gesonderte Konten würde die Transparenz des Zah­
lungsverkehrs erhöhen und die Kontrolle der K reditkartenabrech­
nungen erleichtern. (TZ 31) 

Mit der Verwendung von Kreditkarten wird das Vier-Augen-Prinzip 
ausgeschaltet, wodurch generell ein höheres Risiko fiir den Bund gege­
ben ist. Die Ausgabepolitik von Kreditkarten variierte stark zwischen 
den Bundesministerien (eine Karte im BMJ und 123 Karten im BMF). 
Bei 23 Kreditkarten lag der Gesamtumsatz 2010 unter 10 EUR. (TZ 32) 

Sofern K reditkarten für die allgemeine Beschaffung in  Bundesmi­
nisterien vorhanden waren, konnte die Karte von einem Bedienste­
ten des Bundesministeriums angefordert werden bzw. es wurden die 
Daten fiir eine Online-Bestellung telefonisch durchgegeben. Diese 
Vorgangs weise entsprach nicht den Richtlinien für den Einsatz von 
Bundes-Kreditkarten in Bundesdienststellen, in denen festgelegt 
war, dass nur der Inhaber die Kreditkarte nutzen durfte. (TZ 33) 
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Für die Auszahlung von Geldleistungen an Präsenzdiener und die 
Auszahlung von Bezugsvorschüssen bei Arbeitslosenversicherungs­
leistungen setzten das BMLVS und das Arbeitsmarktservice (AMS) 
Pre-Paid-Karten ein. Der Einsatz von Pre-Paid-Karten entsprach 
den derzeit vorliegenden technischen Gegebenheiten und den Grund­
sätzen des Zahlungsverkehrs, wonach der Barzahlungsverkehr zu 
minimieren ist. Das mit dem Barzahlungsverkehr verbundene Risiko 
von Diebstählen konnte reduziert werden. (TZ 34) 

Personalverrechnung 

Das BMF überm ittelte nach jeder Bezugsabrechnung im Postweg 
eine Zahlungskontrollliste an die beteiligten Dienststellen. Sie diente 
dem jeweiligen Dienststellenleiter zur F eststellung und Bestätigung 
der Dienstverwendung der angeführten Bediensteten. Falls in der 
ZahlungskontroWiste Bedienstete angeführt waren, die nicht dem 
D ienststellenleiter zugeordnet waren, hatte er unverzüglich den 
Leiter der zuständigen Dienstbehörde/ Personalstelle zu verständi­
gen. Die Zahlungskontrolllisten waren aufgrund ihres Umfangs un­
übersichtlich. Eine vollständige Kontrolle war daher sehr zeitin­
tensiv. (TZ 3 5) 

Programmentwicklung 

Bei der Programmentwicklung bestanden system immanente Risiko­
potenziale. Das Vier-Augen-Prinzip war bei der Produktivsetzung 
von Programmen und Berichten im HV -System nicht zwingend 
vorgesehen. Ein Mitarbeiter der BRZ GmbH konnte sowohl Pro­
gramme entwickeln, testen und produktiv setzen. Vor der Produk­
tivsetzung überprüften die M itarbeiter der BRZ GmbH die Funkti­
onen der Programme, nicht aber deren Sourcecode und damit deren 
Programmlogik. Bei fehlender Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips 
und mangelnder Prüfung des geänderten Sourcecodes könnten nicht 
genehmigte Zahlungen programmtechnisch angeordnet oder zah­
lungsrelevante Daten manipuliert werden. (TZ 36) 

Berechtigungen im HV -System 

Ein wirksames IKS bedarf eines rollenbasierten Berechtigungskon­
zepts, das dem Prinzip der m inimalen Rechte entspricht. Das der­
zeitige Berechtigungssystem baute auf keinen Risikoanalysen auf 
und war daher nicht geeignet, potenziellen Risiken (z.B. Malver-
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sationen aufgrund Nichtberücks ichtigung von Unvereinbarkeitsre­
geln oder eines fehlenden Vier-Augen-Prinzips) durch wirksame 
F unktions trennung in der Ablauforganisation bzw. durch geeig­
nete Kontrollmaßnahmen entgegenzuwirken. Dies setzt ein Benut­
zerkonzept m it auf den Arbeitsplatz zugeschnittenen Benutzerbe­
rechtigungen voraus . Das Berechtigungskonzept HV-SAP enthielt 
lediglich die Auflistung möglicher Rollen. Es lag aber nur für Rol­
len im Bereich der Bundeskosten- und -leistungsrechnung (BKLR) 
auf T ransaktions- und Objektebene vor. (TZ 37) 

Oie Rollendefmition für neue SAP-User und die Rollenverwaltung 
durch Super Key User gestalteten sich aufwändig und unübers icht­
lich. Sobald die Berechtigungen einer Rolle erweitert werden sollten, 
wurden zusätzliche Rollen eingerichtet, anstatt die Rechte der beste­
henden Rollen zu erweitern. Dies führte dazu, dass letztendlich jeder 
Benutzer mehrere gleichartige Rollen hatte. Der tatsächliche Berech­
tigungsum fang einzelner Benutzer war dadurch schwer überschau­
bar. Zusätzlich war es möglich, die Beschreibung der Rollendefi­
nition zu überschreiben. Dadurch war der Funktionsumfang einer 
Rolle nicht transparent. Darüber hinaus wurden einmal eingerich­
tete Rollen nicht mehr gelöscht. (TZ 38) 

Mit der Rolle des sogenannten F irefIghters konnten einzelne User für 
einen begrenzten Zeitraum mit um fassenden Berechtigungen aus­
gestattet werden. Der Firefighter diente für Notfalle und durfte nur 
aufgrund einer Supportanforderung für die Produktivsysteme ver­
wendet werden. Oie Verwendung des F irefIghters stellte ein hohes 
Risiko dar, weil damit das Vier-Augen-Prinzip außer Kraft gesetzt 
und das Prinzip der min imalen Rechte verletzt wurde. Dass ein 
F irefIghter Zahlungsdatenträger erstellen oder zahlungsrelevante 
Kreditoren- und Debitorenstammsätze ändern konnte, war nicht 
erforderlich. (TZ 39) 

Oie Auswertung der FirefIghter-Protokolle erwies sich als wenig 
praktikabel. Änderungen, die ein FirefIghter durchführte, verur­
sachten regelmäßig eine große Zahl von Einträgen im Protokoll 
und machten das Protokoll unleserlich. Eine sinnvolle Einschrän­
kung des Protokolls war mangels einer Risikoanalyse der T ransak­
tionen nicht möglich. (TZ 40) 

Aufgabenuntersuchungen 

Oie Dokumentation von IT -Entwicklungen in Form von Aufgabenun­
tersuchungen und Verfahrensvorschriften, die gemäß § 76 BHG und 

25 

III-12 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Kurzfassung 

26 

R 
-

H 

§§ 2 und 5 BHV 2009 von den zuständigen haushaltsleitenden Organen 
erstellt werden müssen, sowie die Einvernehmensherstellung mit der 
Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finan­
zen und dem RH unterblieb weitgehend. Insbesondere für das Ver­
fahren HV -SAP, das zentrale System der Haushaltsverrechnung, lag 
keine Verfahrensvorschrift vor. Aufgrund der fehlenden Einvemeh­
mensherstellung mit dem RH konnte dieser seiner Rolle hinsichtlich 
der Wahrung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit des Rech­
nungswesens nicht nachkommen. (TZ 41) 

Einheitlichkeit des Rechnungswesens 

Die Einheitlichkeit des Rechnungswesens war nicht gewährleis­
tet. Die Haushal tsverrechnung des Bundes basierte auf der Stan­
dardsoftware SAP R/ 3 ,  d ie fü r  die einzelnen haushaltsleitenden 
Organe zur Verwaltung ihrer Budgets auf Mandanten eingerichtet 
war, die unterschiedlich ausgeführt waren. Jeder Mandant bildete 
ein geschlossenes Rechnungssystem, innerhalb dessen die Verrech­
nung in mehreren Buchungskreisen erfolgte. Bei einem Release­
wechsel von· SAP mussten die entsprechenden Einstellungen der 
unterschiedlichen Mandanten auf jedem Mandanten separat nach­
gezogen werden. (TZ 42) 

Zu einem geordneten Rechnungswesen gehört gemäß § 2 Abs. 3 
BHV 2009 auch die Einheitlichkeit der Verrechnung. I m  Prozess der 
Haushal tsverrechnung verwendeten die anweisenden Organe ein­
zelne Datenfelder nicht einheitlich. Die Bundesministerien konnten 
für jeden Buchungskreis innerhalb ihrer Mandanten eigene Kon­
tenpläne führen. So konnte es dazu kommen, dass die Bezeich­
nungen für Konten mit den gleichen Nummern in unterschiedl ichen 
Buchungskreisen verschieden waren und bei der bundesweiten 
Aggregation der Konten unterschiedliche Sachverhalte zusam­
mengefasst wurden. Eine uneinheitIiche Verwendung von Daten­
feldern oder Kontonummern gefährdet d ie Ordnung des Rech­
nungswesens. (TZ 43) 

Erfassung des Valutadatums 

Die zeitliche Zuordnung der voranschlagswirksamen Verrechnung 
erfolgte nicht taggenau in Abhängigkeit vom jeweiligen Valuta­
datum der Bankbuchung. Zur Zeit der GebarungsüberpTÜfung war 
eine Übernahme des Valutadatums der Bankbuchung im HV-Sys­
tem technisch nicht möglich. (TZ 44) 
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Das HV-System speicherte bei Zahlungsanordnungen nicht das tat­
sächliche Zahlungsdatum, sondern lediglich das Datum des Zah­
lungsauftrags. Ab 201 3 ist das Zahlungsdatum das wesentliche Kri­
terium fü r  die zeitliche Zuordnung in der Finanzierungsrechnung. 
Vermögens-, Ergebnis- und Finanzierungsrechnung sind dann ein 
geschlossenes System, so dass sich die Veränderung des Bankkon­
tosaidos, der sich aus der Finanzierungsrechnung ergibt, gleicher­
maßen in der Vermögensrechnung wiederfinden muss. Das derzei­
tige System der zeitlichen Zuordnung in der voranschlagswirksamen 
Verrechnung kann ab 201 3 nicht mehr weitergeführt werden, weil 
es zu Diskrepanzen zwischen den einzelnen Rechnungen führen 
würde. (TZ 44) 

Weitere Feststellung 

Die Besoldung wurde in Nebenverrechnungskreisen geführt. Dabei 
kamen das Verfahren PM-SAP und - zumindest noch bis 201 2 - das 
Altsystem "Personal-, Abrechnungs- und Verwaltungsverfahren" 
(PAV) zum Einsatz. Sofern Bezugszahlungen aufgrund von Nachver­
rechnungen sowohl aus dem PAV als auch aus dem PM-SAP erfolgten, 
wurden diese getrennt ausbezahlt und ebenso gesondert versteuert, 
was zu einer unrichtigen Berechnung der Lohnsteuer führte. (TZ 45) 
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Rechtsgrundlagen 

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) BGBL Nr. 1/1930 Ld.F. BGBL I Nr. 1/2008 

Art. 13 Abs. 2 und 3 B-VG: Ziele der Haushaltsführung 
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-
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- Art. 51 und 51b B-VG: Erstellung des Bundesvoranschlags, über- und außerplanmäßige 
Ausgaben 

Haushaltsrechtliche Vorschriften 

- Bundeshaushaltsgesetz (BHG) BGBL Nr. 213/1986 Ld.g.F. 
- Bundeshaushaltsverordnung 2009 (BHV 2009) BGBL II Nr. 489/2008 Ld.g.F. 
- Bundeshaushaltsverordnung 2013 (BHV 2013) BGBL II Nr. 266/2010 
- Rechnungshofgesetz 1948 (RHG) BGBL Nr. 144/1948 Ld.g.F. 
- Rechnungslegungsverordnung (RLV) BGBL Nr. 150/1990 

Kenndaten zum Bundeshaushalt 2011 

Personalausgaben Anllgen förderungen Sonst. Aufwendungen Summe Ressort 

Ansätze Ausgaben Ansätze Ausgaben Ansätze Ausgaben Ansätze Ausgaben Ans3tze Ausgaben 

MilI.EUR MilI.EUR Mill. EUR Mill. EUR Mill. EUR 

Oberste 
6 75.36 6 2.22 

Organe 
10 22.72 19 104.55 41 204.85 

BKA 5 57.24 4 1.49 12 51.17 14 216,43 35 326.32 

BMASK 4 140.78 3 0.84 13 815.32 54 16.645.39 74 17.602.32 

BMeiA 2 73.13 2 5.81 7 116,91 8 220.72 19 416.56 

BMf 16 4.032.12 8 245.01 11 1.061.64 68 13.273.27 103 18.612.04 

8MG 2 37.07 0,40 6 7.88 29 858,95 38 904,30 

BMI 10 1.610,15 14 11,30 11 18.73 33 654.74 68 2.294,93 

BMJ 5 569,98 4 21,83 3 38,77 11 571,07 23 1.201,66 

BMlfUW 12 158,72 16 9,60 29 2.047,71 57 495.72 114 2.711.76 

BMlVS 8 992,23 6 2.27 6 108,59 24 1.055,15 44 2.158.24 

BMUKK 15 2.874,31 27 35,31 9 159,96 54 4.778.26 105 7.847,83 

BMVlT 4 53,68 6 17,40 14 237,79 42 2.782.75 66 3.091,62 

BMWf 3 44,39 4 3,90 10 467.99 24 3.115,99 41 3.632,27 

BMWfJ 7 122,38 10 51,13 8 229,89 43 6.405.42 68 6.808.82 

Summe 99 10,841,54 111 408,51 
Ausgaben 

149 5,385,08 480 51-178,40 839 67,813,52 
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Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

1 ( I )  Der RH ü berprü fte von Jänner 201 1  bis Juni 201 1 das Interne Kon­
trollsystem (IKS) in der Haushaltsverrechnung in allen Bundesminis­
terien. Nachgeordnete Dienststellen wurden in die Gebarungsüber­
prüfung nicht einbezogen. Ziel der Gebarungsüberprüfung war die 
Beurteilung der Haushaltsverrechnung aller Bundesministerien hin­
sichtlich des IKS, um darauf aufbauend die Beurteilung des Fehlerri­
sikos vornehmen und Art und Umfang der Prü fungshand lungen zur 
Überprüfung der Abschlussrechnungen gemäß § 9 Rechnungshofge­
setz (RHG) im Rahmen eines risikoorientierten Prü fungsansatzes fest­
legen zu können. 

Zur Beurteilung des IKS in der Haushaltsverrechnung erstellte der RH 
einen Fragebogen, der in den einzelnen Bunde ministerien im Rahmen 
von Workshops im Zeitraum Jänner bis Mai 201 1 besprochen wurde. 
Der Fragebogen umfasste die Themenbereiche: 

- Verrechnungsprozess, 
- Kreditoren-/DebilOrenmanagement, 
- Budgeteinhaltung, 
- Bundesver mögensverwaltung, 
- F örderungen, 
- Zahlungsverkehr, 
- Personalverrechnung. 

Die Auswahl der Themenbereiche orientierte sich zum einen an den 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundeshaushaltsgesetzes 
(BHG) und der Bundeshaushaltsverordnung (BHV1, darunter insbeson­
dere an den Bereichen Verrechnung, Zahlungsverkehr, Ver mögensge­
barung und -verwaltung, Personenkonten führung, Ausgabengebarung 
und Innenprüfung. Zum anderen setzte der RH in seiner Themenaus­
wahl Schwerpunkte unter Berücksichtigung der finanzwir tschaftlic hen 
Gliederung des Bundeshaushalts : 

- Personalausgaben : UT 0 
- Anlagen : ur 2,3 
- Förderungen : ur 4, 5, 6 
- Sonstige Aufwend ungen : UT 7, 8, 9 

Parallel fanden Erhebungen im Zeitraum März 201 1  bis Juni 201 1  bei 
der Abtei lung V/3 "IT und Organisation des Rechnungswesens und 
Zahlungsverkehrs" des BMF statt. Darin erhob der RH Detailin for ma­
tionen zu den Systemen der Hausha ltsverrechnung sowie zu den The­
men IT -Sicherheit und IT -Entwicklung. 
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(2) Der RH hat gemäß § 9 RHG die Abschlussrechnungen des Bundes zu 
prüfen, vorgefundene Mängel gemeinsam mit den Organen der Haus­
haltsführung zu beheben und die berichtigten Abschlussrechnungen 
in Form des Bundesrechnungsabschlusses zu veröffentlichen. 

Ab dem Finanzjahr 201 3 hat gemäß § 1 1 7  Abs. I BHG 201 3 die Über­
prüfung der Abschlussrechnungen durch den RH nach fachlich aner­
kannten Prüfungsrichtlinien und -standards zu erfolgen. Diese verlan­
gen den _risikoorientierten Prüfungsansatz" (insbesondere ISSAI 1 300, 
1 3 1 5  und 1 330). 

Für die Prüfung der Abschlussrechnungen nach dem risikoorientierten 
Prüfungsansatz muss zuerst das Prüfungsrisiko festgelegt werden. Ziel 
ist es, die Abschlussprüfung so zu planen, dass das Risiko, ein unzu­
treffendes Prüfungsurteil abzugeben, minimiert wird. 

Ein unzutreffendes Prüfungsurteil bedeutet, dass das Prüfungsurteil 
positiv ausfallt, obwohl ein Jahresabschluss einen wesentlichen Feh­
ler enthält, oder dass das Prüfungsurteil negativ ausfallt, obwohl ein 
Jahresabschluss keinen wesentlichen Fehler enthält. 

Das Prüfungsrisiko ergibt sich aus dem Fehlerrisiko und dem Ent­
deckungsrisiko. Das Fehlerrisiko beruht darin, dass die zur Prüfung 
vorgelegten Abschlussrechnungen fehlerhaft sind. Unter dem Entde­
ckungsrisiko versteht man, dass der Prüfer wesentliche Fehler nicht 
aufdeckt. Der Prüfer hat zunächst das Fehlerrisiko einzuschätzen, um 
daraus geeignete Prüfungshandlungen zu definieren, mit denen er das 
Entdeckungsrisiko eingrenzen kann. 

Das Fehlerrisiko ergibt sich aus dem inhärenten Risiko und dem Kon­
troll risiko : 

Das inhärente Risiko ist jenes Risiko, dass ein spezifisches Prüffeld 
wesentliche Fehler, wesentliche fehlerbehaftete Transaktionen oder 
wesentliche Missstände aufweist, unter der Annahme, dass es keine 
internen Kontrollen gibt. Die Höhe des inhärenten Risikos hängt stark 
von der Komplexität der Gebarungsfalle sowie vom Gebarungsvolu­
men ab und bemisst sich nach der Bedeutung des Eintritts eines Feh­
lers sowie dessen Eintretenswahrscheinlichkeit. 

Das Kontrollrisiko ist jene Wahrscheinlichkeit, dass wesentliche Fehler, 
wesentliche fehlerbehaftete Transaktionen oder wesentliche Missstände 
durch die interne Kontrolle nicht verhindert bzw. nicht aufgedeckt 
und rechtzeitig korrigiert werden können. Die Höhe des Kontrollri-
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sikos bemisst sich nach der Eintretenswahrscheinlichkeit eines sol­
chen Fehlers. 

Der Prüfer legt das zulässige Prüfungsrisiko (z.B. 5 % ) fest und hat das 
Fehlerrisiko, d.h. das inhärente Risiko und das Kontrollrisiko, zu beur­
teilen. Das Entdeckungsrisiko lässt sich durch die Auswahl von Art. 
Umfang und zeitlichem Ablauf der Prüfungshandlungen beeinflussen. 
Je höher das Fehlerrisiko ist, desto niedriger muss das Entdeckungsri­
siko sein - und umgekehrt. Konkret bedeutet das beispielsweise. dass 
Geschäftsfalle oder Transaktionen, bei denen ein hohes Fehlerrisiko 
identifIziert wurde, einen höheren Stichprobenumfang bei der Beleg­
prüfung erfordern als Geschäftsfalle oder Transaktionen, die mit einem 
geringen Fehlerrisiko behaftet sind. 

Als Grundlage für die Beurteilung des Fehlerrisikos überprüfte der RH 
erstmals das IKS in der Haushaltsverrechnung. Dabei setzte er an der 
Beurteilung der selbsttätigen Kontrolle, d.h. den Kontrollmechanismen 
bei der Organisation und den Prozessen der Haushaltsführung in den 
Bundesministerien sowie bei der Verwendung von besonderen Orga­
nisationsmitteln (siehe TZ 2). an. Die Rolle der Innenrevisionen der 
Bundesministerien wurde nicht betrachtet. 

(3) Aufgrund der Leitkompetenz des BMF bei der Haushaltsführung und 
der zentralen Rolle bei der Ausgestaltung der Haushaltsverrechnung 
(siehe TZ 4) richten sich die Empfehlungen zum IKS in der Haushalts­
verrechnung primär an das BMF. Für die übrigen Bundesmin isterien 
werden - sofern sie nicht unmittelbar von einer Empfehlung betrof­
fen sind - in einer zusammenfassenden Beurteilung allgemein gül­
tige Verhaltensnormen formuliert (siehe TZ 47). 

(4) Zu dem im März 201 2  übermittelten Prüfungsergebnis gaben im 
April 201 2  das BMVIT, im Mai 20 1 2  das B MLVS und das BMUKK und 
im Juni 201 2  das BKA. das BMASK, das BMF, das BMG, das BMJ 
und das BMWFJ ihre Stellungnahmen ab. Das BMeiA, das BMI, das 
BMLFUW und das BMWF verzichteten auf die Abgabe einer Stellung­
nahme. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Oktober 20 12.  
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2 ( I) Die interne Kontrolle ist ein in die Arbeits- und Betriebsabläufe 
einer Organisation eingebetteter Prozess, der von den Führungskräf­
ten und den M itarbeitern durchgeführt wird, um bestehende Risiken 
zu erfassen und zu steuern und mit ausreichender Gewähr sicherstel­
len zu können, dass die betreffende Organisation im Rahmen der Erfül­
lung ihrer AufgabensteIlung die folgenden allgemeinen Ziele erreicht: I 

- Sicherstellung ordnungsgemäßer, ethischer, wirtschaftlicher, effI­
zienter und wirksamer Abläufe;  

- Erfüllung der Rechenschaftspflicht; 

- Einhaltung der Gesetze und Vorschriften; 

- Sicherung der Vermögenswerte vor Verlust, Missbrauch und 
Schaden. 

Durch permanente Soll-1st-Vergleiche sollen FehlentwickJungen 
erkannt bzw. verhindert und zugleich die Transparenz der Arbeits­
und Betriebsabläufe einer Organisation sichergestellt werden. 

(2) Die interne Kontrolle erfolgt selbsttätig oder mittels Überwachung 
durch Vorgesetzte und dazu Beauftragte. Die Summe aller in der Ver­
waltungsorganisation eingebetteten internen Kontrollen bezeichnet 
man als Internes Kontrollsystem (IKS). 

Die selbsttätige Kontrolle umfasst einerseits die Organisation von Ver­
waltungseinheiten und andererseits die Verwendung von besonderen 
Organisationsmitteln.2 Wesentliche Säulen der internen Kontrolle bei 
der Organisation von Verwaltungseinheiten bzw. in deren Arbeitsab­
läufen sind nach Schauer:J 

- Transparenz-Prinzip: Für alle wesentlichen Aktivitäten sind Soll­
Arbeitsprozesse festzulegen. 

- Kontrollautomatik und Vier-Augen-Prinzip: Im Arbeitsablaufsind 
systematisch Kontrollen eingebaut, wodurch jedem wesentlichen 
Vorgang eine Gegenkontrolle folgt. Die Kontrollen können IT-

1 Guidclincs for Interna I Contra) Standards for the Public ScclOr (INTOSAI GOY 91(0) 
2 Klinger. Michael A.. Klinger, Oskar: ABC der Gestaltung und Prüfung des Internen Kon­

troll systems (IKS) im Unternehmen. 2. Aunage. Linde Verlag. Wien. 2008 
) Schauer. Reinbcrt: Öffentliche Betriebswirtschaftslehre - Public Management. 2. Auf­

lage. Linde Verlag. Wien. 2010 
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gestützt sein (z.B. durch Prüfprogramme und Prüfroutinen, auto­
matische Protokollierung von Transaktionen) oder manuell durch 
Implementierung des Vier-Augen-Prinzips in Genehmigungs- und 
Bestätigungsverfahren erfolgen. 

- Prinzip der Funktionstrennung: Die Funktionen Genehmigung, 
Durchführung, Verbuchung und Kontrolle sollen nicht von dersel­
ben Person wahrgenommen werden. 

- Prinzip der Mindestinformation: Alle Mitarbeiter sollen nur zujenen 
Informationen Zugang haben, die sie für ihre Aufgabenerfüllung 
benötigen. Das Prinzip umfasst das Prinzip der minimalen Rechte, 
wonach die Zugangsberechtigungen zu IT -Systemen weitestgehend 
beschränkt ein sollen. Mitarbeiter sollen nur die zur Erfüllung der 
Aufgaben unbedingt erforderlichen Berechtigungen erhalten. 

Die interne Kontrolle innerhalb der Organisation wird durch geeig­
nete Organisationsmiltel ergänzt. Darunter fallen nach Klinger/Klin­
ger der Einsatz von4 

- vorgegebenen Formularen und Belegen, 

- Schließ- und Sperrvorrichtungen (u.a. die Zutrittssicherung in der 
EDV) und 

- mechanisch-technischen Organisationsmiueln. Dazu zählen ins­
besondere die Hard- und Software der IT -Systeme, Messeinrich­
tungen, ZufallsgeneralOren für Prüfungen, Alarmsysteme und auch 
maschinell lesbare Aufkleber zur Inventarisierung. 

Des Weiteren erfolgt die interne Kontrolle mittels Überwachung durch 
Vorgesetzte und dazu Beauftragte. Vorgesetzte haben wiederkehrend, 
stichprobenweise die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu überprüfen. Dazu 
benötigen sie ein detailliertes Wissen über Fehlerquellen und beson­
dere Gefahren bei den Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus 
haben Vorgesetzte laufend die Effizienz der eingesetzten Organisations­
mittel und deren Manipulationssicherheit zu überwachen. Die Prüfung 
der Funktionsfahigkeit des IKS einer Organisation wird von der inter­
nen Revision oder externen Prüfern bzw. Gutachtern vorgenommen. 

(3) Der RH überprüfte einzelne Teilaspekte des IKS in der Haushalts­
verrechnung bereits in früheren Gebarungsüberprüfungen (..Einrich­
lungen der internen Revision", Reihe Bund 2003/2, .. IT -Projekt Haus-
4 Klinger, Michael A .. Klinger. Oskar: ABC dcr Gestaltung und Prüfung des Internen Kon­

trollsystems (lKSJ im UllIcrnchmen. 2. Aunage. linde Verlag. Wien. 2008 

33  

III-12 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 37 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



IKS im  
Haushaltsrecht 

34 

R 
-

H 

haltsverrechnung-NEU", Reihe Bund 2006/ 10, "Buchhaltungsagentur 
des Bundes", Reihe Bund 2008/ 1 1 ,  ..IT -Projekt Haushaltsverrechnung­
NEU; Follow-up-Überprüfung", Reihe Bund 2010/9, "IT-Projekt Per­
sonalmanagement-NEU", Reihe Bund 2010/4). 

3.1 ( I )  Das Haushaltsrecht des Bundes sieht im BHG und in der BHV Rege­
lungen vor, die den Prinzipien des IKS entsprechen. Mit dem Inkraft­
treten der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform im Jahr 2013 sieht 
§ 20 BHV 2013 darüber hinaus explizit vor, dass die Bundesministe­
rin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen ein IKS in der 
Haushaltsführung des Bundes einzurichten hat. Der Buchhaltungs­
agentur des Bundes (BHAG) obliegt es gemäß BHV 2013, die ordnungs­
gemäße Durchführung der ihr im Rahmen der Haushaltsführung über­
tragenen Aufgaben mittels IKS zu überwachen. 

Mit der Trennung zwischen anordnenden und ausführenden Organen 
im Gebarungsvollzug gemäß § 4 BHG bzw. § 3 BHV 2009 werden 
im Haushaltsrecht das Prinzip der Funktionstrennung und das Vier­
Augen-Prinzip umgesetzt. Weitere Funktionstrennungen sind expli­
zit in den Unvereinbarkeitsbestimmungen gemäß § 10 BHV 2009 
hinsichtlich der Prüfung und Bestätigung der sachlichen und rech­
nerischen Richtigkeit und der Unterfertigung der Anordnung sowie 
gemäß § 21 BHV 2009 hinsichtlich der Tätigkeiten innerhalb der BHAG 
vorgesehen. 

(2) Konkrete Kontrollverfahren der Innenprüfung regelt das Haushalts­
recht in Form der Vorprüfung (Prüfung der sachlichen und rechne­
rischen Richtigkeit!, der Prüfung im Gebarungsvollzug und der Nach­
prüfung. 

Mit der Vorprüfung gemäß § 90 BHG und §§ 1 1 9  bis 1 23 BHV 2013 
werden noch vor dem Gebarungsvollzug jeder Zahlungsanspruch 
und jede Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und der Höhe nach 
geprüft. Die somit geprüfte sachliche und rechnerische Richtigkeit ist 
schriftlich zu bestätigen. In Ausnahmefallen kann die Prüfung ent­
fallen (siehe TZ 6). 

Bei der Prüfung im Gebarungsvollzug gemäß § 91 BHG und §§ 124 
bis 127  BHV 2013 werden Anordnungen geprüft, ob sie den Haushalts­
vorschriften und den sonstigen vom jeweils zuständigen anweisenden 
Organ erteilten Vorschriften entsprechen. Erst nach der Prüfung dür­
fen Anordnungen gebucht werden. In Abhängigkeit des Anordnungs­
betrags ist eine vereinfachte Prüfung möglich und eine vollständige 
Prüfung nur stichprobenweise vorzunehmen (siehe TZ 7, 8). 
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Die Nachprüfung gemäß § 92 BHG und §§ 105 bis 107 BHV 2009 erfolgt 
nach dem Gebarungsvollzug fallweise und unvermutet durch die aus­
führenden Organe (insbesondere die BHAG). Dabei ist festzustellen, ob 
der Zahlungsverkehr und die Verrechnung ordnungsgemäß durchge­
führt wurden, die Belege ordnungsgemäß vorhanden sind, den Vor­
schriften entsprechen und die Wertsachen sowie andere Vermögens­
bestandteile vorhanden sind und aufgezeichnet wurden (siehe TZ 9). 

(3) Außerhalb des Gebarungsvollzugs hat die Innenrevision eine Kon­
trollfunktion auszuüben. Die Einrichtung einer Innenrevision ist im 
Bundesministeriengesetz geregelt; das Haushaltsrecht enthält diesbe­
züglich keine speziellen Vorgaben. 

(4) Das Transparenzprinzip ergibt sich aus der Gesamtheit der haus­
haltsrechtlichen Vorschriften, lässt sich aber nicht einzelnen hau -
haltsrechtlichen Bestimmungen zuordnen. I nsbesondere die BHV legt 
Soll-Arbeitsprozesse der Haushaltsführung, im Speziellen des Geba­
rungsvollzugs, fest, wodurch Transparenz in der Haushaltsverrech­
nung geschaffen wird. Bestimmungen zur Haushaltsverrechnung fm­
den sich in ergänzenden Verordnungen (z.B. Kontenplanverordnung) 
und Richtlinien (z.B. Richtlinien für die Sachenverwaltung des Bundes). 

(5) Das Prinzip der Mindestinformation bzw. der minimalen Rechte 
wird in den haushaltsrechtlichen Bestimmungen nicht explizit fest­
gehalten. 

3.2 Das Haushaltsrecht setzte die Prinzipien des IKS nur teilweise um. Es 
regelte im Wesentlichen die Prinzipien der Funktionstrennung, der 
Vier-Augen-Kontrolle und der Transparenz. Nicht ausreichend waren 
das Prinzip der Mindestinformation bzw. der minimalen Rechte im 
Haushaltsrecht verankert (siehe TZ 29, 37, 39, 40). Der RH empfahl 
daher dem BMF, die haushaltsrechtlichen Bestimmungen um das Prin­
zip der minimalen Rechte zu ergänzen. 
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4 Die Bundesministerin für Finanzen bzw. der Bundesminister für Finan­
zen hat gemäß Bundesverfassung (Art. 5 1 a  B-VG, BGB!. Nr. 2 1 2/ 1 986 
bzw. Art. 5 1 b  B-VG Ld.F. BGB!. I Nr. 1 /2008) die Leitkompetenz 
für die Führung des Bundeshaushalts. Nähere Bestimmungen über 
die Haushaltsführung des Bundes finden sich im BHG sowie in der 
BHV 2009. Das BMF hat weiters gemeinsam mit dem RH für ein zweck­
mäßiges und möglichst einfaches Verrechnungsverfahren zu sorgen 
(§ 2 Abs. I BHV 2009). Dem BMF obliegt auch die technisch-organi­
satorische Leitung des Haushaltsverrechnungs-Systems (HV-Systems) 
(§ 4 Abs. 1 BHV 2009). 

5.1 ( I) Zur Umsetzung des im Zuge der Haushaltsrechtsreform seit 
25. August 2010 eingeführten Stichprobenverfahrens im Rahmen der 
Prüfung im Gebarungsvollzug (§ 1 24 BHV 201 3 )  musste das Modul 
Records Management im HV-System eingeführt werden. Im Records 
Management musste der Anweisungsreferent bei einer Auszahlungs­
anordnung nicht nur die Verrechnungsmerkmale erfassen, sondern 
auch den Elektronischen Akt (ELAK) zu Dokumentations- und Prü­
fungszwecken in das HV -System kopieren. Dazu legte er die Kopie des 
ELAK in Form einer pdf-Datei als Anlage im HV-System ab. Spätere 
Änderungen im ELAK wurden nicht automatisch im Records Manage­
ment übernommen. 

Die Bundesministerien schrieben bei Verwendung des Moduls Records 
Management der BHAG keinen ELAK mehr vor. Die Bundesministe­
rien konnten dann aufgrund der mangelnden Einbindung der BHAG 
in den ELAK-Prozess nicht mehr nachvollziehen, ob die BHAG die 
Rechnungen bereits gebucht hatte. 

(2) Das BKA hatte eine Sonderlösung für einen durchgängigen elek­
tronischen Gebarungsablauf unter Verwendung des ELAK und HV­
Systems. Die ELAK/SAP-Koppelung ermöglichte eine Verl inkung aus 
dem HV-System zu ELAK-Belegen. Das bedeutete, dass man direkt 
aus dem HV-System auf den der Verrechnung zugrunde l iegenden 
Beleg im ELAK zugreifen konnte. Die ELAK/SAP-Koppelung ermög­
lichte aber keine Datenübergabe, wie beispielsweise die Bestätigung 
der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. Das BMF startete wäh­
rend der Gebarungsüberprüfung daher ein Projekt, das die Adaptie­
rung der Schnittstelle zwischen dem ELAK und dem HV-System zum 
Ziel hatte. 
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5.2 ( I )  Der RH kritisierte die mangelnde Abstimmung von ELAK und dem 
HV-System in der Haushaltsverrechnung. die in allen Bundesmini­
sterien zu doppeigleisigen Verarbeitungsprozessen führte. Die Einfüh­
rung des Moduls Records Management im HV-System verstärkte die­
ses Problem. 

Darüber hinaus war - mangels Vorschreibung des ELAK - bei Ver­
wendung des Moduls Records Management im Arbeitsvorrat des ELAK 
nicht ersichtlich. ob die Mitarbeiter der BHAG die Rechnungen bereits 
gebucht hatten. Der Verrechnungsprozess war somit nicht optimal in 
den Arbeitsprozess der Bundesministerien eingebunden. 

(2) Da der ELAK auch in näherer Zukunft. beispielsweise im Vorfeld 
größerer Beschaffungen oder bei der Förderungsgewährung. in den 
Verrechnungsprozess einzubinden sein wird. ist für eine sinnvolle Ko­
existenz des ELAK und des HV-Systems ein Informationsaustausch 
zwischen bei den Systemen erforderlich. Der RH empfahl dem BMF 
eine Weiterentwicklung der ELAK/SAP-Koppelung unter Beachtung 
der Kosten-/Nutzenaspekte. so dass jeder Bearbeitungsschrilt nur in 
einem System (ELAK oder HV-System) gemacht werden muss und 
automatisch auch im jeweils anderen System durch Datenaustausch 
einsehbar ist. 

6.1 ( I )  Diskrepanzen zwischen Aufzeichnungen im ELAK und im HV-Sys­
tem gab es auch bei der Bestätigung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit gemäß §§ 1 1 9  bis 1 23 BHV 201 3.  Die sachliche und rech­
nerische Richtigkeit war von fachlich zuständigen Sachbearbeitern zu 
prüfen. d.h. Bediensteten. die alle Umstände beurteilen können. um die 
Richtigkeit des zu prüfenden Belegs zu bescheinigen. Bei Prüfern der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durften im jeweiligen Geba­
rungsfall weder Befangenheit gemäß § 9 BHV 2009 noch eine Unver­
einbarkeit gemäß § 10 Abs. I BHV 2009 vorliegen. 

Befangenheit liegt insbesondere dann vor. wenn der Prüfer der sach­
lichen und rechnerischen Richtigkeit ein persönliches. familiäres oder 
wirtschaftliches Naheverhältnis im zugrunde l iegenden Gebarungs­
fall hat. Auf die Befangenheit hat der Bedienstete den Vorgesetzten 
hinzuweisen. Die Unvereinbarkeitsregel besagt. dass die Prüfung und 
Bestätigung der sachlichen und/oder rechnerischen Richtigkeit und 
die Unterfcrtigung der Anordnung nicht durch denselben Bedienste­
ten erfolgen darf. Die Unvereinbarkeit ist im Rahmen der Prüfung im 
Gebarungsvollzug gemäß § 1 24 Abs. 6 Z 7 BHV 20 1 3  durch die BHAG 
zu kontrollieren. 
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(2) Sofern der fachlich zuständige Sachbearbeiter keinen SAP-Zugang 
hatte, musste der Anweisungsreferent im HV -System einen Fremdbe­
stätigungsvermerk setzen. Der Fremdbestätigungsvermerk besagte, dass 
die Rechnung ursprünglich von einer anderen Person auf die sach­
liche und rechnerische Richtigkeit geprüft wurde. Die Bestätigungsver­
merke dienten lediglich der Beglaubigung der Bestätigung. Aufgrund 
des höheren Aufwands unterblieb die E rfassung der "Fremdbestäti­
gung" regelmäßig. I n  diesem Fall bestätigte der Anweisungsreferent 
die sachliche und rechnerische Richtigkeit unter seinem Namen, anstatt 
die in der Erfassung aufwändigere Fremdbestätigung zu vermerken. 

6.2 Der RH bemängelte, dass Anweisungsreferenten vielfach den Fremd­
bestätigungsvermerk nicht korrekt setzten. Damit lag der Prüfung im 
Gebarungsvollzug gemäß § 1 24 Abs. 6 Z 7 BHV 201 3  der BHAG ein 
falscher Sachverhalt zur Prüfung der Unvereinbarkeitsregel gemäß 
§ 10 Abs. 1 BHV 2009 zugrunde. Um eine ordnungsgemäße Prüfung 
der Unvereinbarkeiten zu gewährleisten, sollten die Bundesministe­
rien in Fällen, in denen der fachlich zuständige Sachbearbeiter keinen 
SAP-Zugang hat, die Fremdbestätigung korrekt vornehmen. 

Verrech nungsunterlagen 

7.1 Als Basis für die Prüfung im Gebarungsvollzug gemäß 
§ 1 24 Abs. 6 BHV 201 3  durch die BHAG dienten Dokumente im 
ELAK, die als Anlage erfasst wurden. Komplexere Verrechnungspro­
zesse basierten regelmäßig auf mehreren Vor- oder Bezugsakten. So 
wurden beispielsweise bei Förderungen Genehmigungsakte, Vollzugs­
akte für Zahlungen und Abrechnungsakte angelegt. Informationen zur 
Beurteilung der Richtigkeit der Zahlungsbeträge, der Verrechnungs­
kontierung und der Zahlungsbedingungen waren dann zumeist in den 
Genehmigungsakten enthalten. Die BHAG konnte nur auf die Informa­
tionen zugreifen, die die Bundesministerien im HV-System ablegten. 
Im Regelfall  kopierten die Bundesministerien die Vollzugsakte für Zah­
lungen aus dem ELAK in das HV-System. Vor- oder Bezugsakte wurden 
grundsätzlich nicht kopiert, so dass gerade bei Förderungen wesent­
liche Informationen (z.B. Genehmigungsakte) für die Innenprüfung 
nicht zur Verfügung standen. 

7.2 Der RH kritisierte, dass die BHAG die Prüfung im Gebarungsvollzug 
nicht vorschriftsmäßig durchführen konnte, sofern sie nicht in alle 
Verrechnungsunterlagen Einsicht nehmen konnte. Die Bundesminis­
terien sollten daher sicherstellen, dass die BHAG den Zugriff auf alle 
verrechnungsrelevanten Unterlagen erhält. 
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7.3 Laut Stellungnahme des BMF werde mit dem bereits im Einsatz befind­

lichen Verfahren Fördermittelmanagement (FMM) der Empfehlung des 

RH weitgehend entsprochen. AuJgrund der bestehenden hl Cegratiol1 des 

Verfahrens FMM in das HV-System sei ein Durchstieg "om Geschäjls­

Jall auf delI Förderullgsfall möglich. 

7.4 Der RH wies darauf hin, dass der BHAG nicht nur für Förderungen, 
sondern für alle Geschäftsfalle der Zugriff auf alle verrechnungsrele­
vanten Unterlagen einzuräumen ist. 

Prüfungsmethode 

8.1 ( 1 )  § 1 24 BHV 20 1 3  sah vollständige und vereinfachte Prüfungen im 
GebarungsvoJlzug vor. Bei der vollständigen Prüfung mussten alle Prü­
fungsschritte gemäß Abs. 6 leg. cit. durchgeführt werden. Bei der ver­
einfachten Prüfung musste die BHAG gemäß Abs. 8 leg. ci!. nur das 
Vorhandensein der Auszahlungsanordnung im HV-System und des 
dazugehörigen verrechnungsrelevanten Belegs, die Übereinstimmung 
des Betrags der Auszahlungsanordnung mit dem Betrag des dazuge­
hörigen Belegs sowie die Zahlungsempfangerin oder den Zahlungs­
empfanger prüfen. Auszahlungsanordnungen über 500 EUR unterlagen 
immer einer vollständigen Prüfung; bei geringeren Auszahlungsbe­
trägen wurden die Auszahlungsanordnungen stichprobenweise einer 
vollständigen Prüfung unterzogen. Der Stichprobenumfang hing dabei 
vom Betrag der Auszahlungsanordnung ab. Bis 100 EUR war eine voll­
ständige Prüfung im Ausmaß von 4 Ofo, bis 250 EUR im Ausmaß von 
10 Ofo und bis 500 EUR im Ausmaß von 30 Ofo durchzuführen, wobei 
diese Prozentsätze Untergrenzen darstellten. 

Wurde eine Auszahlungsanordnung erstellt, konnte diese bis zur Frei­
gabe noch geänden werden. Bei einer Änderung des Betrags der Aus­
zahJungsanordnung (beispielsweise von 10 EUR auf 1 .000 EUR) wurde 
aufgrund eines Programmfehlers bis zur Aktualisierung der Eingabe­
seite der alte Betrag ( 10 EUR) am Bildschirm angezeigt und für die 
Berechnung der Stichprobe herangezogen. Im konkreten Beispiel wäre 
die Auszahlungsanordnung nur mit einer 4 %igen Wahrscheinlichkeit 
einer vollständigen Prüfung unterzogen worden, weil der angezeigte 
Betrag 10 EUR ausmachte. Da sich der eigentliche Auszahlungsbetrag 
auf 1 .000 EUR belief, hätte diese Auszahlungsanordnung jedenfalls 
vollständig geprüft werden müssen. 

(2) Das HV-System zog die Stichproben nach einem ZufaJlsprinzip. 
Das System der Stichprobenprüfung basiene darauf, dass der Anord­
nungsbefugte immer damit rechnen musste. dass die von ihm frei-
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gegebene Auszahlungsanordnung in der BHAG einer vollständigen 
Prüfung unterzogen wird. Im derzeitigen System der Erfassung der 
Auszahlungsanordnung durch den Anweisungsreferenten und deren 
Freigabe durch den Anordnungsbefugten zeigte das HV-System die­
sem an, ob die Auszahlungsanordnung einer vereinFachten oder einer 
vollständigen Prüfung durch die BHAG unterlag. Aufgrund dieser Mel­
dung konnte sich der Anordnungsbefugte auf die Prüfung einstellen 
und der Überraschungseffekt unterblieb. 

8.2 ( I )  Der RH empfahl dem BMF, das HV-System so zu ändern, dass künF­
tig auch bei nachträglicher Änderung des Auszahlungsanordnungs­
betrags der korrekte Betrag als Grundlage für die Stichprobenziehung 
herangezogen wird. 

(2) Weiters empFahl der RH dem BMF, das HV-System so umzustellen, 
dass dem Anordnungsbefugten nicht mehr angezeigt wird, ob eine 
Auszahlungsanordnung in der Stichprobe ausgewählt wurde und somit 
einer vollständigen Prüfung unterlag. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMF sei das HV-System bereits entsprechend 

geändert worden. 

9.1 Mit der Errichtung der BHAG wurde dieser die gesamte Nachprüfung 
der Geld-, Wertpapier- und Sachenverrechnung gemäß § 92 BHG über­
tragen. Bei der Nachprüfung hatte die BHAG festzustellen, ob der Zah­
lungsverkehr und die Verrechnung ordnungsgemäß durchgeführt wur­
den, die Belege ordnungsgemäß vorhanden waren und den Vorschriften 
entsprachen sowie die Wertsachen und andere Vermögensbestandteile 
vorhanden und aufgezeichnet waren. 

Das Haushaltsrecht sah keine Ausnahmen bezüglich der Nachprüfung 
von Verrechnungsprozessen vor. Dennoch verweigerte das BMWF J der 
BHAG die Nachprüfung im Besoldungsbereich. Dabei verwies es auf 
die Bestimmungen des Datenschutzes, weil bei einer Nachprüfung im 
Besoldungsbereich personenbezogene Daten betroffen wären. 

9.2 Die datenschutzrechtlichen Bedenken des BMWF J waren für den RH 
nicht nachvollziehbar und konnten vom BMWFJ auch nicht schrift­
lich dargelegt werden. Der RH verwies auf die gesetzlichen Bestim­
mungen und empfahl dem BMWF J, eine ordnungsgemäße Nachprü­
fung durch die BHAG im Bereich der Besoldung sicherzustellen. 

9.3 Laut Stellullgnahme des BMWFJ sei der BHAG bereits die Durclrfuh­
rung einer Nachpnljung ermöglicht worden. 
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10.1 ( I )  Seit Mitte 2010 konnte der Bund Rechnungen in elektronischer Form 
(E-Rechnung) durch Übernahme von strukturierten Verrechnungsmerk­
malen im HV-System verarbeiten. Im Unterschied zum Eingang einer 
Papierrechnung, die vom Bearbeiter gescannt und deren Verrechnungs­
merkmale händisch erfasst werden mussten, wurden E-Rechnungen aus 
xml-Daten im Weblnterface-Format in das HV-System hochgeladen 
oder über ein Online-Formular erfasst. Im HV-System wurde ein Image 
der E-Rechnung erzeugt und archiviert, aus Bestell- und Rechnungs­
daten ein vorerfasster Rechnungsbeleg generiert und an die zuständige 
Organisationseinheit überminelt. Dadurch ersparte sich der Sachbear­
beiter das Scannen des Belegs und die Erfassung der Anordnung. 

(2) Im Bund langten durchschnittlich 1 ,2  MiI! .  Rechnungen pro Jahr 
ein, die von rd. 5.000 Personen bearbeitet wurden. Bei der Bearbeitung 
einer elektronischen Rechnung (insbesondere beim Scannen und bei 
der Erfassung der Auszahlungsanordnung) könnten laut Berechnungen 
des BMF in Bundesdienststellen rund neun Minuten gegenüber einer 
Papierrechnung eingespart werden, was rechnerisch einem möglichen 
Gesamteinsparungspotenzial von rd. 100 VBÄ5 entsprach. In der BHAG 
könnten sechs Minuten eingespart werden, was bei 100.000 zu bear­
beitenden Dokumenten zusätzlich ein mögliches Einsparungspoten­
zial von rd. 6 VBÄ6 bedeutete. Weitere Einsparungseffekte ergäben 
sich bei den Manipulations- und Versandkosten sowie bei Lagerkos­
ten und -administration. 

Bis Ende Juli 20 1 1  langten zwei E-Rechnungen beim Bund ein. Das 
BMF berechnete ein Einsparungspotenzial für den Bund (Bundesdienst­
stellen und BHAG) von rd. 5,2 MiI ! .  EUR. 

10.2 Der RH erachtete es als positiv, dass der Bund die aktuellen Ent­
wickJungen in der Rechnungslegung verfolgte und nunmehr auch E­
Rechnungen verarbeiten kann. Die Akzeptanz der Wirtschaft erscheint 
aufgrund der mangelnden Nutzung allerdings noch gering. Das Ein­
sparungspotenzial bei der Verarbeitung von E-Rechnungen konnte 
daher noch nicht gehoben werden. 

Der RH empfahl dem BMF, aufgrund des hohen Einsparungspotenzi­
als die E-Rechnung im Bund zu forcieren. Als erster Schrin könnten 
die ausgegliederten Rechtsträger (darunter insbesondere BIG, BHAG, 
BRZ GmbH) dazu verpflichtet werden, bei der Abrechnung mit Bun-

5 1 ,2 Mill. Rechnungen x 9 Minuten _ \0,8 Mill. Minuten ., 1 80.000 Stunden; I VBÄ 

entspricht ca. 1.760 Stunden (rd. 250 Arbeitstage - 25 Tage Urlaub - 5 Tage Kranken­

stand. 8 Stunden pro Tag) ; ergibt 102.27 VBÄ 

6 100.000 Dokumente x 6 Minuten _ 600.000 Minuten ., 10.000 Stunden. I VßÄ ent­
spricht ca. \.760 Stunden: ergibt 5,68 VBÄ 
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desdienststellen E-Rechnungen zu versenden. Weiters sollte das BMF 
darauf drängen, dass die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) in ihren 
Ausschreibungen die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung 
in die Rahmenverträge mit Lieferanten aufnimmt. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMF bestehe ab 2 0 J 4  für Werk- und Dienst­

leister fur den Bund die Verpflichtung, Rechnungen elektronisch an 

den Bund einzubringen. 

Kreditoren- und Debitorenmanagement 

Anlage von 
Kreditoren- und De­
bitorenstammdaten 

42 

11.1  ( I )  Das Kreditoren- und Debitorenmanagement war im HV-System 
als Nebenverrechnungskreis gemäß § 74 BHV 2009 eingerichtet. Es 
diente der Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten, der 
Überwachung von Zahlungsfristen und der Einbringung von For­
derungen (Mahnwesen). Zu jedem Kreditoren- und Debitorenkonto 
waren Stammdaten zu erfassen. Darunter fIelen beispielsweise Name, 
Anschrift, Bankverbindung, umsatzsteuerliches Kennzeichen und Fir­
menbucheintragung. 

(2) Kreditoren- und Debitorenkonten waren gemäß § 74 Abs. 3 BHV 2009 
grundSätzlich in einem Referenzsystem zu führen, das allen anwei­
senden Organen des Bundes zur Verfügung stand. Nur in Ausnahme­
fallen wurden die Konten im Operativsystem geführt. Dies war bei­
spielsweise der Fall bei einem besonderen Geheimhaltungsinteresse 
oder wenn angenommen werden konnte, dass das erforderliche Konto 
ausschließlich nur von einem anweisenden Organ oder nur einmalig 
( .. ePD-Konten") benötigt wurde. 

(3) Stammdaten der Kreditoren- und Debitorenkonten konnten prinzipiell 
von anordnenden Organen oder von der BHAG angelegt oder geändert 
werden. Jede Neuanlage oder Änderung musste durch die BHAG freige­
geben werden. Im Regelfall gaben die anordnenden Organe die Stamm­
daten ein. Die BHAG erfasste Stammdaten nur, wenn sie Ersatzanord­
nungen anlegen musste. In so einem Fall war eine Freigabe durch einen 
zweiten Mitarbeiter der BHAG erforderlich, um das Vier-Augen-Prinzip 
zu wahren. Bei der Erfassung von Auszahlungsanordnungen konnte auf 
neu angelegte Kreditoren referenziert werden, die noch nicht freigege­
ben waren. Der Zahlungsvollzug konnte gemäß § 74 Abs. 4 BHV 2009 
erst nach der Freigabe durch die BHAG erfolgen. 

(4) Bei der Neuanlage von Kreditoren- und Debitorenkonten durch 
die anordnenden Organe kam es zu Doppel- oder Mehrfacherfas­
sungen, d.h. dass manche Kreditoren und Debitoren neu erfasst wur-
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den, obwohl sie schon einmal oder mehrmals im System gespeichert 
waren. Bereits vorhandene Einträge wichen teilweise in der Firmen­
bezeichnung leicht ab oder wiesen andere Anschriften auf. Dop­
pel- oder Mehrfacherfassungen waren im Wesentlichen auf folgende 
Gründe zurückzuführen: 

- Für jeden Kreditor konnte nur eine Kontaktadresse hinterlegt wer­
den, mit der jedoch meist nicht das Auslangen gefunden wurde, 
weil Geschäftspartner oft mehrere Filialen bzw. mehrere Ansprech­
partner hallen. 

- Für die Suche von Kreditoren gab es keine eindeutigen Erkennungs­
merkmale, wie z.B. die Firmenbuchnummer, Vereinsregisternum­
mer, Umsatzsteueridentif,kationsnummer (UID-Nummer), Gewer­
beregisternummer oder Sozialversicherungsnummer. 

- Mangels eindeutiger Erkennungsmerkmale suchten die Anweisungs­
referenten nach Bankverbindungen, wobei auch hier das Problem 
bestand, dass Geschäftspartner vielfach mehrere Bankverbindungen 
hatten. 

- Einige Anweisungsreferenten legten bewusst Kreditoren bzw. Debi­
toren doppelt an, um die Kreditoren- und Debitorenkonten besser 
auswerten zu können. 

- Da ein Personenkonto nur die Eigenschaft Kreditor oder Debitor 
haben konnte, mussten zwingend eigene Konten für Kreditoren­
und für Debitorenbeziehungen angelegt werden, auch wenn es sich 
dabei um dieselbe natürliche oder juristische Person handelte. 

(5) In weiteren Fällen kam es systembedingt zur Mehrfachanlage von 
Kreditoren. Dies betraf Lieferanten, die über den e-Shop der BBG7 Auf­
träge erhielten oder Förderungsnehmer, deren Förderungen über das 
Verfahren Fördermittelmanagement erfasst und abgerechnet wurden. 
Diese Kreditoren hatten im HV -System einen eigenen Nummernkreis. 

1 1.2 Der RH wies kritisch auf die Mängel im Kreditoren- und DebilOrenma­
nagement hin, welches Doppel- bzw. Mehrfacherfassungen zuließ. Zur 
Beseitigung der Mängel, die aufgrund der Doppel- bzw. Mehrfacher­
fassungen entstanden, empfahl er dem BMF, statt der Führung separa-

7 Bei ('-Shop-Bestellungen wird der gewählte Warenkorb an das HV-System übergeben 

und eine Bestellung abgelegt. Ocr Besteller leitet die Bestellung an den Anordnungs­

befugten zur Freigabe weiler. Durch die Freigabe wird die Bestellung zur Bestellab­

fenigung an den e-Shop zurückübenragen. Die Bestellung selbst erfolgt über den ('­
Shop. 
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ter Personenkonten für Kreditoren und Debitoren auf das System des 
Geschäftspartners umzustellen. Dieser kann mehrere Eigenschaften, 
insbesondere die des Kreditors und Debitors, gleichzeitig annehmen. 
Der Geschäftspartner soll eindeutige Identifikationsmerkmale aufwei­
sen. Bei der Überleitung der bestehenden Personenstammdaten auf die 
Geschäftspartner wäre darauf zu achten, dass alle bisher verwendeten 
Kreditoren- und Debitorenkonten einer Person nur einem Geschäfts­
partner zugewiesen werden. 

Zusätzlich wären sowohl programmtechnische als auch organisato­
rische Verbesserungen bei der Verwaltung der Personenstammdaten 
vorzunehmen: 

- Das BMF sollte für die Neuanlage von Kreditoren und Debitoren 
Mussfelder vorsehen, anhand derer die Eindeutigkeit programmtech­
nisch geprüft werden kann. Als eindeutige Mussfelder eigneten sich 
z.B. die Firmenbuchnummer, Vereinsregisternummer, UlD-Nummer, 
Gewerberegisternummer oder Sozialversicherungsnummer. Dadurch 
wäre gewährleistet, dass Kreditoren oder Debitoren nicht doppelt 
erfasst werden können. 

- Die BHAG sollte mit Unterstützung des BMF bzw. der BRZ GmbH die 
doppelt oder mehrfach erfassten Kreditoren- und Debitorenkonten 
bereinigen. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass historische 
Daten nicht verloren gehen. Mit der Einführung des Geschäftspart­
nersystems müssten mehrere bestehende Kreditoren- und Debito­
renkonten einem Geschäftspartner zugeordnet werden, um auch 
auf historische Daten zugreifen zu können. 

- Das aktuelle System der dezentralen Kreditoren- und Debitorener­
fassung bedingte zwangsläufig eine uneinheitliche Datenerfassung. 
Der RH empfahl daher, die Anlage von Kreditoren- und Debitoren­
konten zukünftig in der BHAG nur mehr zentral, statt wie bisher 
verteilt auf viele Buchhaltungsreferenten, vorwnehmen. Dies würde 
eine Erfassung nach einheitl ichen Richtlinien von neuen und eine 
standardisierte Suche nach bereits vorhandenen Personenstamm­
daten ermöglichen. 

- Für ein qualitativ hochwertiges Kreditoren- und Debitorenmanage­
ment sollte die BHAG eine eigene Stelle mit eigens dafür abgestell­
ten Mitarbeitern unter Nutzung der vorhandenen Personalressour­
cen schaffen. 
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11 .3 Laut Stellullgllahme des BMF sei beabsichtigt, lIach Abschluss der 

2. Etappe der Haushaltsreclltsreform das Debitorell- ulld Kredirorell­

managemellt neu zu orgallisierell. 

12.1 I m  Rahmen des Kreditoren- und Debitorenmanagements informierte 
die BHAG die haushaltsleitenden Organe über Zahlungsverbote, die bei­
spielsweise aus Insolvenzfallen, abgetretenen oder verpfandeten For­
derungen sowie Aufrechnungen hervorgingen. Die BHAG versandte 
diesbezüglich Listen an die jeweiligen Haushahsreferenten der Bun­
desministerien und setzte Zahlsperren bei den Personenkonten. Dabei 
konnte bei doppelt erfassten Kreditoren nicht sichergestellt werden, 
dass die Zahlsperren bei allen Konten gesetzt wurden. Die Haushalts­
referenten verteihen die Listen an die betroffenen Anweisungsrefe­
renten weiler, welche die Zahlungsverbote in Evidenz halten mussten. 

12.2 Der RH stellte fest, dass das derzeitige System der Verwaltung von 
Zahlungsverboten eine Führung von Evidenzlisten in allen Bundes­
min isterien erforderte. In der Praxis zeigte sich, dass die Anweisungs­
referenten nur die aktuellen Geschäftsbeziehungen hinsichtlich der 
Zahlungsverbote prüften. Mangels einer eigenen Evidenzhaltung stan­
den die Informationen über Zahlungsverbote den Bundesministerien 
für zukünftige Geschäftsbeziehungen nicht zur Verfügung; d.h. der 
Bund könnte Bestellungen bei Kreditoren tätigen, die sich bereits in 
einem Insolvenzverfahren befmden. 

Der RH sah das parallele Führen von Evidenzlisten für Zahlungsver­
bote in allen Bundesmin isterien als ineffIzient an. Er empfahl daher 
dem BMF, dafür zu sorgen, dass die BHAG, gemeinsam mit den Per­
sonenstammdaten, auch die Zahlungsverbote zentral verwaltet. Dies 
würde die Sicherheit erhöhen, dass Zahlungsverbote berücksichtigt 
werden, und somit die Gefahr reduzieren, dass der Bund an Kre­
ditoren, die sich in einem Insolvenzverfahren befInden, noch wei­
tere Zahlungen lei tet. 

12.3 Laut Stellullgllahme des BMF köllllte mallgels eiller teclmischell 

Lösungsmöglichkeit die Aufgabe der Aktualisierullg VOll Zahlullgsver­

boteIl lIur deli jeweiligeIl allweiselldell Organell zugeordllet oder der 

BHAG als zelltrale Aufgabe über/ragell werdelI. 

12 .4 Der RH wies neuerlich darauf hin, dass das BMF darauf hinwirken 
soll, dass die BHAG gemeinsam mit den Personenstammdaten auch 
die Zahlungsverbote zentral verwaltet. 
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13.1 Gemäß § 7 1  Abs. 5 BHG bzw. § 39 BHV 2009 waren Verbindlichkeiten 
und Forderungen des Bundes aufzurechnen. Aufgrund der mehrfachen 
Anlage von Kreditoren oder Debitoren und der mangelnden Verknüp­
fung zwischen Kreditoren- und Debitorenkonten derselben natürlichen 
bzw. juristischen Person war eine Aufrechnung zwischen Forderungen 
und Verbindl ichkeiten nicht möglich. Lediglich in einem "Fremdsys­
tem" , der Abgabenverwaltung, wurde nachgefragt, ob der Kreditor 
Steuerschulden hatte, gegen die der Bund gegebenenfalls aufrechnen 
konnte ("Eilnachrichtenverfahren"). 

Vor Zahlungen, die im Einzelfall 7.000 EUR überstiegen, war eine 
Eilnachricht an das ftir den Kreditor zuständige Finanzamt abzusen­
den. Das Eilnachrichtenverfahren diente der Möglichkeit, Zahlungs­
verpflichtungen des Bundes mit Abgabenschulden des Zahlungsemp­
fangers aufzurechnen. Nach Absenden der Eilnachricht wurde auf dem 
betroffenen Beleg eine Zahlsperre gesetzt, welche nach zehn Kalen­
dertagenB automatisch wieder entfernt wurde, wenn das betreffende 
Finanzamt nicht antwortete. Die Zahlung wurde somit bis zu zehn 
Tage verzögert. Bei Vorliegen einer Eilnachrichtverzichtserklärung für 
einen Kreditor entfiel das Eilnachrichtenverfahren. In der Erklärung 
verzichtet das Finanzamt für einen bestimmten Zeitraum auf die Über­
sendung von Eilnachrichten. 

13.2 Der RH bemängelte, dass eine generelle Aufrechnung zwischen Debi­
toren- und Kreditorentransaktionen des Bundes mit dem derzeitigen 
System der Kreditoren- und Debitorenverwaltung nicht möglich war. 
Auch dieses Problem ließe sich mit der Einführung des Geschäftspart­
nermodells lösen. Der RH empfahl daher dem BMF, das Geschäftspart­
nersystem nicht nur zur Vermeidung von Doppel- und Mehrfacherfas­
sungen (siehe TZ 1 1 )  einzuführen, sondern auch, um die im BHG und 
in der BHV 2009 vorgesehene Aufrechnung vornehmen zu können. 

Der RH hatte schon mehrmals im Rahmen der Prüfung der Jahres­
rechnungen des Bundes gemäß § 9 RHG die fehlende Durchführung 
und/oder Dokumentation des Eilnachrichtenverfahrens bei einer Reihe 
von Geschäftsfallen kritisiert. Er empfahl daher dem BMF, zur Verwal­
tungsvereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens eine elektro­
nische Abfragemöglichkeit im Rahmen des HV-Systems einzurichten. 
Damit könnten die Buchhaltungsreferenten der BHAG prüfen, ob ein 
Abgabenrückstand besteht oder nicht. Die Abfrage sollte in Echtzeit 
ein Ergebnis liefern, das im positiven Falle nicht die Höhe des Rück­
stands, sondern nur die Information, dass ein Rückstand besteht, ent­
halten sollte. In diesem Fall hätte die BHAG in einem neu gestalteten 

8 BMF GZ 6J I J06/J-VI/J/91 .  geänden durch GZ 6J l J06/I -VI/J/02 
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Eilnachrichtenverfahren die Höhe der Abgabenschuld zu erheben und 
die Aufrechnung vorzunehmen. Im negativen Falle müsste kein Eil­
nachrichtenverfahren angestoßen werden, und die Zahlung könnte 
ohne Setzen einer zehntägigen Zahlsperre sofon erfolgen. 

Diese automatische Prüfung würde den Zahlungsprozess beschleuni­
gen und somit der EU-Richtlinie zur "Bekämpfung von Zahlungsver­
zug im Geschäftsverkehr"' (20 1 1 /7/EU, Abs. 23) folgen, derzufolge die 
öffentliche Verwaltung Zahlungen in maximal 30 Tagen bzw. in Aus­
nahmeHillen in 60 Tagen zu leisten hat. Die Einbindung in das HV­

System würde auch die Dokumentation der Durchführung des Eil­
nachrichtenverfahrens verbessern bzw. vereinheitlichen und somit das 
Transparenzprinzip umsetzen. 

13.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die automationsuntersrützte Einrich­

tung eines Eilnachrichtenveljahrens mit einer Zugriffsberechtigung 

eines Buchhalters auf das Veljahrell der Abgabeneinhebung bereits in 

der Vergangenheit versucht lmd seitens der Sreuerexperten als nicht 

machbar eingestuft lVordell. 

13.4 Der RH entgegnete, dass er nicht empfohlen hatte, den Mitarbeitern der 
BHAG eine Zugriffsberechtigung auf das Verfahren der Abgabeneinhe­
bung einzurichten. Vielmehr solle durch die elektronische Abfragemög­
lichkeit geprüft werden, ob ein Abgabenrückstand besteht und somit die 
Durchführung eines Eilnachrichtenverfahrens erforderlich ist. 

14.1 Die Forderungsüberwachung (Mahnwesen) gehöne i m  Rahmen des 
Debitorenmanagements zur Aufgabe der BHAG. Davon waren nur 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betroffen, nicht aber 
Gebührenforderungen. Letztere mussten gemäß § 34 Abs. 1 Gebüh­
rengesetz 1 957 (GebG 1 957) von den jeweils zuständigen haushallS­
leitenden Organen überwacht und gegebenenfalls eingemahnt werden. 

Die Gebühren mussten auf Konten der Bundesminislerien eingezahlt 
werden, die die Einnahmen aus den Gebühren regelmäßig an das 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel abfühnen. 

In einzelnen Fällen musste die BHAG fallige Forderungen einmahnen, 
bei denen gleichzeitig Gebühren ausständig waren. Die BHAG durfte 
jedoch nur den Teil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
nicht aber die Gebühren einfordern. Die Einhaltung der Vorschrif­
ten des Gebührengesetzes 1 957 war gemäß § 34 Abs. 1 GebG 1 957 
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Organen der Gebietskörperschaften vorbehalten. Dazu zählten gemäß 
Richtlinie des BMF9 auch Unternehmen, denen durch Gesetz behörd­
liche Aufgaben übertragen wurden. Dies traf in diesem Fall jedoch 
nicht auf die BHAG zu. 

14.2 Der RH hielt fest, dass beim derzeitigen Verfahren der Gebührenein­
hebung die haushaltsleitenden Organe nur ein geringes Interesse an 
der Eintreibung von Gebühren hatten, weil nicht ihre eigenen Einnah­
men davon betroffen waren. Er wies k.ritisch darauf hin, dass bei einer 
geteilten Forderungseintreibung durch die BHAG und die haushalts­
leitenden Organe ein hoher Verwaltungsaufwand entstand. 

Weiters bemängelte der RH, dass das Forderungsmanagement bei der 
Gebühreneinhebung nicht effizient funktionierte. In allen Fällen sollten 
daher die haushaltsleitenden Organe Gebührenforderungen im HV­
System erfassen. Die Entrichtung der Gebühren sollte zentral von der 
BHAG überwacht und das Gebührengebrechen durch die BHAG dem 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel gemeldet 
werden. Der RH empfahl dem BMF, darauf hinzuwirken, dass gegebe­
nenfalls die erforderl ichen Rechtsgrundlagen im GebG 1 957 geschaffen 
werden. um die BHAG mit der Gebühreneinhebung betrauen zu können. 

14.3 Laut Stellungnahme des BMF werde die Forderungsüberwachung bei 

Gebüllren seit März 2012 von der BHAG wahrgenommen. Ob eine 
Änderung des Gebührengesetzes 1 95 7  notwendig sein werde, sei noch 

zu prüfen. 

15.1 Ein Spezial fall war die Beschwerdegebühr gemäß § 17a Verfassungsge­
richtshofgesetz (VfGG) und § 24 Verwaltungsgerichtshofgesetz (VwGG) 
beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) und Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) in Höhe von 220 EUR 10. Die Gebührenschuld und -falligkeit 
entstanden im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde. Die Rechts­
vertreter hatten unter Angabe des Verwendungszwecks die Beschwerde­
gebühr auf Sammelkonten des Finanzamts für Gebühren, Verkehrsteuern 
und Glücksspiel zu entrichten und die Bezahlung bei den Gerichtshöfen 
nachzuweisen. Die Bestätigung mittels eines von einer Post-Geschäfts­
stelle oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlscheins war der Eingabe 
anzuschließen. Alternativ konnten Rechtsanwälte die Entrichtung der 
Gebühr auch durch einen schriftlichen Beleg des Überweisungsauftrags 
nachweisen, der nicht durch eine Post-Geschäftsstelle oder ein Kre-

, GZ BMF-010206/0201 -VI/5/2006. Gebührenrichllinien, Rz. 1085 

10 Die Gebühr kann vom Bundeskanzler und dem Bundesminister flif Finanzen im Ein­

vernehmen mit dem Haupl3usschuss des Nationalrats durch Verordnung neu restge­

setzt werden. 
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ditinstitut bestätigt wurde. In diesem Fall mussten sie auf dem Beleg 
selbst mit Datum und Unterschrift bestätigen, dass der Überweisungs­
auftrag zur Begleichung der Beschwerdegebühr unwiderruflich erteilt 
wurde. 

Nachdem alle Zahlungen der Beschwerdegebühren auf Sammelkon­
ten des Finanzamts für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel gin­
gen, konnten die Zahlungen nicht dem einzelnen Abgabenpflichtigen 
zugeordnet werden. Es war daher weder den Gerichtshöfen noch dem 
Finanzamt möglich, aufgrund des tatsächlichen Zahlungseingangs zu 
prüfen, wer die Gebühr für weiche Eingabe beim VfGH bzw. VwGH 
entrichtet hatte. 

Wiesen die Be chwerdeführer die Bezahlung der Gebühr nicht bei Ein­
bringen bei den Gerichtshöfen nach, forderten die Gerichtshöfe diese 
innerhalb eines Monats zur Zahlung auf. Die Mitglieder des VfGH und 
VwGH bearbeiteten die Beschwerde auch ohne Nachweis der bezahlten 
Gebühr. Nach Erlass des Erkenntnisses prüften die Gerichtshöfe noch­
mals die Entrichtung der Gebühr. Stellten sie ein Gebührengebrechen 
fest, meldeten sie dieses dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteu­
ern und Glücksspiel. Bis zur Meldung des Gebührengebrechens war es 
möglich, dass aufgrund langer Verfahrensdauer die dreijährige Ver­
jährungsfrist bereits überschritten war. 

15.2 Der RH stellte fest, dass die Nachvollziehbarkeit der Bezahlung der 
Beschwerdegebühren beim VfGH und VwGH nicht ausreichend gege­
ben war. Die Gebühreneingänge auf Sammelkonten des Finanzamts 
für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel konnten nicht den ein­
zelnen in den Gerichtshöfen eingebrachten Beschwerden zugeordnet 
werden. Die Einmahnung erfolgte darüber hinaus erst zu einem Zeit­
punkt, zu dem die Gebührenforderung unter Umständen schon ver­
jährt war. 

Der RH empfahl dem BKA und dem BMF, darauf hinzuwirken, dass 
das VfGG und das VwGG so angepasst werden, dass die Gerichtshöfe, 
genauso wie alle anderen haushaltsleitenden Organe, die Gebühren­
forderungen selbst im HV -System zu erfassen haben und diese For­
derungen durch die BHAG überwacht werden. 

15.3 Laut Stellungnahme des BKA werde bei einer allflilligen Novelle der 

angesprochenen Gesetze auf die Empfehlung des RH besonderes Augen­

merk gelegt. 
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16.1 ( I )  Nach § 64 BHV 2009 waren für erwartete bzw. bekannte Ausga­
ben Budgetmittel in Form von Mittelvormerkungen zu binden. Damit 
sollten Budgetüberschreitungen verhindert werden. Die MitteIvormer­
kungen minderten mit dem Zeitpunkt ihrer Vornahme den Jahresverfü­
gungsrest der jeweiligen Voranschlagsansätze und gaben den Budget­
verantwortlichen Auskunft über die Höhe der schon reservierten und 
der noch verfügbaren Budgetmittel. Die Abwicklung sämtlicher Geba­
rungsfalle musste nachvollziehbar erfolgen, wobei der Gebarungsab­
lauf in mehrere Phasen unterteilt wurde. Die Mittelvormerkungen bil­
deten die sogenannte Phase .. Verpflichtung", die an einen Bestellvorgang 
anschloss und eine Zahlungsverpflichtung für den Bund auslöste. 

(2) Das im HV-System integrierte SAP-Modul .. Haushaltsmanagement" 
bot ein Vormerksystem, das zwischen Mittelreservierung, MitteIvor­
bindung und Mittelbindung unterschied. Mit diesen drei Formen der 
Mittelvormerkung konnte ein Reservierungsprozess abgebildet wer­
den. Mit Mittelreservierungen konnten Anweisungsreferenten Teile 
des Budgets frühzeitig reservieren, ohne sie einem konkreten Verwen­
dungszweck zuzuordnen. Die Mittelvorbindung war die zweite Stufe 
des Vormerksystems und war vorgesehen, sobald der Verwendungs­
zweck einer Ausgabe bekannt war, ohne dass eine vertragliche Verein­
barung vorlag. Eine Mittelvorbindung konnte sich auf eine MitteIre­
servierung beziehen und diese dadurch abbauen. Bei der dritten Stufe, 
der Mittelbindung, musste nicht nur der Verwendungszweck bekannt 
sein, sondern auch eine konkrete vertragliche Verpflichtung beste­
hen (z.B. Bestellungen, Förderungszusagen). Mittelbindungen konn­
ten sowohl auf Mittelreservierungen als auch auf Mittelvorbindungen 
referenzieren und diese dadurch abbauen. 

Die Mittelbindungen waren die Endstufe der Mittelvormerkungen und 
wurden durch Auszahlungsanordnungen abgebaut. Auszahlungsanord­
nungen konnten sich aber auch auf Mittelreservierungen beziehen und 
diese dadurch abbauen. Anweisungsreferenten konnten MitteIreservie­
rungen und Mittelbindungen somit unabhängig verwenden, während 
Mittelvorbindungen immer eine Mittelbindung für deren Abbau erfor­
derten. 

16.2 Der RH empfahl dem BMF, das System der Haushaltsverrechnung so 
umzustellen, dass sich bei einer erforderlichen Mittelvormerkung eine 
Auszahlungsanordnung ausschließlich auf eine Mittelbindung und 
nicht auf eine Mittelreservierung beziehen darf. 
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Erfassung von Mittelvorrnerkungen 

17.1 ( 1 )  § 64 BHV 2009 sah keine Ausnahme bei der Erfassung von Mit­
telvormerkungen vor. Die Bundesministerien definierten dennoch 
Betragsgrenzen, ab denen Mittelvormerkungen zu tätigen waren. 
Während einige Bundesministerien den Betrag von 100 EUR fest­
legten, hatte die Mehrheit der Bundesministerien Mittelbindungen ab 
400 EUR vorgeschrieben. Letztere bezogen sich dabei teilweise auf 
§ 7 Abs. 4 BHV 2009, der für einen Bestellvorgang, dessen Auftrags­
wert 400 EUR überstieg, die Schriftlichkeit und die Anlage einer Mit­
telvormerkung vorschrieb. Die internen Betragsgrenzen fanden sich in 
diversen Grundlagen (z.B. Revisionsordnungen, Geschäftsordnungen 
bzw. Beschaffungsleitfaden der Bundesministerien). Auch die BHAG 
hielt in ihrem Handbuch zu den .. Prozessen in den Verrechnungsabtei­
lungen" fest, dass eine Mittelbindung erst ab einem Rechnungsbetrag 
von 100 EUR erforderlich sei, weil erst ab diesem Betrag eine schrift­
liche Bestellung erfolgen müsse. Wenn die Lieferung bzw. sonstige Leis­
tung innerhalb von 1 4  Tagen ab Bestellung erfolgte, war eine MitteI­
bindung erst ab 1 .000 EUR erforderlich. 

(2) Die Bundesministerien legten vielfach auch pauschale Mittelreser­
vierungen für den geplanten Jahresbedarf an Verbrauchsgütern bzw. für 
Leistungen (z.B. Büromaterial, Reinigungsmaterial, Bewirtung, Über­
setzung, Seminare) an. Die Auszahlungsanordnungen referenzierten 
sie dann direkt auf die Mittelreservierung, ohne vorher eine MitteI­
bindung anzulegen. 

Die Bundesministerien wählten diese Vorgangsweise, um damit sicher­
zustellen, dass die erforderlichen budgetären Mittel zum Zeitpunkt 
der Bestellung reserviert und somit verfügbar waren bzw. begründe­
ten diese mit einem verminderten Verwaltungsaufwand, weil sie nicht 
für jede Bestellung eine eigene Mittelbindung anlegen mussten. Wenn 
verschiedene Abteilungen gemeinsam auf einen Voranschlagsansatz 
zugriffen, konnte eine pauschale Mittelvormerkung gewährleisten, dass 
die jeweiligen geplanten Ausgaben für sie reserviert waren. 

(3) Am Jahresende konnte das HV-System nicht erkennen, ob einer 
Mittelreservierung ein konkretes Rechtsgeschäft zugrunde lag. Das 
bedeutete, dass nicht gelöschte Mittelreservierungen ohne konkretes 
Rechtsgeschäft ebenfalls in den Abschlussrechnungen als offengeblie­
bene Verpflichtungen ausgewiesen wurden. 

17.2 ( I )  Der RH bemängelte, dass die Bundesministerien Betragsgrenzen 
festlegten, ab denen sie Mittelbindungen durchführten, obwohl die 
rechtlichen Vorschriften keine Grenze kannten. Die Bundesministerien 
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sollten gemäß den Bestimmungen der BHV 2009 für alle Gebarungs­
falle. die Geldleistungsverpflichtungen zu Lasten des Bundes begrün­
den. Mittelbindungen vornehmen. Durch die Vornahme von Mittelvor­
merkungen ist gewährleistet. dass die Budgetverantwortlichen einen 
laufenden Überblick über die tatsächlich noch zur Verfügung stehen­
den Budgetmittel haben. Dieser ist für eine effIziente Steuerung des 
Mitteleinsatzes unabdingbar. 

Der RH wies darauf hin. dass gemäß § 7 Abs. 4 BHV 201 3  ab I .  Jän­
ner 201 3  eine Mittelvormerkung bei einem Bestellwert unter 400 EUR 
unterbleiben kann. wenn binnen zwei Wochen die Lieferung einlangt 
bzw. die Leistung erbracht und durch eine Rechnung dokumentiert 
wird. 

(2) Um eine größtmögliche Flexibilität im Budgetvollzug zu gewähr­
leisten. sollten die Bundesministerien pauschale Mittelreservierungen 
nur im tatsächlich erforderlichen Ausmaß vornehmen und im Rah­
men eines aktiven Budgetmanagements regelmäßig auf deren weitere 
Notwendigkeit überprüfen. 

(3) Der RH kritisierte. dass beim derzeitigen System der M itteIvormer­
kung innerhalb der Phase "Verpflichtung" sowohl Instrumente der 
Budgetplanung als auch der operativen Verrechnung vermischt wur­
den. So diente die Mittelreservierung bloß der verwaltungsinternen 
Planung künftiger Ausgaben. während die Mittelbindung einen Teil 
des Gebarungsablaufs darstellte und der operativen Verrechnung nach 
Abschluss konkreter Rechtsgeschäfte diente. 

Der RH empfahl dem BMF. die Phase "Verpflichtung" der voranschlags­
wirksamen Verrechnung im Hinblick auf eine klare Trennung von Bud­
getplanung. -steuerung und operativer Verrechnung zu bereinigen. 
Dies ließe es zu. auch am Jahresende die offengebliebenen Verpflich­
tungen zu identifIzieren und entsprechend auf das Folgejahr vorzu­
tragen. während die bloßen Mittelreservierungen zu Planungszwecken 
durch das System automatisch gelöscht werden könnten. 

17.3 Laut Stellungnahme des BMF seien im HV-System nach Umsetzung der 

2. Etappe der Haushaltsrechtsreform ausschließlich Mittelbindungen 

als Obligo vorgesehen. womit den A nforderungen des RH entsprochen 

würde. 
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Überschreitung von Personalausgaben 

18.1 Das HV-System prüfte die Einhaltung des jeweiligen Bundesfmanz­
gesetzes (BFG) technisch auf Ebene der Voranschlagsansätze. Prin­
zipiell gab es eine technische Sperre jener Zahlungen, die zu Über­
schreitungen der Voranschlagsansätze führten. Für die Auszahlung 
der Bezüge an Bundesbedienstete war allerdings keine Zahlungssperre 
eingerichtet. Dadurch war es möglich, Geldleistungen über PM-SAP 
auszuzahlen, auch wenn die budgetäre Bedeckung nicht gegeben war. 
Über das SAP-Personalmanagement- und -verrechnungssystem 
(PM-SAP) erfolgten somit regelmäßig Zahlungen, die die Vor­
anschlagsansätze überschritten. So überschritten das BMI, BMJ, 
BMLFUW und das BMUKK in den Jahren 2007 bis 2010 Voranschlags­
ansätze für Personalausgaben (Aktivbezüge). 

Tabelle 1: Unzulässige Voranschlagsansatzüberschreitungen bei Personalausgaben 
(Aktivbezüge) 2007 bis 2010 

2007 2008 2009 2010 

Bundesministerium 
in EUR 

BMI 2.682.548,37 2.145.515,01 

BMJ 122.172,17 1.684.760,63 

BMLFUW 64.538,49 53.601,75 

BMUKK 1.109.481,97 

Summe 2,804.720,54 2.210.053,50 1.738.362,38 1.109.481,97 

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse 2007 bis 2010 

18.2 Der RH hielt fest, dass die haushaltsführenden Organe gemäß 
§ 5 Abs. 3 Z 5 BHG dafür Sorge zu tragen haben, ihre Voranschlags­
beträge einzuhalten. Die haushaltsführenden Organe sollten daher mit 
den vorhandenen Hilfsmitteln den Mittelbedarfbei den Voranschlags­
ansätzen genau planen. Im Personalbereich kann dies durch Simulation 
von Abrechnungsläufen erfolgen. Sofern Budgetengpässe abzusehen 
sind, wäre von den Bundesmin isterien rechtzeitig die Genehmigung 
von überplanmäßigen Ausgaben beim BMF einzuholen. Der RH emp­
fahl dem BMF, auch für die Auszahlung von Personalausgaben eine 
technische Sperre einzuführen, um das vom Gesetzgeber in Form des 
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BFG beschlossene Budget nicht zu überschreiten. In diesem Zusammen­
hang regte der RH außerdem an, das Genehmigungsverfahren im BMF 
für überplanmäßige Ausgaben insbesondere für Personal entsprechend 
zu beschleunigen. Dadurch hätten die Bundesministerien die Möglich­
keit, kurzfristig auf Budgetengpässe im Personalbereich zu reagieren. 

18.3 Laut Stellungnahme des BMF seien ausschließlich die Ressorts dafür 

verantwortlich, dass zum Zeitpunkt der Auszahlung bzw. zum spä­

teren Zeitpunkt die notwendige budgetäre Bedeckung vorhanden sei. 

Die konsequente Umsetzung des Standpunktes des RH hätte zur Folge, 

dass bei fehlender Bedeckung in einem Teilbereich bundesweit keine 

Personalzail lungen erjolgen könnten. Damit würde die termingerechte 

Auszahlung von Personalzahlungen (gesetzliche Verpjlichtungen) sys­

temtecJlI1isch verhindert werden. 

18.4 Der RH hielt nochmals fest, dass die Voranschlagsbeträge einzuhalten 
sind. Um die termingerechte Auszahlung von Personalzahlungen zu 
gewährleisten, ist eine systemtechnische Anpassung vorzunehmen. 

Budgetüberschreitungen bei Obligovorträgen 

19.1 Die Auszahlungsobergrenzen durften gemäß § 4 \  BHG im Vollzug nur 
im Rahmen der haushaItsrechtlichen oder bundesfmanzgesetzlichen 
Ermächtigungen ausgeweitet werden. Aufgrund eines Systemmangels 
konnten Obligovorträge unzulässigerweise zu Voranschlagsüberschrei­
tungen führen. Ein Obligovortrag ist die Übertragung offengebliebener 
Verpflichtungen auf das Folgejahr. Sofern der Obl igovortrag das Bud­
get des Folgejahres überschritt, erkannte das HV-System den Obligo­
vortrag als Auszahlungsobergrenze an. 

19.2 Der RH stellte fest, dass die Anhebung von Auszahlungsobergren­
zen durch Obligovorträge unzulässig war. Obligovorträge hätten somit 
nicht zu Budgetüberschreitungen führen dürfen. Der RH empfahl daher 
dem BMF, eine technische Sperre einzurichten, so dass zukünftig Obli­
go vorträge nicht mehr zu unzulässigen Budgetüberschreitungen füh­
ren können. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die unzulässige Überschreitung nicht 

aujgrund eines System mangels erfolgt, sondem aujgrund bewusst vor­

genommener Einstellungen zur Sicherung eines rechtzeitigen und voll­

ständigen Übertrags der offenen Geschäftsfälle. 

19.4 Der RH hielt fest, dass die Einhaltung des BFG jedenfalls zu gewähr­
leisten ist. Er kritisierte nicht den vollständigen Übertrag der offenen 
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Geschäftsfalle, sondern die Tatsache, dass dieser ohne notwendige 
Budgetumschichtungen zu Auszahlungen führen konnte und somit 
die Einhalrung des BFG nicht gewährleistet werde. 

Bundesvermögensverwaltung 

Materialverwaltung 

und 0 

Materialaufzeichnung 

20.1 Die Vorschriften für die Materialverwaltung des Bundes fanden sich in 
den Richtlinien für die Inventar- und Materialverwaltung (RIM). Unter 
den Begriff Materialien fIelen Winschaftsgüter des Anlagevermögens 
(Ersatzteile und geringwenige Gebrauchsgüter) und Winschaftsgüter 
des Umlaufvermögens (z.B. Werkstoffe, Handelswaren, Verbrauchs­
güter). Zu den Verbrauchsgütern zählten neben Lebensmitteln, Fut­
termitteln oder Verbrauchswerkzeug auch Büromaterialien (Schreib-, 
Zeichen- und Bürominel). Die RIM enthiel!en weiters Vorgaben zur 
mengenmäßigen Materialerfassung und Form, in der die Materialauf­
schreibungen gefühn werden mussten. Für Materialien, die unmittel­
bar nach der Lieferung an die Verbrauchsstellen zur Verwendung wei­
tergegeben wurden, sahen die RIM keine Aufzeichnungspflichten im 
Rahmen der Materialverwaltung vor. 

Die Ausgabe der Büromaterialien an die Bediensteten erfolgte viel­
fach durch die jeweilige Materialwinschaftsstelle gegen Bestätigung 
des Erhalts. 

Das BMF regelte in einer internen Richtlinie, dass Verbrauchsgüter 
nicht mehr unter die Materialverwaltung fallen. sondern sofort an die 
Verbrauchsstellen weitergegeben werden. 

20.2 Der RH erachtete die derzeitige Verwaltung von Verbrauchsgütern, ins­
besondere von Büromaterialien, als aufwändig und ressourceninten­
siv, weil die Bundesministerien Materialbestände aufzeichneten. die 
aus betriebswinschaftlicher Sicht nicht zum Material zu zählen sind. 
Insbesondere Anschaffungen von Büromaterialien wären sofort als 
Aufwand zu erfassen. Nur Gegenstände. die in Folge weiterverarbeitet 
werden oder zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe an Dritte 
bestimmt sind, sollten von den Bundesministerien als Vorrat (Mate­
rial) erfasst werden. 

20.3 Laut Stellungnahme des BMF werde mit lnkrafttrcten der BundeslJcr­

mögensverwaltungsverordnung (BGBI. 11 Nr. 5 1/2012) den Empfeh­

lungen des RH entsprochen. 
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Laut Stellullgnahme des BMG erfolge die Verwaitullg von Verbrauchs­

gü tem, inbesondere von Bü romaterialien, unter Zuhilfenahme einfacher 

elektronischer Listen in E.rcel. 

20.4 Der RH wies dem BMG gegenüber darauf hin, dass beim Führen von 
Bestandslisten für Büromaterial auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu 
achten ist. Jedenfalls ist das Büromaterial nicht als Bestand unter den 
Vorräten, sondern als Aufwand zu verrechnen. 

Verwendung des SAP-Moduls Materialmanagement 

21.1  Die Aufzeichnung und Verwaltung von Materialien erfolgte in den 
einzelnen Bundesministerien unterschiedlich. Während einige Bun­
desministerien für ihr Materialmanagement das SAP-Modul Materi­
almanagement (MM) verwendeten, führten andere Bundesministerien 
elektronische Listen bzw. händische Aufzeichnungen auf Karteiblät­
tern in Papierform. Auch das Ausmaß der Aufzeichnungen gestaltete 
sich unterschiedlich und in verschiedenen Detaill ierungsgraden. 

Das SAP-Modul MM wurde im Zuge der Haushaltsrechtsreform in allen 
Bundesministerien ausgerollt und stand somit allen Bundesministerien 
zur Verfügung. Das SAP-Modul MM wurde für Produktionsbetriebe 
entwickelt. Aufgrund seiner Komplexität hielten es die Bundesminis­
terien vielfach für zu aufwändig. Es bot allerdings den Vorteil, dass 
Materialbestände und deren Veränderungen automatisch im HV-Sys­
tem verrechnet werden konnten. 

21.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das SAP-Modul MM trotz allgemeiner 
Verfügbarkeit von den Bundesministerien nur in geringem Umfang 
genutzt wurde und damit keine Einheitlichkeit gegeben war. Die Dienst­
stellen, in denen tatsächlich Produktionsprozesse (z.B. Druckereien, 
Gefangnisküchen, Werkstätten) stattfanden, nutzten andere Systeme 
der Materialverwaltung, wodurch aus Bundessicht Mehrkosten ent­
standen. Zudem konnte deren Warrung nicht zentral erfolgen. 

Alle Bundesministerien, die tatsächlich Vorräte verwalten, sollten die 
Funktionalitäten des SAP-Moduls MM nutzen. Dienststellen mit Pro­
duktionsprozessen sollten dabei prüfen, ob das SAP-Modul MM alle 
Funktionalitäten ihrer derzeit genutzten Systeme abdeckt und ob gege­
benenfalls eine entsprechende Weiterentwicklung des Moduls mög­
lich wäre. Händische Aufzeichnungen oder Eingaben in Excel sollten 
zukünftig durch das SAP-Modul MM ersetzt werden. 
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21.3 Laut Stellungnal"ne des BMF sei mit der Umsetzung der 2.  Etappe 

der Haushaltsrechtsreform der MM-Einsatz für die haushaltsjiihren­

den Stellen verbindlich. Damit werde der Empfehlung des RH nachge­

kommen. 

Anlagenbuchfüh rung Inven tarverwal tung 

22.1 ( I )  Die RIM legten fest. dass sämtliche Inventargegenstände und die an 
ihrem Bestand eintretenden Änderungen in Inventaraufschreibungen 
festzuhalten waren. Die Bundesministerien verwalteten ihr Inventar 
bisher in unterschiedlichen Softwareprogrammen, wobei sie großteils 
das Inventarprogramm INVWIN verwendeten. 

Als Vorbereitung der Umsetzung der zweiten Etappe der Haushalts­
rechtsreform (201 3)  wurde als Inventarverwaltungssystem einheitlich 
das SAP-Modul F1-AA (Finance Asset Accounting) eingeführt. Da mit 
der Haushaltsrechtsreform eine lineare Abschreibung aller Sachanla­
gen und immaterieller Anlagenwerte. die einer Wertminderung unter­
liegen, auf ihre Nutzungsdauer11 bereits ab Dezember 201 2  vorgesehen 
ist, fanden in einigen Bundesministerien zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung durch den RH die Umstellungsarbeiten auf FI-AA stan bzw. 
waren schon abgeschlossen. 

(2) Die Kommunikation zwischen den bei den Modulen HV-SAP und 
FI-AA verl ief nicht durchgehend automatisiert. Generell musste vor Ein­
leiten des Bezahlvorgangs für einen Inventargegenstand im HV-SAP 
die zugehörige Inventarnummer vorhanden sein. Dazu war es erforder­
lich, dass der Gegenstand im FI-AA als Anlagegut erfasst wurde. weil 
dadurch die automatisierte Vergabe der lnventarnummer (Zugangsnum­
mer) erfolgte. Da beim Erfassen der Eingangsrechnung in HV -SAP die 
von Fl-AA vergebene lnventarisierungsnummer nicht automatisch in 
HV-SAP übernommen wurde, musste im Feld "Zuordnung" die durch 
FI-AA vergebene Zugangsnummer verpflichtend eingegeben und so die 
Verbindung zwischen der Auszahlungsanordnung und der entsprechenden 
Zuordnung in der Anlagenverwaltung manuell hergestellt werden. 

Dabei erfolgte kein Kontrollschrin, der feststellte, ob die eingegebene 
Nummer auch der durch FI-AA vergebenen Zugangsnummer ent­
sprach. Das Feld .zuordnung" war zudem ein alphanumerisches Feld, 
somit konnten neben Ziffern auch Buchstaben eingegeben werden. 

11 stall wie bisher 50 % der Kosten bei Anschaffung und 50 <lb bei Ausscheiden des Anla­

geguls 
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Die Bundesministerien, die FI-AA bereits eingeführt hatten, sahen 
dies als mögliche Fehlerquelle, wobei grundsätzlich die Meinung vor­
herrschte, dass die Überprüfung der korrekten Zuordnung der Anla­
gegüter in der Anlagenverwaltung Aufgabe der BHAG wäre. 

22.2 Der RH erachtete die Einführung der einheitlichen Software FI-AA 
als zweckmäßig. Er bemängelte jedoch die fehlende Kommunikation 
der beiden SAP-Module HV und FI-AA bei der Zuordnung von Anla­
gegütern. Durch das erforderliche Aufrufen von zwei Programmen 
und die manipulative Eingabe ergab sich ein erhöhter Verwaltungs­
aufwand. Zudem ergab sich nach Ansicht des RH durch die fehlende 
Verknüpfung der Programme eine erhöhte Fehleranfalligkeit, welche 
durch mangelnde Kontrollschritte bei der Eingabe der Inventarnum­
mer in HV-SAP noch verstärkt wurde. Das IKS-Prinzip der Kontroll­
automatik wurde dadurch verletzt. 

Der RH verwies auf die bereits am Markt befmdlichen Software-Pakete, 
die beim Verbuchen von Eingangsrechnungen eine automatische Ver­
knüpfung zur Anlagenbuchführung herstellen. 

Der RH empfahl dem BMF, zur Verringerung des Fehlerrisikos durch 
manipulative Dateneingaben sowie zur Vereinfachung der Inventar­
verwaltung unter Berücksichtigung der Kosten die Einführung einer 
automatisierten Schnittstelle zwischen den SAP-Modulen HV und 
FI-AA zu überprüfen. Diese sollte so ausgestaltet werden, dass Anla­
gegüter bei der Erfassung der Rechnung automatisch in das Inventar 
übernommen werden. 

Bis zur Umsetzung einer IT-Lösung wäre jedenfalls darauf zu achten, 
dass für die Inventarnummer ein eigenes Mussfeld eingerichtet wird, 
für das Plausibilitätsprüfungen vorgesehen werden. 

22.3 Laut Stellungnahme des BMF würden die Geschäftsprozesse nach den 

haushalts rechtlichen Bestimmungen abgebildet. Der Zahlungsprozess 

und der Aktivierungsprozess im Fl-AA seien über ein gemeinsames 

Zuordnungsfeld verbu'lden. Gleichzeitig sei mit dieser Regelung sicher­

gestellt, dass die Anordnung (AOA) und die Ausführung gemäß lien 

haushaltsrechtlichen Vorschriften durch die Wirtschaftsstelle getrennt 

ausgeführt würden. 

22.4 Der RH erwiderte, dass er die nur manuell mögliche Herstellung einer 
Verbindung zwischen den SAP-Modulen HV und FI-AA kritisiert hatte, 
und empfahl abermals, die Einführung einer automatisierten Schnitt­
stelle zwischen den Modulen zu überprüfen. 
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23.1 Die R IM sahen vor, dass bundeseigene Inventargegenstände durch 
Anbringung der Kurzbezeichnung der Dienststelle als Bundeseigen­
tum zu kennzeichnen und mit einer Inventarnummer zu versehen 
waren. Die Handhabung erfolgte in den Bundesministerien uneinheit­
lich. Ein Großteil der Bundesministerien verwendete maschinell gene­
rierte Aufkleber mit Inventarnummern, wobei diese in einigen Stei­
len mit Barcode und mit händisch eingetragenen Inventarnummern 
versehen waren. Im BMeiA erfolgte die Kennzeichnung mit Barcode 
und Foto des Inventargegenstands. Im BMG existierten zwei Systeme 
nebeneinander; so waren die EDV-Gegenstände mit Barcode verse­
hen, die restlichen Inventargegenstände mit händisch eingetragenen 
Inventarnummern. 

23.2 Der RH stellte fest, dass die Bundesministerien verschiedene Metho­
den zur Inventarisierung von Anlagegegenständen anwendeten, wobei 
er die Vorgangsweise der händischen Aufzeichnung als zeitaufwän­
dig, fehleranfallig und veraltet erachtete. Er empfahl dem BMF aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung und der besseren internen 
Kontrolle die Einführung einer modernen, bundesweit einheitlichen 
Methode zur Inventarisierung von Anlagegegenständen, wie es eine 
Barcode- oder RFlD-Erfassung boten. Bei der Erfassung mittels RFiD 
würden alle Gegenstände mit einem Chip gekennzeichnet werden, der 
über kurze Distanzen (z.B. einem halben Meter) mit einem Lesegerät 
erfasst werden könnte. Die RFID-Lösung würde eine Erleichterung der 
Anlageninventur bewirken und eine Zeitersparnis mit sich bringen, 
weil nicht bei jedem Gegenstand der Inventuraufkleber gesucht werden 
müsste. Allerdings wären vor einer allfall igen Umsetzung die Kosten 
einer Einführung von RFiD dem damit erzielbaren Nutzen einer Ver­
waltungsverein fachung gegenüberzustellen. 

Inventur 

24.1 ( I )  Zur Inventur legten die RIM fest, dass die Inventarverwaltung ein­
mal pro Jahr den Bestand bestimmter Gegenstandsgattungen oder 
-gruppen bzw., wenn es ohne erheblichen Zeitaufwand möglich war, 
alle Inventargegenstände auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu über­
prüfen hatte. Weiters war innerhalb von fünf Jahren eine kommissi­
onelle Prüfung vorzunehmen, die sich auf Stichproben beschränken 
konnte. Das Ergebnis war zu dokumentieren und auch dem Dienst­
stellenleiter zu übermitteln. 
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(2) Die Durchführung der Inventuren gestalteten die Bundesministe­
rien uneinheitlich. Rund die Hälfte der Bundesministerien gab an, 
die in den RIM festgelegten regelmäßigen Stichproben und Teilin­
venturen strukturiert vorzunehmen. Andere Bundesministerien teil­
ten mit, Inventuren auch im Anlassfall z.B. bei Übersiedlungen und 
Strukturänderungen, durchzuführen. Das BMJ führte in der Zentral­
stelle in den letzten Jahren keine Inventuren durch (außer im EDV­
Bereich), zur Zeit der Gebarungsüberprüfung wurde laut Angaben des 
Bundesministeriums mit der Durchführung einer Inventur begonnen. 

Im Zuge der Umstellung auf FI-AA nahmen die betroffenen Bundes­
ministerien großteils Vollinventuren vor, um einen aktuellen Inven­
tarstand in das neue System überzuleiten. 

Das BMLFUW gab an, nach stichproben artigen Inventuren keine Inven­
turprotokolle zu erstellen. 

24.2 Der RH bemängelte, dass durch die RIM nicht sichergestellt war, dass 
sämtliche Inventargegenstände innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
einer Inventur unterzogen wurden, weil sich die Inventuren auf Stich­
proben beschränken konnten. Für einen Gesamtüberblick über das Bun­
desvermögen ist es nach Ansicht des RH erforderlich, innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums sämtliche Inventargüter eines Bundesministe­
riums einer Inventur zu unterziehen und damit eine aktuelle Übersicht 
über die Inventargegenstände sicherzustellen. 

Die Bundesministerien sollten schon vor Inkrafttreten des BHG 201 3  
Inventuren gemäß § 70 Abs. 6 BHG 201 3 durchführen. Demgemäß 
wären von den Wirtschaftsstellen der Bundesministerien innerhalb 
von fünf Jahren alle Inventargegenstände - Vermögensbestandteile 
von besonderem Wert '2 jährlich - verpnichtend einer Inventur zu 
unterziehen. Bei Eintritt von bedeutenden organisatorischen Ände­
rungen wäre eine Gesamtinventur in den von der Organisationsände­
rung betroffenen Dienststellen vorzunehmen. 

Weiters wären die durchgeführten Anlageninventuren von den Wirt­
schaftsstellen der Bundesministerien nachvollziehbar zu dokumentieren. 

24.3 Laut Stellungnahme des BMF sei mit dem /nkrafttreten der BUlidesver­

mögensvenvaltungsverordnung (BGBI. 1I Nr. 51/2012) deli Empfehlungen 

des RH elJtsprochen worden. 

1 2 Ein besonderer Wen liegt vor, wenn eine besondere Gefahr des Verlustes (z.B. NOle­

books), eine besondere Gefährlichkeit (z.B. Waffen), eine nicht mögliche Wiederbeschaf­

fung (z.B. bedeutsame Kunstgegenstande) oder AnschaITungs- bzw. Herstellungskosten 

von mehr als 100.000 EUR bestehen (siehe Erläuterungen zu § 24 Abs. 5 BVV 2013). 
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Internes Kontrollsystem i n  der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

Geringwertige Wirtschaftsgüter und wirtschaftliche Einheit 

25.1 ( 1 )  Das Einkommensteuergesetz (EStG) bezeichnete als geringwertige 
Wirtschaftsgüter jene abnutzbaren Anlagegüter, deren Anschaffungs­
oder Herstellungskosten den Betrag von 400 EUR nicht überstiegen. 
Eine Aufnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter ins Anlagenver­
zeichnis war nicht erforderlich. Das EStG normierte, dass Wirtschafts­
güter, die aus Teilen bestanden, als Einheit aufzufassen wären, wenn 
sie nach ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Verkehrsauffas­
sung eine Einheit bildeten. Dies führte dazu, dass mehrere geringwer­
tige Wirtschaftsgüter, die eine wirtschaftliche Einheit bildeten und 
deren gesamthafte Anschaffungskosten über 400 EUR lagen, als Anla­
gegüter zu erfassen waren, obwohl die Anschaffungskosten der ein­
zelnen Güter jeweils unter 400 EUR liegen konnten. 

Die RIM legten in Anlehnung an das EStG fest, dass Wirtschaftsgüter 
ab 400 EUR in den Inventaraufschreibungen mengen- und wertmä­
ßig zu erfassen waren. Geringwertige Wirtschaftsgüter konnten erfasst 
werden, wenn ich dies im Interesse einer einheitlichen Erfassung von 
Gegenständen gleicher Art, unabhängig von ihrem Anschaffungswert. 
als zweckmäßig erwies. In diesem Fall war ausschließlich die Eingabe 
der Menge vorgesehen, die Erfassung des Wertes unterblieb. 

(2) Im Jahr 2010 wurden im Bund geringwertige Wirtschaftsgüter im 
Gesamtwert von rd. 1 5,5 Mil l .  EUR angeschafft. 

(3) Den Begriff der wirtschaftlichen Einheit erläuterte der Leitfaden 
für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes näher. Eine wirtschaft­
liche Einheit lag demnach vor, wenn Wirtschaftsgüter (z.B. Einrichtung 
von diversen Räumen, wie Küchen) der Verkehrssitte entsprechend als 
wirtschaftliche und rechtliche Einheit angesehen und preismäßig als 
unteilbare Einheit angeboten wurden. In  diesem Fall bildeten nicht 
die Einzelanschaffungswerte, sondern die Summe der Anschaffungs­
werte die Grundlage zur Feststellung, ob es sich um ein geringwertiges 
Wirtschaftsgut handelte. Ebenso war zu verfahren, wenn es sich um 
eine Zusatzausstattung zur Erstausstattung eines anderen Wirtschafts­
gutes handelte, die gleichzeitig bzw. im selben Jahr erworben wurde. 

Die Auslegung des Begriffs der wirtschaftlichen Einheit erfolgte inner­
halb der Bundesmin isterien uneinheitlich. So bestand z.B. Uneinigkeit 
darüber, ob der Ankaufvon Büromöbeln für ein Besprechungszimmer 
(mehrere Sessel, Tische etc.) als wirtschaftliche Einheit einzustufen war, 
wenn der Wert einzelner Gegenstände unter 400 EUR lag. 
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(4) Die Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgte in 
den Bundesministerien unterschiedlich. Mehr als die Hälfte der Bun­
desministerien erfasste geringwertige Wirtschaftsgüter als Anlagegüter, 
wenn sich dies aus der Sicht des Bundesministeriums als zweckmäßig 
erwies. In diesem Falle erfolgte die lnventarisierung entsprechend den 
Vorgaben der RIM, nämlich ohne Wert. Das BMF regelte in einer inter­
nen Richtlinie die lnventarisierung von geringwertigen Wirtschafts­
gütern ab einem Betrag von \00 EUR. 

25.2 Der RH bemängelte, dass der Begriff der wirtschaftlichen Einheit einen 
weiten Handlungsspielraum offen ließ und dadurch ein Teil des Bun­
desvermögens nicht aufgezeichnet wurde. Nach Ansicht des RH war 
die Betragsgrenze von 400 EUR, die sich im Einkommensteuergesetz 
für Unternehmen fand, für die Erfassung des Bundesvermögens nicht 
angemessen. So müsste beispielsweise der Ankauf von 50 Sesseln zu 
je 300 EUR, insgesamt \ 5.000 EUR, nicht verpflichtend als Bundesver­
mögen inventarisiert werden. Diese Regelung war somit nicht geeig­
net, dem Bund einen vollständigen Überblick über sein Vermögen zu 
verschaffen. 

Der RH empfahl dem BMF, zur Vermögenssicherung die Betragsgrenze 
für geringwertige Wirtschaftsgüter in der Bundesvermögensverwal­
tungsverordnung (BVV) auf \00 EUR zu senken. Alle abnutzbaren 
Anlagegüter mit  einem Anschaffungswert oder Herstell ungskosten ab 
\00 EUR wären somit verpflichtend zu inventarisieren. Mit der lnventa­
risierung könnte das tatsächlich vorhandene Bundesvermögen zukünf­
tig realistisch ausgewiesen werden, was auch der besonderen Sorgfalts­
pflicht beim Umgang mit öffentlichen Mitteln entspräche. 

Bei einer Aufzeichnungspflicht ab \00 EUR könnte von dem Begriff der 
wirtschaftIichen Einheit abgegangen werden. Dies würde den Vollzug 
der Bestimmung zur lnventarisierung vereinfachen, weil keine Unklar­
heiten bei der Beurteilung, welche Gegenstände eine wirtschaftliche 
Einheit bildeten, aufträten. 

25.3 Laut Stellullgllahme des BMF sei mit dem Illkrajttretell der BUlldes­

vermögellslienvaitungsverordllullg (BGBI. Il Nr. 51/2012) deli Empfeh­

Iungell des RH eIltsprochen wordeIl. 
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Förderungen 

Verrechnung 
von Förderungen 

Internes Kontrollsystem in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

26.1 ( I )  Förderungen sind gemäß § 20 Abs. 5 BHG Ausgaben für zins- oder 
amortisationsbegünstigte Gelddarlehen, Annuitäten-, Zinsen- und Kre­
ditkostenzuschüsse sowie sonstige Geldzuwendungen, die der Bund 
einer natürlichen oder juristischen Person für eine von dieser erbrach­
ten oder beabsichtigten Leistung, an der ein erhebliches, vom Bund 
wahrzunehmendes öffentliches Interesse besteht, gewährt, ohne dafür 
unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung zu erhalten. 
Ausgenommen sind Ausgaben für F inanzzuweisungen und sonstige 
Zuschüsse an Gebietskörperschaften gemäß § 1 2  F-VG 1 948 sowie für 
Zuschüsse mit Sozialleisrungscharakter. Im Jahr 2010 gab der Bund 
5.286,4 Mill. EUR für Förderungen aus. 

(2) Ein idealtypischer Förderungsprozess startete mit dem Förderungs­
antrag, der im positiven Fall zu einer Förderungszusage führte. Na h 
Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums bzw. nach Abschluss eines Pro­
jekts waren vom Förderungsnehmer die Belege für die Abrechnung 
vorzulegen. 

Der Förderungsprozess wurde akten mäßig dokumentiert; dies erfolgte 
in  den Bundesministerien zumeist im ELAK. Zusätzlich waren Verrech­
nungsaufzeichnungen im HV-System erforderlich. 

(3)  Mit dem Projekt Förderrnittelmanagement stellte das BMF einen 
Bundesförderungs-Master als .. Standard-Werkzeug zur Unterstützung 
einer effizienten Förderungsabwicklung im Bund" bereit. In einem 
ersten Schritt kam das Fördermittelmanagement in der Zentralstelle 
des BMASK ab dem Jahr 2010 zum Einsatz. Darüber hinaus bekunde­
ten das BMeiA, das BMG, das BMLVS im Bereich der Sportförderung 
und das BMVIT Interesse an dieser Lösung. 

Das Fördermittelmanagement ermöglichte die Verwaltung und Ver­
rechnung von Förderungen in einem SAP-Workflow. Die technische 
Unterstützung eines gesonderten Aktenlaufs im ELAK in Form einer 
ELAK/SAP-Koppelung war ursprünglich nicht vorgesehen; vielmehr 
wurde die Aktenfunktionalität unmittelbar im Förderrnittelmanage­
ment wahrgenommen. In einem weiteren Ausbauschritt arbeitet das 
BMF an einer ELAK/SAP-Koppelung. Der Bundesförderungs-Master 
diente darüber hinaus der Nachverfolgung der Fördermittelvergabe und 
ermöglichte die Prüfung der Förderungsprozesse durch die Förderungs­
geberorganisation sowie externe Prüforgane wie die EU oder den RH. 

(4) Daneben verrechneten das BMUKK und das BMWF Förderungen 
über die Förderungs-Datenbank. Der Einsatz der Förderungs-Daten-
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bank erzeugte über eine Schnittstelle Buchungen im HV -System. 
Andere Bundesministerien erfassten Förderungen analog wie Eingangs­
rechnungen als Auszahlungsanordnung im HV -System. Im HV -Sys­
tem konnte zusätzlich ein CO-Innenauftrag13  angelegt werden, dem 
sämtliche Auszahlungen einer Förderung zugeordnet wurden. 

26.2 Mit der Einführung des Fördermittelmanagements konnte der gesamte 
Förderungsprozess in einem einzigen SAP-Workflow dokumentiert 
werden. 

Die Bundesministerien sollten die Erfassung und Verrechnung von För­
derungen vereinheitlichen. Insbesondere wäre der bundesweite Ein­
satz des Bundesförderungs-Masters, unter E inbeziehung der Erfah­
rungen des Pilotressorts und von Kosten-/Nutzenaspekten, zu prüfen. 
Eine bundesweit einheitliche Förderungslösung könnte Vorteile für die 
Befüllung der Transparenzdatenbank bieten. Schließlich ließe sich ein 
Bundesförderungs-Controlling einrichten, mit dem im Rahmen des Ver­
waltungsreformprozesses der Bund Schritte hinsichtlich einer höheren 
Effizienz und Effektivität des Förderungswesens setzen könnte. Nicht 
zuletzt könnten einheitlich auswertbare Informationen die Erstellung 
des Förderungsberichts der Bundesregierung gemäß § 54 BHG unter­
stützen. 

26.3 Laut Stellungnahme des BMF würden der vom RH empfohlene Einsatz 

einer Vereinheitlichung des Förderungswesens des Bundes sowie der 

buntlesweite Einsatz des Buntlesfiirderungsmasters aktuell mit dem lau­

fenden Rolloutvorhaben verifiziert u'ld in weiterer Folge mit der Ver­

bindung zur Transparenzdatenbank und zur Förderungsangebotsdaten­

bank komplettiert. 

27.1 I n  den Bundesministerien waren i n  der Regel sowohl die Vergabe, Ver­
waltung und Auszahlung von Förderungen als auch die Kontrolle von 
Förderungen in einzelnen Abteilungen konzentriert. Bei einigen För­
derungsprozessen bestand keine organisatorische Trennung zwischen 
der Verwaltung und der Kontrolle von Förderungen. 

Diesbezüglich hatte der RH bereits in seinen Berichten ,.Hauptprobleme 
der öffentlichen Finanzkontrolle", Reihe Bund 2005/ 1 3 ,  SE (44) bzw. 
Reihe Salzburg 2006/ 1 ,  SE (44), festgestellt, dass die Abrechnungskon­
trolle über die widmungsgemäße Verwendung der Projektmittel von 
der Projektbearbeitung getrennt sein sollte. Weiters hatte der RH in sei­
nem Bericht ,.System des Förderungswesens und ausgewählte Förde-

1 3 SAP-Modul zur Planung. Sammlung und Abrechnung der Kosten innerbetrieblicher 

Maßnahmen und Aufgaben 

Bund 1 0 1 1  1 0  
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rungsbereiche", Reihe Kärnten 2006/3, TZ 6, auf die Vorgaben der EU 
für die Abrechnung von Strukturfonds-Fördermitteln verwiesen. Diese 
besagen, dass die Kontrolle und die Auszahlung der Förderungen von 
Personen oder Abteilungen durchgeführt werden sollten, die in ihrer 
Funktion von jenen, die Zahlungsanträge bewilligen, unabhängig sind. 

27.2 Der RH hielt fest, dass die Bundesmin isterien bei der Abrechnungs­
kontrolle und Auszahlung von Förderungen das Prinzip der Funkti­
onstrennung sowie das Vier-Augen-Prinzip nicht durchgängig ein­
hielten. Mit der personellen Trennung von Kontrolle und Auszahlung 
sollten Rollenkonflikte vermieden und sollte das Risiko von Unregel­
mäßigkeiten minimiert werden. 

Bezugnehmend auf die organisatorischen Vorgaben für die Abwicklung 
von EU-Strukturförderungen erachtete der RH eine Optimierung des 
Förderungsprozesses durch eine organisatorische Teilung zwischen För­
derungsverwaltung und Förderungskontrolle für zweckmäßig. Die Bun­
desmin isterien sollten daher ihre Strukturen dahingehend anpassen. 
Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit von Förderungsabrechnungen 
wäre in der Abteilung zur Förderungsverwaltung vorzunehmen, die 
rechnerische Prüfung sollte durch die Kontrollabteilung erfolgen. 

27.3 Laut Stellungnahme des BMF könnte zur Sicherstellung der Rollen­

trennung im Bereich der Förderungsvergabe und der Förderungsab­

rechllullg der BHAG die Aufgabe der Abrecll llullgstätigkeit all Stelle 

eiller KOlltrollabteilullg als lieue (optiollalej Kemaufgabe übertrageIl 

werden. Eille Allpassung der legistischell VorgabeIl (BHG, BHAG-G) 

wäre hieifiir erforderlich. 

27.4 Der RH wies nochmals darauf hin, dass eine organisatorische Trennung 
von Förderungsverwaltung und Förderungskontrolle erforderlich ist. 
Die Art der Umsetzung dieser organisatorischen Trennung hängt von 
den individuellen Gegebenheiten in den einzelnen Ressorts ab, näm­
lich ob die Trennung im Ressort selbst eingerichtet oder ob der BHAG 
diese Aufgabe im Rahmen einer Zusatzleistung übertragen wird. 
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28.1 Die Vergabe von Förderungen war in einzelnen Fällen an die Erbrin­
gung einer Eigenleistung gebunden (z.B. 50 Ofo Eigenmittel). Für die 
Förderungsabrechnung mussten die Förderungsnehmer Belege über 
die gesamten Projektkosten vorlegen. Die Entwertung der vorgelegten 
Belege durch die zuständigen Dienststellen erfolgte unterschiedlich. 
Zumeist entwerteten die Sachbearbeiter in den Bundesministerien nicht 
alle, sondern nur so viele Belege, bis der Förderungsbetrag erreicht 
war. Dabei wählten sie zur Vereinfachung Belege mit möglichst hohen 
Beträgen aus. Die restlichen Belege wurden ohne Vermerk an den För­
derungsnehmer zurückgesendet. 

28.2 Alle Bundesministerien sollten, sofern bei Förderungen ein verpflich­
tender Eigenanteil vorgesehen ist, sämtliche vom Förderungsnehmer 
vorgelegten Belege entwerten. Mit dieser Vorgangsweise soll verhin­
dert werden, dass Förderungsnehmer die restlichen Belege bei einer 
anderen Förderungsstelle nochmals vorlegen und es dadurch mögli­
cherweise auch zu einer Förderung des zwingend vorgegebenen Eigen­
anteils kommt. 

29.1 ( I )  Für die Zeichnung von Zahlungsaufträgen an Banken war die eigen­
händige Unterschrift von zwei Zeichnungsberechtigten erforderl ich. 
Erfolgte die Überweisung im Wege des elektronischen Bankverkehrs 
( .. Telebanking"), musste der Zahlungsauftrag nach den mit dem Kre­
ditinstitut getroffenen Vereinbarungen sowie nach den Richtlinien des 
BMF gezeichnet werden. 

Für die Bankkonten durften ausschließlich Bedienstete der BHAG und 
Kassenbedienstete zeichnungsberechtigt sein. Bei der Erteilung der 
Zeichnungsberechtigung war insbesondere auf die Unvereinbarkeits­
und Unbefangenheitsbestimmungen Bedacht zu nehmen. Die BHAG 
hatte die Zeichnungsberechtigung schriftlich zu erteilen und das anord­
nende Organ davon in Kenntnis zu setzen. 

Die BHAG hatte von jedem Zeichnungsberechtigten eine Unterschrifts­
probe gesichert aufzubewahren. Darüber hinaus mussten die Unter­
schriftsproben zu Kontrol lzwecken an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 
(BAWAG P.S.K) versandt werden. Dies war gemäß § 42 BHV 2009 
Voraussetzung, um physische Zahlungsaufträge (z.B. Barschecks) über­
mitteln zu können bzw. um eine Berechtigung im Telebankingverfah­
ren zu erhalten. 

Bund l O l 2 10 
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Auch für Zahlungsansprüche oder Zahlungsverpflichtungen, die unmit­
telbar in einem automatisierten IT -Verfahren (insbesondere HV -SAP, 
PM-SAP) ermittelt und mittels Datenträger an die BAWAG P.S.K. zum 
Zahlungsvollzug weitergeleitet wurden, waren gemäß § 44 BHV 2009 
Zeichnungsberechtigungen und Unterschriftsproben erforderlich. 

(2) Im Jahr 2009 waren 2 1 3  Personen auf 274 Bundeskonten zeich­
nungsberechtigt. Insgesamt bestanden 3.092 Einzel-Zeichnungsbe­
rechtigungen. I m  Juni 201 1  gab es rd. 1 1 .000 Einzel-Zeichnungsbe­
rechtigungen für 980 Bundeskonten. 

Seit dem Jahr 2009 wurden die Zahlungsdatenträger direkt aus dem 
HV-System heraus erzeugt, und die Möglichkeit des Telebankings ent­
fIel. Die BHAG legte deshalb fest, dass nur mehr jene Personen, die 
die Zahlungsdatenträger erstellten und an die BAWAG P.S.K. wei­
terleiteten, über eine Zeichnungsberechtigung verfügen müssten. Die 
BAWAG P.S.K. musste nunmehr prüfen, ob der Zahlungsdatenträger 
von einer berechtigten Person übermittelt wurde, nicht aber, ob für 
jede im Zahlungsdatenträger enthaltene Zahlung eine Zeichnungsbe­
rechtigung vorlag. 

(3) Die Anzahl der erforderlichen Mitarbeiter der BHAG für die unmit­
telbare Durchführung der Zeichnung war seit der Umstellung deutlich 
eingeschränkt. In diesem Sinne beschloss die BHAG im Mai 20 1 1 ,  den 
Kreis der Einzel-Zeichnungsberechtigten zu reduzieren. Im Juli 201 1 
übermittelte die BHAG Zeichnungsberechtigungen von 54 Personen 
auf 980 Bundeskonten an die BAWAG P.S.K. Daraus ergaben sich 
6.502 Einzel-Zeichnungsberechtigungen, durchschnittlich waren sechs 
bis acht Personen pro Bundeskonto zeichnungsberechtigt. Von einer 
weiteren Einschränkung der Zeichnungsberechtigungen wurde vorerst 
abgesehen, weil sie einerseits auch der Ausstel lung physischer Zah­
lungsaufträge diente und andererseits für einen etwaigen Ausfall des 
HV-Systems vorgesorgt werden sollte. 

29.2 Der RH kritisierte die große Anzahl an Zeichnungsberechtigten für Bun­
deskonten, weil sie dem Prinzip der minimalen Rechte widersprach. 
Dieses Prinzip besagt, dass jeder Mitarbeiter nur mit solchen Berechti­
gungen ausgestattet werden sollte, die er für seine unmittelbare Arbeit 
benötigt. Darüber hinaus war es der BAWAG P.S.K. in der Praxis nicht 
möglich, die Zeichnungsberechtigungen ordnungsgemäß zu prüfen. 
Der RH begrüßte zwar die von der BHAG vorgenommene Einschrän­
kung der Zeichnungsberechtigten, merkte aber gleichzeitig an, dass 
die Anzahl der Zeichnungsberechtigten mit sechs bis acht Personen 
pro Bundeskonto noch immer zu hoch war, um dem Prinzip der mini­
malen Rechte zu entsprechen. Der RH empfahl daher dem BMF, die 
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Anzahl der Zeichnungsberechtigungen für den Zahlungsverkehr mit 
Kreditinstituten weiter einzuschränken. 

29.3 Laut Stellungnahme des BMF falle die Vergabe von Zeic/ltlungsberech­

tigullgen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers der BHAG. 

Nach dem Wissensstand des BMF sei bereits eille erhebliche Reduzie­

rung der A nzahl der Zeichnungsberechtigungen erfolgt. 

30.1 ( I )  Gemäß § 51 Abs. I BHV 2009 waren sämtliche Bareinzahlungen 
und -auszahlungen von den Kassen und Zahlstellen nachvollziehbar, 
richtig und vollständig sowohl einzeln mittels Beleg als auch fortlau­
fend gesammelt in einem Kassabuch aufzuzeichnen. Zum Stichtag 
1 8 .  Juli 20 1 1  führten die Bundesministerien insgesamt 1 . 548 Zahlstel­
len. Die Zahlstellen teilten sich auf die Bundesministerien wie folgt 
auf: 

Tabelle 2: Anzahl der Zahlstellen in den Bundesministerien 2010 

Anzahl Zahlstellen 

BKA 4 

BMASK 116 

BMeiA 115 

BMF 72 

BMG 1 

BMI 138 

BMJ 188 

BMLFUW 30 

BMLVS 293 

BMUKK 520 

BMVIT 17 

BMWF 3 

BMWFJ 51 

Summe 1.548 

Quellen: Bundesministerien 

Bund 201 / 1 C  
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Zahlstellen hatten gemäß § 91 Abs. 5 BHV 2009 spätestens zum Jah­
resende eine Abrechnung über die getätigten Ein- und Auszahlungen 
aufzustellen und an die zuständige Kasse oder die BHAG zur Einbe­
ziehung in deren Verrechnungsaufschreibungen zu übermitteln. Die 
Originale der Kassabuchblätter und die dazugehörigen Verrechnungs­
unterlagen und Belege waren gemäß § 91 Abs. 6 BHV 2009 der Zahl­
stellenabrechnung anzuschließen. 

(2) Die Zahlstellen des Bundes führten die Kassabücher uneinheitlich: 
in vielen Fällen in Papierform, in manchen Fällen in einer Excel­
Tabelle. Sowohl das in Papier geführte Kassabuch als auch das in Excel 
geführte Kassabuch übermittelten die Bundesministerien der BHAG in  
Papierform. In einem nächsten Schritt musste die BHAG das Kassabuch 
händisch erfassen. Für die Belegerfassung verrechnete die BHAG den 
Bundesministerien Kosten, die sich pro Anordnung und nicht nach der 
Anzahl der Belege berechneten. 

(3) Auch die Übermittlung der Belege nahmen die Bundesministerien 
in unterschiedlicher Weise vor. Die Übermittlung an die BHAG erfolgte 
entweder in Papierform, mittels ELAK, über den Workflow oder über 
das Records Management. Im Anschluss daran erfasste die BHAG die 
Belege im HV-System. 

Das BM! führte das Kassabuch mit der Applikation .. Zahlstellen buch­
führung" (ZBF). Bei der ZBF handelte es sich um eine Access-Daten­
bank, in der die Zahlstellen Einzelbelege erfassen konnten. Aus den 
erfassten Belegen generierte die ZBF Buchungszeilen, die in Form einer 
csv-Datei gespeichert und in Folge in das HV-System importiert wer­
den konnten. Die übrigen Bundesministerien verwendeten die ZBF zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht. 

Die Applikation ZBF bot die Möglichkeit, die Belegerfassung unmit­
telbar vom zuständigen ausführenden Organ in das HV-System zu 
importieren, womit eine zusätzliche Erfassung durch die BHAG entfiel. 

30.2 ( I )  Der RH hielt den Prozess der doppelten Erfassung von Belegen in 
den Kassabüchern und im HV-System für ineffizient. Die Bundesmi­
nisterien sollten daher ein elektronisches Kassabuch führen, mit dem 
sie die Daten automatisch in das HV-System importieren können. 

Dabei wäre zu beachten, dass ein solches Kassabuch den Grundsätzen 
der ordnungsgemäßen Buchführung entsprechen muss. Diese Grund­
sätze besagen insbesondere, dass die Aufzeichnungen chronologisch 
richtig, vollständig, geordnet und zeitgerecht erfolgen müssen. Ver­
merke und Abkürzungen auf Belegen und im Kassabuch müssen allge-
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mein verständlich und gut leserlich, Änderungen und Ausbesserungen 
nachvollziehbar sein. Letzteres muss insbesondere bei elektronisch 
geführten Kassabüchern sichergestellt sein. Das Führen von Kassa­
büchern in Excel - ohne ein entsprechendes Zusatzmodul zur Doku­
mentation von Änderungen - kann diesen Anforderungen nicht ent­
sprechen. 

(2) Die Berechnung der Kosten für die Erfassung des Kassabuchs auf 
Basis der Anordnung entsprach nicht dem tatsächlichen Aufwand der 
BHAG. Der RH empfahl dem BMF zur Wahrung der Kostenwahrheit 
bei der händischen Belegerfassung durch die BHAG, die Kosten für 
die Erfassung der Kassabücher nicht pro Anordnung, sondern pro 
erfasstem Beleg zu verrechnen. 

Verrechnung von Kreditkartenzahlungen 

31.1 ( I )  Für die Ausgabe und Verwendung von Kreditkarten gab das BMF 
.. Richtlinien für den Einsatz von Bundes-Kreditkarten in Bundesdienst­
stellen" (RBK) l4 heraus. Diese Richtlinien legten auch die Verbuchung 
von Kreditkartenabrechnungen fest. Demnach war für jede Kreditkarte 
ein eigenes Konto anzulegen, gegen das die monatlichen Abrechnungen 
zu buchen waren. Die Salden der einzelnen Konten waren dann auf 
ein weiteres Konto zu übertragen. 

(2) Die Verrechnung der Kreditkartenabrechnungen erfolgte in neun 
(BKA, BMASK, BMF, BMG, BMJ, BMLFUW, BMLVS, BMVlT, BMWF) 
von 1 4  Bundesministerien gemäß den Richtlinien des BMF. Die übrigen 
Bundesministerien verbuchten Kreditkartentransaktionen wie Ein­
gangsrechnungen gegen das Konto . .  3300.000 Fällige Lieferverbind­
I ichkeiten". 

31.2 Der RH sah in der Verbuchung von Kreditkartenabrechnungen über 
gesonderte Konten eine Verbesserung der Transparenz des Zahlungs­
verkehrs. Die gesonderte Verbuchung würde die Kontrolle der Kredit­
kartenabrechnungen erleichtern. Die Bundesministerien sollten daher 
die Richtlinien des BMF hinsichtlich des Einsatzes von Bundes-Kredit­
karten in Bundesdienststellen bei der Verbuchung beachten und insbe­
sondere die Verbuchung von Kreditkartenabrechnungen über geson­
derte Konten vornehmen. 

" BMF-GZ 63 IJ02/18-VI/3/99 

Bund 2012/10 
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32.1 ( I )  Die Nutzung von Kreditkarten als Zahlungsmittel war an die Eröff­
nung eines Kreditkartenkontos bei einer Kreditkartenorganisation 
gebunden, das auf den jeweiligen Mitarbeiter zu lauten hatte. Zum 
Kreditkartenkonto wurden mitarbeiterbezogene Einzelkonten geführt. 
Der Antrag auf Ausstellung einer Bundes-Kreditkarte war nur dann 
zu genehmigen, wenn ein ent prechender Bedarf gegeben war. 

(2) Die Ausgabepolitik der Bundesministerien variierte stark. Die 
Anzahl der ausgegebenen Karten reichte von einem Stück im BMJ 
bis 1 2 3  Stück im BMF. In Bundesministerien, in denen die Verrech­
nung über ein eigenes Konto erfolgte, lag der Gesamtumsatz 2010 bei 
23 Kreditkarten (zehn BMF, neun BMLVS, vier BMVIT) unter 10 EUR. 

32.2 Die Bundesministerien sollten Kreditkarten restriktiv vergeben, weil 
aufgrund der Ausschaltung des Vier-Augen-Prinzips bei der Verwen­
dung von Kreditkarten generell ein höheres Risiko für den Bund gege­
ben ist. Weiters wäre der Bedarf für die Nutzung von bereits ausge­
gebenen Kreditkarten regelmäßig zu überprüfen und bei fehlendem 
Bedarf die Kreditkarte einzuziehen sowie das Kreditkartenkonto auf­
zulösen. 

Weitergabe von Kreditkarten 

33.1 In manchen Bundesministerien stand der Winschaftsstelle oder der 
Budgetabteilung eine Kreditkarte für den allgemeinen Einkauf zur 
Verfügung. Diese Karten wurden zentral im Tresor aufbewahrt. Bei 
Bedarf konnte die Karte von einem Bediensteten des Bundesministe­
riums angefordert werden bzw. es wurden die Daten für eine Online­
Bestellung telefonisch durchgegeben. 

33.2 Diese Vorgangsweise entsprach nicht den Richtlinien für den Einsatz 
von Bundes-Kreditkarten in Bundesdienststellen, in denen festgelegt 
war, dass nur der Inhaber die Kreditkarte nutzen durfte. Die Bundes­
ministerien sollten die Weitergabe von Kreditkartennummern künftig 
unterlassen, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellte. 

Einsatz von Pre-Paid-Karten 

34.1 ( 1 )  Seit 1 .  Februar 2007 kamen im BMLVS und seit Beginn 2010 im 
Arbeitsmarktservice (AMS) Wien sogenannte Pre-Paid-Karten zum 
Einsatz. Diese sollten den Zahlungsverkehr mit Bargeld ablösen. Die 
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Pre-Paid-Karten wurden bei Bedarf beladen. Dadurch wurden tem­
poräre Konten angelegt, über deren Guthaben mit der Pre-Paid-Karte 
verfügt werden konnte. Die Karte konnte wie eine gewöhnliche Banko­
rnatkarte verwendet werden, d.h. es konnte Bargeld von Bankornaten 
behoben oder in Geschäften direkt mit der Karte bezahlt werden. 

(2) Das BMLVS setzte Pre-Paid-Karten für die Geldleistungen an Prä­
senzdiener ein, die kein Bankkonto für die Auszahlung angaben. Der 
Einsatz von Pre-Paid-Karten sollte den hohen Verwaltungsaufwand 
reduzieren, der sich bei der Barauszahlung insbesondere bei der Ermitt­
lung der erforderlichen Stückelung ergab. Auch die Kosten zur Beschaf­
fung der gewünschten Stückelung entfielen. 

(3) Das AMS Wien verwendete Pre-Paid-Karten zur Auszahlung von 
Bezugsvorschüssen. Es berücksichtigte die Vorschüsse in Folge bei der 
regulären Auszahlung der Versicherungsleistungen, d.h. die BRZ GmbH 
zog die Beträge automatisch vom regulären Auszahlungsbetrag ab. Die 
Akzeptanz dieser Karte war unter den Kunden des AMS groß. Insge­
samt kam sie bereits 12 .000 Mal zum Einsatz. 

Ziel des Einsatzes von Pre-Paid-Karten beim AMS Wien war die 
Reduktion des hohen Bargeldbestands. Aufgrund gehäufter Einbrü­
che in die AMS-Geschäftsstellen entstanden erhebliche Sachschäden, 
die aus dem Budget des AMS im eigenen Wirkungsbereich getragen 
werden mussten. Die hohen Bargeldbestände in den Geschäftsstel­
len (in Wien zwischen 50.000 EUR und 60.000 EUR) waren - neben 
dem regelmäßigen Bedarf an Vorschüssen - nicht zuletzt auf erheb­
liche Kosten bei der Belieferung des Bargelds zurückzuführen. Diese 
Kosten entstanden für die Lieferung des Bargelds und die Begleitung 
durch Sicherheitsdienste. 

Tabelle 3: Einbrüche AMS Wien 2009 bis 2011 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

Anzahl' 
Wien 

5 

2 

2 

Schadenshöhe 
Wien 

163.657,75 

37.763,40 

51.894,48 

davon 
Bargeld 

in EUR 

499,80 

0,00 

249,00 

Belastung 
AMS Wien2 

11.000,00 

8.000,00 

51.894.48 

Einbrüche in AMS-Geschäftsstellen in  Österreich - 2009: 13. 2010: 12. 2011: 7 
2 unter Berücksichtigung der Versicherungsleistungen 

Quelle: AMS 
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Wurde im Jahr 2009 noch fünf Mal in Geschäftsstellen des AMS Wien 
eingebrochen, gab es im Jahr 201 1  nur noch zwei Einbmchsfalle. 
In zwei weiteren Einbmchsfallen außerhalb Wiens war das Bargeld 
nicht versichen, da der Tresorschlüssel in den Räuml ichkeiten ver­
wahn wurde. 

34.2 Der Einsatz von Pre-Paid-Kanen entsprach den derzeit vorl iegenden 
technischen Gegebenheiten und den Gmndsätzen des Zahlungsver­
kehrs gemäß § 37 Abs. 4 BHV 2009, wonach der Barzahlungsverkehr 
zu minimieren ist. Alle Bundesministerien sollten für regelmäßige Aus­
zahlungen von geringen Geldbeträgen - unter Berücksichtigung der 
damit verbundenen Kosten (z.B. Kanengebühr, Bankspesen) - den 
Einsatz von Pre-Paid-Kanen prüfen. Der RH empfahl dem BMASK. 
dafür zu sorgen, dass in den AMS-Geschäftsstellen der Tresorschlüs­
sel gemäß den Versichemngsbestimmungen gesichert verwahn wird. 

34.3 Laut Stellungnahme des BMASK seieIl elltsprechelld deli Empfehlullgell 

des RH die versicherullgsrechtlichell VorgabeIl VOll deli betroffelIeIl Lall­

desorgallisatiollell des AMS jJächelldeckend umgesetzt wordell. 

35.1 Das BMF übermittelte nach jeder Bezugsabrechnung im Postweg eine 
Zahlungskontrollliste an die beteiligten Dienststellen. Sie diente dem 
jeweiligen Dienststel lenleiter zur Feststellung und Bestätigung der 
Dienstverwendung der angeführten Bediensteten. Dauerhaft abwesende 
Bedienstete (z.B. Müner-/Väterkarenz) waren in der Zahlungskont­
rollliste besonders gekennzeichnet. Falls in der Zahlungskontrolll iste 
Bedienstete angeführt waren, die nicht zu seinem Dienststand gehönen, 
hatte der Dienststellenleiter unverzüglich den Leiter der zuständigen 
Dienstbehörde/Personalstelle zu verständigen. 

Je nach Dienststelle waren die Zahlungskontrolllisten entsprechend 
umfangreich. Eine vollständige Kontrolle war daher sehr zeitintensiv. 

35.2 Der RH kritisiene, dass die Zahlungskontroll l isten aufgrund ihres 
Umfangs unübersichtlich waren. Er empfahl daher dem BMF, die Zah­
lungskontrolllisten neu zu stmkturieren. Alle Änderungen am Perso­
nalstand sollten klar markiert bzw. gesondert auf der Liste angeführt 
werden. Dies sollte den Dienststellenleitern nicht nur eine Kontrolle 
ermöglichen, ob alle Bezugsauszahlungen gerechtfenigt waren, son­
dern auch, ob alle Änderungen am Personalstand richtig eingepflegt 
wurden. 
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35.3 Laut Stellungnahme des BMF werde in das Veljahrenshandbuch der 

Hinweis aufgenommen, dass die Anzahl der auf der Za/l/ungskont­

rolliiste ausgewiesenen Bediensteten einen relativ leicht überprüjbaren 

Umfang nicht übersteigen soll. 

Zusätzlich gebe es im PM-Organisationsmanagement die technische 

Möglichkeit, die Zahlungskontroilliste im gewünschten Umfang zu 

gestalten. 

35.4 Der RH begrüßte die durch das BMF geplanten Maßnahmen. Die Emp­
fehlung für eine neue Struktur der ZahlungskontrollJisten hielt er auf­
recht. Die neue Struktur sollte die Überprüfung vereinfachen, ob Ände­
rungen am Personalstand richtig eingepflegt wurden. 

IT -Sicherheit und IT -Entwicklung 

Programm­

entwicklu ng 

74 

36.1 ( 1 )  Programme und Berichte, die die BRZ GmbH zur Haushaltsverrech­
nung erstellte, wurden zuerst auf einem eigenen System entwickelt (Q­
System), auf zwei weiteren Systemen getestet (T - und X-System 15) 
und schließlich auf die Produktivsysteme (P-Systeme) POH (Operativ­
system), PR 1 (Referenzsystem) und POS (Fondssystem) transportiert. 

Programme im HV-System konnten zu genehmigten Zahlungen füh­
ren, indem sie direkt Zahlungen auslösten bzw. zahlungsrelevante 
Daten - beispielsweise die Kontonummer von Kreditoren - verän­
derten. Aufgrund dieses Risikos ist für Programmentwicklungen ein 
Vier-Augen-Prinzip von besonderer Bedeutung. 

(2) Die BRZ GmbH war für die Betreuung und Weiterentwicklung des 
HV-Systems zuständig. Die Zuständigkeiten waren wie folgt geregelt : 

- Für die Entwicklung der Programme benötigten die Programmie­
rer in der BRZ GmbH neben der entsprechenden Rolle einen SAP­
E n tw i ck I ersch I üssel. 

- Die Mitarbeiter der BRZ GmbH führten Programm tests durch. Dabei 
überprüften sie die Funktionen der Programme, nicht aber deren 
Sourcecode. 

- Die Abteilung HV-SAP Betrieb nahm die Freischaltung bzw. Pro­
duktivsetzung (Transport) der Programme vor. 1 4  BRZ-Verfah-

1 5 Die Tesfsysteme unterschieden sich hinsichtlich der verfügbaren Testdaten. Während 

das T -System einen reinen Testbestand enthielt, war auf dem X-System eine Kopie 

der Stammdaten vom P-Syslem verfügbar. 

Bund 2,)12/ 1 0  
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rensbetreuer hatten die Berechtigung, den Transport vorzunehmen, 
wobei dies in der Regel nur drei Mitarbeiter durchführten. Zusätz­
lich konnten einige sogenannte Firefighter-User (siehe TZ 39, 40) 
einen Transport durchführen. 

Ein Mitarbeiter der BRZ GmbH konnte sowohl Programme entwickeln 
als auch auf das Produktivsystem poa transportieren, womit kein zwin­
gendes Vier-Augen-Prinzip für den Prozess von der Programment­
wicklung bis zur Produktivsetzung vorgesehen war. Somit war es einer 
einzelnen Person technisch möglich, ein Programm zu entwickeln, zu 
testen und produktiv zu setzen. 

In den Fällen, in denen das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wurde, 
wurden die Programme auf dem Testsystem nur auf deren Funktionen 
hin überprüft. Um sämtliche Auswirkungen eines Programms über­
prüfen zu können, müsste der entsprechende Sourcecode kontrolliert 
werden, d.h. die gesamte Programmlogik müsste nachverfolgt werden. 

36.2 Der RH wies kritisch auf die systemimmanenten Risikopotenziale der 
Programmentwicklung hin. Er empfahl dem BMF, für den gesamten 
Programmentwicklungsprozess in der Haushaltsverrechnung das Vier­
Augen-Prinzip zwingend umzusetzen, damit kein einzelner Mitarbei­
ter gleichzeitig die Berechtigungen zum Entwickeln. Testen und Pro­
duktivschalten von Programmen besitzen kann. 

Weiters empfahl er dem BMF, vor der Produktivsetzung Programme 
durch Mitarbeiter der BRZ GmbH nicht nur auf deren Funktionen über­
prüfen zu lassen, sondern - zumindest stichprobenweise nach einem 
Zufallsprinzip - alle Änderungen im Sourcecode zu kontrollieren, um 
dadurch präventiv Manipulationen vorzubeugen. 

36.3 Laut Stellullgllahme des BMF sei die technische Möglichkeit der EIl/­

wicklullg, Qualitätssicherung ulld Produktivsetzung am Produktivsys­

tem durch eillell eillzigen Mitarbeiter der BRZ GmbH durch RolleIl­

und Berechtigullgsallpassullgell elimillierT wordell. Es werde weiters 

die Durchführung eiller Stichprobellprüjung des zur Produktivsetzullg 

vorgesehellell Programmcodes im RahmeIl des IKS für das HV-Ver­

JahreIl überlegt. 

75 

III-12 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 79 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 

H 
T � rhel A lT -E t I l 

Rollen- und Berech­
tigungskonzept 

76 

37 . 1  Das Berechtigungskonzept HV-SAPI6 enthielt d ie  Auflistung mög­
licher Rollen von SAP-Usern. Eine Rolle defmiert Aufgaben, Eigen­
schaften und Rechte eines Benutzers in einer Software. Rollen werden 
verwendet, um Einstellungen nicht für jeden Nutzer einzeln festlegen 
zu müssen. Dies erleichtert die Rechteverwaltung des Softwaresyslems, 
da insbesondere bei Änderungen der Rechtestruktur nur die Rechte 
der Benutzerrolle angepasst werden müssen. Neben dem Berechti­
gungskonzept lag eine Beschreibung der Rollen im HV-System vor. l?  
Diese führte die wesentlichen Tätigkeiten der einzelnen Rollen an.  Der 
Anweisungsreferent durfte z.B. Rechnungen und Gutschriften vorer­
fassen, Mittelvormerkungen, Auszahlungs-, Annahme- und Verrech­
nungsanordnungen bearbeiten, UG-speziflsche Personenkontendaten 
ändern, CO-Innenaufträge bei Förderungen bearbeiten, Waren- und 
Leistungseingänge mit Bezug zu Bestellungen erfassen und Bestellan­
forderungen sowie Materialreservierungen anlegen. Ein Berechtigungs­
konzept auFTransaktions- und Objektebene gab es ausschließlich für 
Rollen im Bereich der Bundeskosten- und -leistungsrechnung (BKLR). 

Eine Risikoanalyse hinsichtlich der Unvereinbarkeiten von Berech­
tigungen für den gesamten Prozess der Haushaltsverrechnung war 
nicht vorhanden. Ebenso gab es keine Dokumentation der notwendi­
gen Funktionstrennungen und Kontrollpunkte. 

37.2 Da das derzeitige Berechtigungssystem auf keiner Risikoanalyse auf­
baute, war es nicht geeignet, potenziellen Risiken (z.B. Malversationen 
aufgrund Nichtberücksichtigung von Unvereinbarkeitsregeln oder eines 
fehlenden Vier-Augen-Prinzips) durch wirksame Funktionstrennung 
in der Ablauforganisation bzw. durch geeignete Kontrol lmaßnahmen 
entgegenzuwirken. Dies setzt ein Benutzerkonzept mit auf den Arbeits­
platz zugeschnittenen Benutzerberechtigungen voraus. 

Ein wirksames IKS bedarf eines rollenbasierten Berechtigungskon­
zepts, das dem Prinzip der minimalen Rechte entspricht. Der RH emp­
fahl daher dem BMF, eine Risikoanalyse aller Prozesse der Haushalts­
verrechnung vorzunehmen, um die potenziellen Risiken aufzuzeigen 
und entsprechend ihren Auswirkungen zu klassifIzieren, um darauf 
aufbauend ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept zu erstellen. Das 
Berechtigungskonzept sollte die Berechtigungen auFTransaktions- und 
Objektebene festlegen und dabei dem Prinzip der minimalen Rechte 
folgen. Dabei müssen die Unvereinbarkeiten (z.B. die Prüfung und 
Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und die 

16 Version 1 . 2 1 .  Jänner 2010 

17 Version 5. 1 .  Juni 2010 

Bu d 2011j 1 0  
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Unterfertigung der Anordnung durch eine Per.;on), die sich aus den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben, berücksichtigt werden. Wei­
ters sollte festgelegt werden, welche Berechtigungen sich innerhalb 
eines Geschäftsfalls ausschließen. 

37.3 Laut Stcllungnahme des BMF sei für das HV-Verfahrcn nach der 

2. Etappe der Haushaltsrechtsreform die Erstellung eines Rollen­

konzcpts inklusivc Berechtigungen und Aktivitäten vorgesehen. Das 

seitens des RH gcforderte Prinzip der minimalen Rechte werde beriick­

sichtigt werden. 

38.1 Die Rollendefll1ition für neue SAP-User und die Rollenverwaltung 
durch Super Key User gestalteten sich aufwändig und unübersicht­
lich, so dass die Wartung von Rollen kaum möglich war. Sobald die 
Berechtigungen einer Rolle beispielsweise um eine FinanzsteIle erwei­
tert werden sollten, musste die bestehende Rolle gelöscht und eine neue 
Rolle mit den bereits zuvor zugeordneten FinanzsteIlen, ergänzt um 
d ie  neue FinanzsteIle, eingerichtet werden. E in Hinzufügen einzelner 
FinanzsteIlen war technisch nicht möglich. 

Da das Risiko bestand, dass bei der Neuanlage von Rollen bereits zuvor 
zugeordnete FinanzsteIlen vergessen werden könnten, wurden in der 
Praxis Rollen nicht gelöscht, sondern für neue FinanzsteIlen zusätzliche 
Rollen eingerichtet. Dies führte dazu, dass letztendlich jeder Benutzer 
mehrere gleichartige Rollen für alle zugeordneten FinanzsteIlen hatte. 
Zusätzlich war es möglich, die Beschreibung der Rollendefll1ition zu 
überschreiben, womit aus der Bezeichnung der Rolle nicht mehr auf 
deren Berechtigungen geschlossen werden konnte. 

38.2 Der tatsächliche Berechtigungsumfang einzelner Benutzer war schwer 
über.;chaubar. Da Rollenbeschreibungen in der Rollendeftnition geän­
dert werden konnten, war der Funktionsumfang einer Rolle nicht trans­
parent. Außerdem wurden einmal eingerichtete Rollen nicht mehr 
gelöscht. Dadurch bestand das Risiko, dass einzelne Benutzer SAP­
Berechtigungen hallen, die ihnen aus organisatorischer Sicht nicht 
mehr zustanden. 

Der RH empfahl dem BMF, die Anlage und Verwaltung von Rollen 
durch den Einsatz geeigneter Rollenverwaltungstools zu vereinfachen, 
um die Fehleranfalligkeit bei der Berechtigungsvergabe zu reduzieren. 
Weiters sollten die Rollenbezeichnungen normiert und ein Abweichen 
davon künftig nicht mehr zugelassen werden, um die Transparenz hin­
sichtlich der zugeordneten Rollen zu erhöhen. 
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Firefighter Berechtigungsumfang 

39.1 FirefIghter waren Rollen mit umfassenden Berechtigungen. Aufgrund 
spezieller Kundenanforderungen (z.B. buchen, ändern oder stornie­
ren von Belegen) konnten Mitarbeiter des BMF und der BRZ GmbH 
sie verwenden. Unter anderem konnte der FirefIghter zahlungsrele­
vante Kreditoren- und Debitorendaten verändern sowie Zahlungsda­
tenträger erstellen. Sie wurden für einen begrenzten Zeitraum frei­
geschaltet. Nur ein eingeschränkter Personenkreis konnte FirefIghter 
freischalten. Dies waren Mitarbeiter der BMF-Abteilung VI), Mitar­
beiter der BRZ GmbH sowie im Einzelfall externe Personen. Die Rolle 
des FirefIghters wurde an externe Personen beispielsweise bei der Ein­
führung des neuen SAP-Moduls Fl-AA vergeben. Das Fachkonzept 

"SAP GRC BO AC/SPM" legte für den FirefIghter sechs E insatzbereiche 
fest. 

Tabelle 4: Firefighter-Benutzergruppen und -Einsatzbereiche 

Benutzergruppe 

HV Betrieb 

SAP Betrieb 

HIS Betrieb 

Korrektur User 

Extern Projekt 

Extern Betrieb 

Quelle: BMF 

78 

Einsatzbereich 

Buchungen ohne Vier-Augen-Prinzip, 

Workitem löschen 

Problemlösung, Gewährleistung der Betriebsbereitschaft 

Administration der Anbindung zum BW-System 

RH Mängelbehebung, 

Korrekturen im Zuge der Amtshilfe etc. 

Externe Projektmitarbeiter im Zuge eines Projekts; 

Zweck: Nachvollziehbarkeit 

Externe Projektmitarbeiter im Zuge des 

Betriebs; Zweck: Nachvollziehbarkeit 

Mitarbeiterzuordnung 
(Anzahl) 

BMF V/3 (2), 

BRZ GmbH (4) 

BRZ GmbH (2) 

BRZ GmbH (1) 

BMF V/3 (2), 

BRZ GmbH (2) 

Externe Mitarbeiter (1) 

Externe Mitarbeiter (1) 

Bund 201 ' 0  
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Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren insgesamt 1 5  FirefIghter­
Benutzerkennungen angelegt (siehe vorstehenden Tabelle). 

Grundsätzlich diente der FirefIghter für Notfalle und durfte nur auf­
grund einer Supponanforderung für die Produktivsysteme verwendet 
werden. Die Supportanforderung erfolgte mittels Suppon-Meldung 
im HV-System bzw. per E-Mail. In letzterem Fall war der FirefIghter­
User gemäß FirefIghter-Konzept verpflichtet, eine Support-Meldung 
im HV-System auf Basis des E-Mails anzulegen. Da das Konzept auf­
grund der Auftraggeber-Auftragnehmerstellung zwischen BMF und 
BRZ GmbH nur für Mitarbeiter der BRZ GmbH verbindlich durchsetz­
bar war, gab es im BMF immer wieder User, die keine Suppon-Mel­
dung anlegten. 

39.2 Die Verwendung des Firefighters stellte ein hohes Risiko dar, weil das 
Vier-Augen-Prinzip außer Kraft gesetzt und das Prinzip der minima­
len Rechte verletzt wurde. Dass ein FirefIghter Zahlungsdatenträger 
erstellen oder zahlungsrelevante Kreditoren- und Debitorenstamm­
sätze ändern konnte, war nicht erforderlich. 

Die Empfehlung des RH, die Berechtigungen des FirefIghters entspre­
chend dem Prinzip der minimalen Rechte einzuschränken, setzte das 
BMF bereits während der Gebarungsüberprüfung um. 

Weiters empfahl der RH dem BMF. die Dokumentation des FirefIghter­
Einsatzes zu vereinheitlichen. Suppon-Meldungen in HV-SAP sollten 
nicht nur von Mitarbeitern der BRZ GmbH verpflichtend angelegt, 
sondern auch verpflichtend von Mitarbeitern des BMF erstellt werden. 

39.3 Laut Stellungnahme des BMF sei dem Firefighter-User die Berecllti­

gung, Zahlullgsdatentröger zu erzeugell bzw. Kreditoren-Debitorell­

Stammdatell zu ändem, mittlerweile ell/zogell wordeIl. 

Protokollierung 

40.1 ( I )  Da die umfassenden Berechtigungen des FirefIghters erhöhte Risiken 
mit sich brachten, musste das BMF die Freischaltung des FirefIgh­
ters genehmigen. Per SMS erfolgte eine Verständigung über die Frei­
schaltung eines FirefIghters an einen Mitarbeiter des BMF und der 
BRZ GmbH. Außerdem wurden die durchgeführten Transaktionen und 
ausgeführten Programme dokumentiert. Standardmäßig beinhaltete 
das Protokoll nicht die Erfassung von Belegen, die Änderung von 
Bankdaten an Kreditoren-/Debitorenstammsätzen und Erfassungen, 
Änderungen sowie Löschungen mittels eigens dafür geschaffener Pro-
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gramme. Diese Risiken erkannte das BMF bereits und behob sie wäh­
rend der Gebarungsüberprüfung mittels Erweiterung des SAP GRC­
Moduls. 

(2) Das Auswerten der FirefIghter-Protokolle erwies sich als wenig prak­
tikabel. Alle Änderungen, die ein FirefIghter gleichzeitig für eine Viel­
zahl von FinanzsteIlen durchführte, verursachten eine große Zahl von 
Einträgen im Protokoll und machten das Protokoll unleserlich. Eine Ein­
schränkung des Protokolls auf ausgewählte, risikobehaftete Transakti­
onen war möglich, jedoch lag dem BMF - mangels einer Risikoanalyse 
- keine KlassifIkation kritischer und unkritischer Transaktionen vor. 
Eine sinnvolle Einschränkung des Protokolls war daher nicht möglich. 

40.2 Der RH empfahl daher dem BMF, eine Risikoanalyse der Transakti­
onen durchzuführen (siehe auch TZ 37) und darauf aufbauend Fire­
f,ghter-Protokolle nach spezifIschen AufgabensteI lungen auszuwerten. 
Für risikolose Transaktionen sollte eine eigene Fireflghter-Benutzer­
gruppe eingerichtet werden, um dem Prinzip der minimalen Rechte zu 
entsprechen. 

40.3 Laut StellulIgllailme des BMF sei eine sill/l/lolle ulld IKS-taugliclle Ei,,­

scllrä"kullg des Firefigllter-Protokolls derzeit ill Umsetzung. 

41.1 ( 1 )  Vor der Einführung einer neuen IT -Anwendung oder einer wesent­
lichen Änderung einer bereits im Einsatz befll1dlichen IT -Anwendung 
hatten gemäß § 76 BHG und § 5 Abs. 5 BHV 2009 die zuständigen 
haushaltsleitenden Organe Aufgabenuntersuchungen durchzuführen 
und darüber das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen 
oder dem Bundesminister für Finanzen sowie dem RH herzustellen. Die 
Aufgabenuntersuchungen enthielten insbesondere eine Beschreibung 
der AufgabensteIlung an hand des Ist-Zustands, den Soll-Zustand, eine 
Darstel lung der geltenden Rechtslage, Vorschläge für die Integration 
in bestehende IT -Anwendungen, eine Ressourcenplanung und eine 
W i rtscha ftl ichkei tsu n tersuch u ng. 

Für den Einsatz der IT -Anwendungen hatte das zuständige haus­
haltsleitende Organ gemäß § 2 BHV 2009 Verfahrensvorschriften im 
Einvernehmen mit dem BMF und dem RH zu erlassen sowie gemäß 
§ 5 BHV 2009 für die Systemkompatibilität und Dokumentation der 
eingesetzten IT -Anwendungen zu sorgen. Die Dokumentation der IT­
Anwendungen musste für jede Programmversion Informationen über 
AufgabensteIlung, Datensatzaufbau, Verarbeitungsregeln, Datenaus­
gabe, Datensicherung, verfügbare Programme, Angaben zu Programm­
tests und die Dokumentation der Programmfreigabe enthalten. Die Ver-

Bund ZUlZ  lU 
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fahrensvorschriften und -dokumentationen sollten online im Intranet 
oder Internet bereitgestellt werden. Das BMF veröffentlichte auf sei­
ner Intranetseite diverse Richtlinien, Rundschreiben und Erlässe zur 
Haushaltsverrechnung, aber keine Verfahrensvorschriften. Insbeson­
dere für das Verfahren HV -SAP, das zentrale System der Haushalts­
verrechnung, lag keine Verfahrensvorschrift vor. 

(2) Seit der Einführung der Standardsoftware SAP R/3 übermittelten 
Bundesministerien nur in zwei Fällen eine Aufgabenuntersuchung zur 
Einvernehmensherstellung dem RH. 

(3) Zum HV-SAP gab es 5 1  Schnittstellen, über die Daten in das HV­
System eingespielt oder aus dem HV-System weitergegeben wurden. 
Für diese Verfahren oder Vorsysteme waren in der Regel weder Auf­
gabenuntersuchungen vorhanden noch wurden Verfahrensvorschrif­
ten festgelegt. 

41.2 ( J )  Der RH bemängelte die fehlende Dokumentation von IT -Ent­
wicklungen in Form von Aufgabenuntersuchungen und Verfahrens­
vorschriften, die die zuständigen haushaltsleitenden Organe gemäß 
§ 76 BHG und §§ 2 und 5 BHV 2009 erstellen müssen. Er hatte bereits 
im Jahr 2010 in seinem Bericht ..IT -Projekt Personalmanagement­
NEU·, Reihe Bund 2010/4, TZ 5, bemängelt, dass in diesem IT -Projekt 
keine eingehende Aufgabenuntersuchung durchgefühn wurde. 

(2) Aufgrund der fehlenden Einvernehmensherstellung mit dem RH 
konnte dieser seiner Rolle hinsichtlich der Wahrung der Ordnungsmä­
ßigkeit und Einheitlichkeit des Rechnungswesens nicht nachkommen. 

(3) Die Bundesministerien sollten daher die Verfahrensvorschriften für 
alle verrechnungsrelevanten IT -Systeme bzw. IT -Anwendungen erstel­
len und das Einvernehmen mit dem BMF sowie dem RH herstellen. Der 
RH regte weiters an, zur Stärkung des IKS in der Haushaltsverrech­
nung die Aufgabenuntersuchungen sowie die Verfahrensdokumenta­
tion um die Themen .Disaster Recovery" und .Business Continuiry" 
zu ergänzen. Beim Disaster Recovery handelt es sich um Strategien 
der Dalenwiederherstellung, beim Business Continuity werden Not­
fal l  pläne festgelegt, um eine Betriebsweiterführung bei einem Ausfall 
oder einer Störung des IT -Systems zu ermöglichen. 

41.3 Laut StelluIIgllahme des BMF müssteIl die Bemühullgell, von deli 

Bundesdiellststellell Aujgabenuntersllchullgell jür die Schnittstelle11-

lösungen einzlljordem und zu erhalten, verstärkt werdell; diese lägell 

allch il/1 Si/1IIe der Systelll-Veralltwortullg des BMF. 
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Ein-Mandanten-/Mehr-Mandanten-System 

42.1 Die Haushaltsverrechnung des Bundes basierte auf der Standardsoft­
ware SAP R/3, die für alle haushaltsleitenden Organe auf dem gleichen 
technischen System in der BRZ GmbH geführt wurde. Auf betrieblicher 
Ebene waren jedoch für die einzelnen haushaltsleitenden Organe zur 
Verwaltung ihrer Budgets 29 Mandanten eingerichtet, die unterschied­
lich ausgeführt waren. 

Jeder Mandant bildete ein geschlossenes Rechnungssystem. innerhalb 
dessen die Verrechnung in mehreren Buchungsltreisen erfolgte. Zu den 
operativen Mandanten kamen noch zwei weitere Mandanten für das 
Konsolidierungssystem und für das Referenzsystem hinzu. Das Refe­
renzsystem wurde für die Verwaltung der Personenkonten (Debitoren, 
Kreditoren) herangezogen, das Konsolidierungssystem für die einheit­
liche Verwaltung von Stammdaten. 

Bei einem Releasewechsel von SAP mussten die entsprechenden Ein­
stellungen der unterschiedlichen Mandanten auf jedem Mandanten 
separat nachgezogen werden. Dies erforderte einen hohen Zeitauf­
wand. Eigenentwicklungen (z.B. Transaktionen, deren Transaktions­
code mit .. z" begann) mussten nach einem Releasewechsel auf allen 
Mandanten getestet werden. 

42.2 Der RH hielt fest. dass die Einheitlichkeit des Rechnungswesens des 
Bundes aufgrund der 29 Mandanten nicht geWährleistet war. Dazu ist 
es erforderlich. den Verrechnungsprozess und die Datenverarbeitung 
einheitlich zu gestalten. Der RH empfahl dem BMF, im Zuge der l-Iaus­
haltsrechtsreform 201 3  den Wechsel auf ein Ein-Mandanten-System 
vorzunehmen. um einerseits die Einheitlichkeit des Rechnungswesens 
des Bundes zu gewährleisten und andererseits Kosten bei der System­
wartung und Softwareentwicltlung zu sparen, die aufgrund der unter­
schiedlichen Einrichtung der Mandanten anfIelen. 

42.3 Laut Stellungnahme des BMF werde im Zuge der 2. Etappe der Haus­

haltsreclltsreform der Empfehlung des RH, al/f einen einzigen Man­

danten umzustellen, entsprochen. 

Verwendung von Datenfeldern 

43.1 ( I )  Im Prozess der Haushaltsverrechnung verwendeten die anweisenden 
Organe einzelne Datenfelder nicht einheitlich. Beispielsweise fand sich 
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die Geschäftszahl entweder im Feld "Belegkopftext" oder "Aktenzahl". 
Weiters wurde das Feld "Zuordnung" für unterschiedliche Informatio­
nen genutzt. Zum einen diente es als Referenz für die Inventarnummer 
im Zuge der Erfassung von Auszahlungsanordnungen bei der Beschaf­
fung von Sachanlagen, zum anderen wurden Informationen für die 
Abrechnung von Förderungen oder die SLF-Nummer bei Buchungen 
durch den Firefighter vermerkt. 

(2) Die Bundesministerien konnten für jeden Buchungskreis innerhalb 
ihrer Mandanten eigene Kontenpläne führen. So konnte es dazu kom­
men, dass die Bezeichnungen für Konten mit den gleichen Nummern 
in unterschiedlichen Buchungskreisen verschieden waren. Bei der bun­
desweiten Aggregation der Konten wurde von einem einheitlichen 
Bundeskontenplan ausgegangen, was bedingte, dass unterschiedliche 
Vermögensgegenstände bzw. Sachverhalte letztendlich unter einer 
möglicherweise irreführenden Kontenbezeichnung zusammengefasst 
wurden. 

(3) Zu einem geordneten Rechnungswesen gehört gemäß § 2 BHV 2009 
auch die Einheitlichkeit der Verrechnung. Eine uneinheitliche Verwen­
dung von Datenfeldern oder Kontonummern genihrdet die Ordnung 
des Rechnungswesens. 

43.2 Der RH empfahl dem BMF, Verfahrensvorschriften nach § 2 BHV 2009 
zu erarbeiten, um die Verrechnungsprozesse zu vereinheitlichen. Diese 
Vorschriften sollten insbesondere auch die Verwendung von Dalen­
feldern festlegen. Weiters sollte der Kontenplan harmonisiert werden, 
um allen haushaltsleitenden Organen eine einheitliche Kontenbezeich­
nung vorzuschreiben. 

43.3 Laut Stellungnahme des BMF werde der Empfehlung des RH ;m Zuge 

der 2. Etappe der Haushaltsrechtsreform entsprochen. 

44.1 Die zeitliche Zuordnung von Zahlungen des Bundes zu einzelnen Peri­
oden erfolgte für die voranschlagswirksame Verrechnung im HV-Sys­
lem über das Feld "Ausgleichsdatum". Darin wurde der Tag gespeichen, 
an dem die BHAG den Zahlungsauftrag an die Bank weiterleitete. Die­
ses Datum stimmte in der Regel nicht mit dem Zahlungsdatum über­
ein, weil die Zahlungen erst am nächsten Tag mit dem Zahlungsdaten­
träger durchgeführt wurden oder auch die Eingabe eines zukünftigen 
Zahlungsdatums möglich war. Bei der Verbuchung der Kontoauszüge 
erfasste die BHAG das Valutadatum der Zahlung. Dabei konnte aber 
nicht auf die zugrunde liegenden Einzelbuchungen rückgeschlossen 
werden. 

83 

III-12 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 87 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



T S h lt 

84 

IT lnt 

R 
-

H 
q 

Ab 20\ 3  ist das Zahlungsdatum das wesentliche Kriterium für die zeit­
liche Zuordnung in der Finanzierungsrechnung. Vermögens-, Ergeb­
nis- und Finanzierungsrechnung sind dann ein geschlossenes Sys­
tem, so dass sich die Veränderung des Bankkontosaldos, der sich aus 
der Finanzierungsrechnung ergibt, gleichermaßen in der Vermögens­
rechnung wiederfInden muss. 

44.2 Der RH bemängelte, dass die zeitliche Zuordnung der voranschlags­
wirksamen Verrechnung nicht taggenau in Abhängigkeit vom jewei­
l igen Valutadatum der Bankbuchung erfolgte, und kritisierte, dass eine 
solche Zuordnung technisch nicht machbar war. 

Nach der Umsetzung der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsre­
form 20\ 3  kann das derzeitige System der zeitlichen Zuordnung in 
der voranschlagswirksamen Verrechnung nicht mehr weitergeführt 
werden, weil es zu Diskrepanzen zwischen den einzelnen Rechnungen 
führen würde. Der RH empfahl daher dem BMF, bei jeder Zahlungs­
anordnung auch das Valutadatum der Banküberweisung zu speichern. 

44.3 Laut Stellungnahme des BMF könne die genannte Anforderung im 

Zuge der Umsetzung der 2. Etappe der Haushaltsrechtsrefonn tech­

nisch nicht mehr realisert werden. Die Durchführung einer Machbar­

keits- und Umsetzungs-Analyse sei geplant. 
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45 ( I )  Die Besoldung wurde in Nebenverrechnungskreisen geführt. Bei der 
Umstellung auf das Verfahren PM-SAP in den Jahren 2005 und 2006 
wurden zunächst keine Datenbestände aus dem Altsystem .. Personal-, 
Abrechnungs- und Verwaltungsverfahren" (PAV) übernommen. Um 
die vollständige Wiedergabe der aufgezeichneten Daten und Ergeb­
nisse zu gewährleisten, blieb das vormalige Verfahren der automati­
sierten Bundesbesoldung (PAV) weiterhin in Betrieb. Das BMF plante 
die Einstellung des PAV-Verfahrens frühestens für 201 2 .  

(2) Nachzahlungen für Zeiten vor der Produktivsetzung von PM­
SAP konnten nur über PAV erfolgen. Die über PAV und PM-SAP im 
Jahr 2010 durchgeführten Geldtransfers sind der nachfolgenden Tabelle 
zu entnehmen: 

Tabelle 5: Zahlungen aus PAV und PM-SAP 2010 

Verfahren 

PAV 

PM-SAP 

Quelle: BMf 

Baranweisungen Bargeldlose Überweisungen Summe Geldtransfers 

Anzahl 

4 

9.029 

Betrag (EUR) Anzahl Betrag (EUR) Anzahl Betrag (EUR) 

847.00 370 431.819.40 374 432.666,40 

10.851.880,80 3.790.662 7.490.674.898,27 3.799.691 7.501.526.779,07 

Während über PM-SAP im Jahr 2010 rd. 3,8 Mil! .  Zahlungen mit einer 
Gesamtsumme von rd. 7,502 Mrd. EUR durchgeführt wurden, gelangten 
über das PAV-Verfahren 374 Geldtransfers mit einer Gesamtsumme 
von 432.666,40 EUR zur Auszahlung. 

(3) PM-SAP und PAV kommunizierten nicht miteinander. Wenn an 
einen Dienstnehmer im gleichen Kalendermonat Bezugszahlungen 
sowohl über PM-SAP als auch über PAV erfolgten, so wurden diese 
nicht gemeinsam, sondern in jedem Verfahren gesondert versteuert, 
was zu einer unrichtigen Berechnung der Lohnsteuer führte. 
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46 Die Empfehlung des RH, die Berechtigungen des Firefighters entspre­
chend dem Prinzip der minimalen Rechte einzuschränken, setzte das 
BMF bereits während der Gebarungsüberprüfung um. (TZ 39) 

Weiters behob das BMF Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung 
des Firefighters, indem es die Erfassung von Belegen, die Änderung 
von Bankdaten an Kreditoren-/Debitorenstammsätzen sowie Erfas­
sungen, Änderungen und Löschungen durch eigens dafür geschaf­
fene Programme mittels Erweiterung des SAP GRe-Moduls dokumen­
tierte. (TZ 40) 

47 Für ein effektives IKS in der Haushaltsverrechnung des Bundes sind 
folgende allgemein gültige Verhaltensnormen für alle Bundesministe­
rien von Bedeutung: 

( I )  Um eine ordnungsgemäße Prüfung der U nvereinbarkeiten zu 
gewährleisten, wäre in Fällen, in denen der fachlich zuständige Sach­
bearbeiter keinen SAP-Zugang hat, die Fremdbestätigung der sach­
lichen und rechnerischen Richtigkeit korrekt vorzunehmen. (TZ 6) 

(2) Der BHAG sollte der Zugriff auf alle verrechnungsrelevanten Unter­
lagen gewährt werden, damit diese die Prüfung i m  Gebarungsvollzug 
vorschriftsmäßig durchführen kann. (TZ 7) 

(3) Die Gebührenforderungen sollten von allen haushaltsleitenden 
Organen im HV-System erfasst werden. Die Entrichtung der Gebüh­
ren sollte zentral von der BHAG überwacht und das Gebührengebre­
chen durch die BHAG dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern 
und Glücksspiel gemeldet werden. (TZ 1 4) 

(4) Gemäß den Bestimmungen der BHV 2009 wären für alle Gebarungs­
falle, die Geldleistungsverpflichtungen zu Lasten des Bundes begrün­
den, Mittelbindungen vorzunehmen. (TZ 1 7) 

(5) Um eine größtmögliche Flexibilität im Budgetvollzug zu gewähr­
leisten, sollten sich bloße Mittelreservierungen nur auf das tatsäch­
lich erforderliche Ausmaß beschränken und diese Mittelreservierungen 
sollten im Rahmen eines aktiven Budgetmanagements regelmäßig auf 
deren weitere Notwendigkeit überprüft werden. (TZ 1 7) 

(6) Der Mittelbedarf bei den Voranschlagsansätzen sollte i n  den Bun­
desministerien mit den vorhandenen Hi lfsmitteln genau geplant wer­
den, um die Voranschlagsbeträge einzuhalten. (TZ 1 8) 
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Haushaltsverrechnung des Bundes 

(7) Für absehbare Budgetengpässe wäre rechtzeitig die Genehmigung 
von überplanmäßigen Ausgaben beim BMF einzuholen. (TZ 1 8) 

(8) Es sollten ausschließlich Gegenstände, die in Folge weiterverarbeitet 
werden oder zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe an Dritte 
bestimmt sind, als Vorrat (Material) erfasst werden. (TZ 20) 

(9) Für die Verwaltung von Vorräten wären die Funktional itäten des 
SAP-Moduls MM zu nutzen. Dienststellen mit Produktionsprozessen 
sollten dabei prüfen, ob das SAP-Modul MM alle Funktionalitäten ihrer 
derzeit genutzten Systeme abdeckt und ob gegebenenfalls eine ent­
sprechende Weiterentwicklung des Moduls möglich wäre. Händische 
Aufzeichnungen oder Eingaben in Excel sollten zukünftig durch das 
SAP-Modul MM ersetzt werden. (TZ 2 1 )  

( 10) Innerhalb von fünf Jahren wären alle Inventargegenstände ver­
pflichtend einer Inventur zu unterziehen. Die durchgeführten Anla­
geninventuren wären von den Wirtschaftsstellen jedenfalls nachvoll­
ziehbar zu dokumentieren. (TZ 24) 

( 1  I) Bei Eintritt von bedeutenden organisatorischen Änderungen wäre 
eine Gesamtinventur in den von der Organisationsänderung betrof­
fenen Dienststellen vorzunehmen. (TZ 24) 

( 1 2) Die Erfassung und Verrechnung von Förderungen wäre zu ver­
einheitlichen. Der bundesweite Einsatz des Bundesförderungs-Masters 
wäre, unter Einbeziehung der Erfahrungen des Pilotressorts, zu prü­
fen. (TZ 26) 

( 1 3) Die Förderungsprozesse wären durch eine organisatorische Tei­
lung zwischen Förderungsverwalrung und Förderungskontrolle zu opti­
mieren. (TZ 27) 

( 1 4) Sofern bei Förderungen ein verpflichtender Eigenanteil vorgese­
hen war, sollten alle vom Förderungsnehmer vorgelegten Belege ent­
wettet werden. (TZ 28) 

( 1 5) Das Kassabuch wäre elektronisch zu führen, um die Daten auto­
matisch in das HV-System importieren zu können. (TZ 30) 

( 1 6) Die Richtlinien des BMF hinsichtlich des Einsatzes von Bundes­
Kreditkarten in Bundesdienststellen wären bei der Verbuchung zu 
beachten und insbesondere die Verbuchung von Kreditkartenabrech­
nungen über gesonderte Konten vorzunehmen. (TZ 3 1 )  
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( 1 7) Die Kreditkarten wären restriktiv auszugeben und der Bedarf für 
die Nutzung von bereits ausgegebenen Kreditkarten wäre regelmäßig 
zu überprüfen. (TZ 32) 

( 1 8) Die Weitergabe von Kreditkartennummern sollte künftig unterlas­
sen werden, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellte. (TZ 3 3) 

( 1 9) Für regelmäßige Auszahlungen von geringen Geldbeträgen wäre 
unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten (z.B. Kartenge­
bühr, Bankspesen) der Einsatz von Pre-Paid-Karten zu prüfen. (TZ 34) 

(20) Die Verfahrensvorschriften für alle verrechnungsrelevanten IT­
Systeme bzw. IT -Anwendungen wären zu erstellen und das E inver­
nehmen mit dem BMF sowie dem RH wäre herzustellen. Die Auf­
gabenuntersuchungen und Verfahrensdokumentation wären um die 
Themen .. Disaster Recovery" (Strategien der Datenwiederherstellung) 
und .. Business Continuity" (Festlegung von Notfallplänen) zu ergän­
zen. (TZ 4 1 )  

SchlussbemerkungenjSchlussempfehlungen 

BMF 

88 

48 Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen hervor: 

( I )  Die haushalts rechtlichen Bestimmungen wären u m  das Prinzip 
der min imalen Rechte zu ergänzen, um alle Prinzipien des Internen 
Kontrollsystems IKS im Haushaltsrecht zu verankern. (TZ 3) 

(2) Die ELAK/SAP-Koppelung sollte weiterentwickelt werden, so 
dass jeder Bearbeitungsschritt nur in einem System (ELAK (Elek­
tronischer Akt) oder HV -System (Haushaltsverrechnungs-System)) 
gemacht werden muss und automatisch auch im jeweils anderen 
System durch Datenaustausch einsehbar ist. (TZ 5) 

(3) Das HV-System wäre so zu ändern, dass künftig auch bei nach­
träglicher Änderung des Auszahlungsanordnungsbetrags dieser als 
Grundlage für die Stichprobenziehung herangezogen wird. (TZ 8) 

(4) Das HV-System wäre so umzustellen, dass dem Anordnungs­
befugten i m  HV -System nicht mehr angezeigt wird, ob eine Aus­
zahlungsanordnung in der Stichprobe ausgewählt wurde und einer 
vollständigen Prüfung unterlag. (TZ 8) 
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(5) Die E-Rechnungen im Bund wären zu forcieren, indem beispiels­
weise die ausgegliederten Rechtsträger dazu verpflichtet werden, 
bei der Abrechnung mit Bundesdienststellen E-Rechnungen zu ver­
senden. Weiters sollte die Bundesbeschaffung GmbH in ihren Aus­
schreibungen die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung 
in die Rahmenverträge mit Lieferanten aufnehmen. (TZ 10) 

(6) Zur Beseitigung der Schwachstellen im Kreditoren- und Debi­
torenmanagement bezüglich der Doppel- bzw. Mehrfacherfas­
sungen wäre auf das System des Geschäftspartners umzustel­
len, der eindeutige Identifikationsmerkmale aufweisen sollte. Bei 
der Überleitung der bestehenden Personenstammdaten auf die 
Geschäftspartner wäre darauf zu achten, dass alle bisher verwen­
deten Kreditoren- und Debitorenkonten einer Person nur einem 
Geschäftspartner zugewiesen werden. (TZ 1 1 )  

(7) Es wären sowohl organisatorische als auch programmtechnische 
Verbesserungen bei der Verwaltung der Personenstammdaten, insbe­
sondere die Einführung von Mussfeldern, die Bereinigung der mehr­
fach erfassten Kreditoren- und Debitorenkonten sowie die zentrale 
Anlage der Kreditoren- und Debitorenkonten in der Buchhaltungs­
agentur des Bundes (BHAG) mit eigens dafür abgestellten Mitarbei­
tern, vorzunehmen. (TZ 1 1 )  

(8)Die BHAG sollte sowohl die Personenstammdaten als auch die 
Zahlungsverbote zentral verwalten. (TZ 1 2) 

(9) Um die im Bundeshaushaltsgesetz 1 986 (BHG) und in der Bun­
deshaushaltsverordnung 2009 (BHV 2009) vorgesehene Aufrech­
nung vornehmen zu können, wäre das Geschäftspartnersystem ein­
zuführen. (TZ 1 3) 

( 10) Zur Verwaltungsvereinfachung und Beschleunigung des Ver­
fahrens der Aufrechnung mit Abgabenschulden wäre im Rahmen 
des HV -Systems eine elektronische Abfragemöglichkeit einzurich­
ten, mit der die Buchhaltungsreferenten der BHAG prüfen könnten, 
ob ein Abgabenrückstand besteht oder nicht. (TZ 1 3 ) 

( 1 1 )  Zur Erhöhung der Effizienz der Gebühreneinhebung wäre darauf 
hinzuwirken, dass gegebenenfalls die erforderlichen Rechtsgrundla­
gen im Gebührengesetz 1 957 geschaffen werden, um die BHAG mit 
der Gebühreneinhebung betrauen zu können. (TZ 1 4) 
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( 1 2) Das System der Haushaltsverrechnung wäre so umzustellen, 
dass eine Auszahlungsanordnung sich ausschließlich auf eine MitteI­
bindung und nicht auf eine Mittelreservierung beziehen darf. (TZ 1 6) 

( 1 3) qie Phase "Verpflichtung" der voranschlagswirksamen Ver­
rechnung wäre im Hinblick auf eine klare Trennung von Budgetpla­
nung, -steuerung und operativer Verrechnung zu bereinigen. (TZ 1 7 )  

( 1 4) Für die Auszahlung von Personalausgaben wäre eine technische 
Sperre einzuführen, um das vom Gesetzgeber in Form des Bundes­
flOanzgesetzes beschlossene Budget nicht zu überschreiten. In die­
sem Zusammenhang wäre das Genehmigungsverfahren für über­
planmäßige Ausgaben, insbesondere für Personal, entsprechend zu 
beschleunigen. (TZ 1 8) 

( 1 5) Eine technische Sperre wäre einzurichten, die verhindert, dass Obli­
govorträge zu unzulässigen Budgetüberschreitungen führen. (TZ 1 9) 

( 1 6) Zur Verringerung des Fehlerrisikos durch manipulative Daten­
eingaben sowie zur Vereinfachung der Inventarverwaltung wäre 
unter Berücksichtigung der Kosten die Einführung einer automa­
tisierten Schnittstelle zwischen den SM-Modulen HV und FI-AA 
zu überprüfen. (TZ 22)  

( 1 7) Die Inventargegenstände sollten - unter Berücksichtigung von 
Kosten- und Nutzenaspekten - zukünftig mit einer modernen, bun­
desweit einheitlichen Methode zur Inventarisierung von Anlagege­
genständen (z.B. Barcode oder RFlD) gekennzeichnet werden. (TZ 23)  

( 1 8) Zur Vermögenssicherung wäre die Betragsgrenze für gering­
wertige Wirtschaftsgüter auf 100 EUR zu senken. Mit Einführung 
dieser Grenze könnte von dem Begriff der wirtschaftlichen Einheit 
abgegangen werden. (TZ 25) 

( 1 9)  Die Anzahl der Zeichnungsberechtigungen für den Zahlungs­
verkehr mit Kreditinstituten wäre weiter einzuschränken. (TZ 29) 

(20) Um die Kostenwahrheit bei der händischen Belegerfassung 
durch die BHAG zu wahren, sollten die Kosten für die Erfassung 
der Kassabücher nicht pro Anordnung, sondern pro erfasstem Beleg 
verrechnet werden. (TZ 30) 

( 2 I )  Die Zahlungskontrolllisten wären neu zu strukturieren. Alle 
Änderungen am Personalstand sollten klar markiert bzw. geson­
dert auf der Liste angeführt werden. (TZ 35) 
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(22) Im gesamten ProgrammentwickJungsprozess in der Haushalts­
verrechnung wäre das Vier-Augen-Prinzip zwingend umzuset­
zen; insbesondere sollte kein einzelner Mitarbeiter gleichzeitig die 
Berechtigungen zum Entwickeln. Testen und Produktivschalten von 
Programmen besitzen. (TZ 36) 

( 23 )  Vor der Produktivsetzung sollten Mitarbeiter der BRZ GmbH 
Programme nicht nur auf deren Funktionen überprüfen. sondern -
zumindest stichprobenweise nach einem Zufallsprinzip - alle Ände­
rungen im Sourcecode kontrollieren. (TZ 36) 

(24) Eine Risikoanalyse aller Prozesse der Haushaltsverrechnung 
wäre vorzunehmen. um darauf aufbauend ein rollenbasiertes 
Berechtigungskonzept zu erstellen. (TZ 37)  

(25)  Das Berechtigungskonzept sollte die Berechtigungen aufTrans­
aktions- und Objektebene festlegen und dabei dem Prinzip der mini­
malen Rechte folgen. (TZ 37)  

(26) Oie Anlage und Verwaltung von Rollen wären durch den Ein­
satz geeigneter Rollenverwaltungstools zu vereinfachen und die Rol­
lenbezeichnungen zu normieren. (TZ 3B) 

(27) Oie Dokumentation des Firefighter-Einsatzes wäre zu verein­
heitlichen. (TZ 39)  

(2B)  Es wäre eine Risikoanalyse der Transaktionen durchzuführen. 
um darauf aufbauend Firefighter-Protokolle nach spezifischen Auf­
gabensteIlungen auszuwerten. Für risikolose Transaktionen sollte 
eine eigene Fireflghter-Benutzergruppe eingerichtet werden. um 
dem Prinzip der minimalen Rechte zu entsprechen. (TZ 40) 

(29) Zur Sicherstellung eines geordneten Rechnungswesens sollte 
im Zuge der Haushaltsrechtsreform 201 3 in der Haushaltsverrech­
nung auf ein Ein-Mandanten-System umgestellt werden. (TZ 42) 

(30) Verfahrensvorschriften nach § 2 BHV 2009 wären zu erar­
beiten. um die Verrechnungsprozesse zu vereinheitlichen. (TZ 43)  

( 3 1 )  Der Kontenplan sollte für alle haushaltsleitenden Organe har­
monisiert werden. (TZ 43)  

(32)  Bei jeder Zahlungsanordnung wäre auch das Valutadatum der 
Banküberweisung zu speichern. (TZ 44) 
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(33 )  Es wäre darauf hinzuwirken, das Verfassungsgerichtshofge­
setz 1 95 3  und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1 985 so anzupas­
sen, dass der Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof 
die Gebührenforderungen selbst im HV-System zu erfassen hätten 
und diese Forderungen durch die BHAG überwacht würden. (TZ 1 5) 

(34) In den Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice wären die Tre­
sorschlüssel gemäß den Versicherungsbestimmungen gesichert zu 
verwahren. (TZ 34) 

( 35) Eine ordnungsgemäße Nachprüfung durch die BHAG im Bereich 
der Besoldung wäre sicherzustellen. (TZ 9) 
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